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II. Abschnitt.

Einkünfte ans Hohheitsrechten.

I. H a u p t st ü ck.

Vo» den nutzbaren Hohheitsrechten im Allgemeinen.

§. 166 .

§)er Ausdruck Regal ist im deutschen Staatsrechte auf ver¬

schiedene Weise gefaßt worden («). Früherhin wurden öfters

sammtliche Rechte der Staatsgewalt mit diesem Namen be¬

zeichnet, wobei man sich aber genöthigt sah, die im Wesen des

Staats begründeten, nothwendigen Hohheitsrechte als reAulin

nm^ora von denjenigen zu unterscheiden, welche nur in einzelnen

Landern zufolge eines besonderen thatsachlichen Grundes be¬

stehen und sich auf die Benutzung gewisser Einnahmsquellen

beziehen. Diese sogenannten nutzbaren oder Finanzre¬

galien (sura ntilin llsci, rsKalia minorn) tragen heutiges

Tages den Namen Regalien vorzugsweise. Sie entstanden

im deutschen Reiche und in den einzelnen deutschen Gebieten

aus mancherlei Veranlassungen (S), vermehrten sich mit der

Befestigung der Landeshohheit und erstreckten sich, jenachdem

die landesherrliche Gewalt starker oder schwacher war, in den

verschiedenen Landern mehr oder weniger weit. Der Umstand,

daß sie zu den Kammereinkünften gezählt wurden und daher

der Einwirkung der Landstande entzogen waren, trug bei, sie be¬

liebt zu machen. Was aber auch immer das positive Staats¬

recht unter die Regalien rechnen mag, die Finanzwissenschaft,



ist ohne Zweifel befugt, für diese Gattung von Einkünften

einen wirthschaftlichen Begriff aufzustellen, den sie auS einer

Einthcilung aller Staats-Einnahmen ableitet. Da man die

Regalien sowohl dem Eigenthumörechte des Staates an wer¬

benden Bermögenstheilen, als dem Rechte, Auflagen zu fordern,

entgegcngestcllt hat, so liegt das Eigcnthümliche derselben in

der Benutzung einer Erwerbsquelle, welche die Negierung ver¬

möge eines Borrechtes betreibt (Z. 85), daher sind solche Be¬

rechtigungen zu Einkünften, welche dieses Merkmal nicht an

sich tragen, aus der Reihe der Regalien auszuschließen, z. B.

das sogenannte Zollregal.
(a) Bestimmung Friedrichs I. auf dem Reichstage in den roncalischen

Feldern im J. 11S8, was Regalien seien, d. i. kaiserliche Gerecht¬
same, welche andere Personen nur durch Belehnung erlangen konn¬
ten. II. k'rullor. ZK. v. Raumer, Hohenstaufen. IV. B. 3, H. u. IX.
Buch L. Nr. IV, 4. — Höchst abweichende Vorstellungender älte¬
ren Publicisten. HoxaH-a. vero, gnae sink, vlx cletiniri xoterit,
schrieb kloelr, De aeraiio, S. 83 d. 2. Ausg. — Ulattliaous cls
Lttlictis nahm 12S, 6bnssrrueus 208, ketrus wntoiiius
Ne Netia aber 4l3 Regalien an! Ebend. S. 107. Bgl. Bergius,
Magazin, Art. Regal, VII, 242. — Klüber, Oeffentl. Recht des
deutschen Bundes, §. 99. — Schmitthenner, Allg. Staatsrecht,
S. 271. 347.

(-) Mitte rmaier, Privatrecht, I, §, 202.

8- 167.

Zur Benutzung eines Regales werden zwar Capitale und

meistens auch Grundstücke zu Hülfe genommen, wie bei dem

einfachen Privatcrwerbe der Negierung, aber eS kommt eine

gesetzliche Beschränkung des Mitwerbens der Würger hinzu,

wodurch die Negierung in der Betreibung eines Erwerbsge-

geschäfts in Bortheil gesetzt wird. Der reine Ertrag eines sol¬

chen Regales kann folglich bestehen:

1) aus denjenigen Einkünften, welche die Negierung auch bei

freiem Betriebe beziehen kann, nämlich der Capital- und

Grundrente und einigem Gewerbsverdienste, der jedoch

nicht erheblich ist, weil der Staat die -Verwalter besolden

muß und diese nicht so eifrig, wie Unternehmer auf eigene

Rechnung, zu wirken pflegen;

2) aus einem Monopolgewinne zufolge einer künstlichen Wer-
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theuerung der gewerbsmäßig zum Verkaufe gebrachten
Leistungen.

Dieser zweite Bestandtheil des Regal-Einkommens fällt bei
solchen Hohheitsrechten hinweg, die das Mitwerben des Jn-
oder Auslandes nicht ausschließen und sich nur darin äußern,
daß die Negierung ein Gewerbe da betreiben darf, wo sie nicht
durch ein Eigenthumsrccht, namentlich von Grundstücken, da¬
zu befugt ist. Bei anderen Regalien könnte man den Mono¬
polgewinn ohne jenen Gewerbscrtrag der Staatscafse zuzu¬
wenden versuchen, wenn man den Gcwerbsbetrieb den Ein¬

zelnen überließe und dafür eine Abgabe in der Form, einer
Steuer forderte. Der Monopolgewinn kommt seiner Wirkung
nach mit einer Steuer überein und kann darum nicht ohne Rück¬
sicht aus die allgemeinen Grundsätze der Besteuerung richtig be-
urthcilt werden; er unterscheidet sich aber von dem Steuerer¬
trage durch seine Verschmelzung mit einem Gewerbseinkommen.
Steuern werden den Bürgern abgefordert, der Regalgewinn
dagegen wird von den Gewerbsanstalten des Staates im Preise
der verkauften Maaren oder Leistungen mit bezogen. Sein
Eingehen ist daher auch sicherer als der Ertrag einer Steuer.

§. 168 .

Die Regalität darf sich nicht über viele Gewerbe ausbreiten,
sonst würde die Betriebsamkeit des Volkes vernichtet. Einzelne
Unternehmer vermögen gewöhnlich aus einem Gewerbe größere
Einnahmen zu ziehen und die Kosten sparsamer einzurichten,
als die Regierung; sie erzielen daher bei gleichen Umständen
einen reichlicheren Ertrag. Wenn also auch der aus einem ge¬
wissen Regale erwachsende Monopolgewinn als Steuer be¬
trachtet unschädlich wäre, was bei manchen Regalien nicht der
Fall ist, so bliebe doch der Nachtheil einer kostbareren und minder
ausgedehnten Production. Hiezu kommt in vielen Fällen noch
der Druck der Zwangsmaaßregeln, die man zu Hülfe nehmen
muß, um daS lästige Milwerbcn von Privaten zu verhindern (cr).
Wie sich die Gewcrbsthätigkeit eines Volkes ausbildet und er¬
weitert, so muß aus diesen Gründen derselben ein freierer Spiel-



raum eröffnet werden, und dieß zieht nothwendig eine Ver¬

ringerung des durch Regalien erhaltenen Einkommens nach sich.

Die Errichtung neuer Regalien würde in den Gewerben, welche

sich schon in den Händen der Würger befinden, nicht ohne Be¬

drückung derselbewausführbar sein, auch wurden die meisten Re¬

galien in solchen Erwerbswegcn gegründet, die noch von Nie¬

mand oder doch nur in geringem Umfange benutzt worden waren,

(u) Druck der Regalien, zu denen viele der wichtigsten Gewerbe gezogen
worden sind, in Aegypten unter dem Vicekönig Mehmed Ali. Wer
z. B» Baumwolle, Reis, Indigo, Seide, Zucker, Salz re. erzeugt,
muß es gegen bestimmte Taxen an den Staat abgcben, der mit vie¬
len Opfern ein künstliches Fabrikcnsystem geschaffen hat. Bis 1826
hat dasselbe schon 7 Miss. fl. gekostet. Die Landlcute erhalten sehr
oft ihre Lieferungen nicht zu rechter Zeit baar bezahlt, s. v. Pro-
kesch, Erinnerungen, II, 124. I!12. 201. — Ein merkwürdiges Bei¬
spiel weit getriebener Zwangsmaaßregcln bietet das brasilische Dia-
mantcnregal dar. 1772 übernahm die portugiesische Regierung die
Verwaltung der Diamantenwäschercien selbst. Der Diamantenbczirk
(Uemurruyuo «liumuntiun) von Tcjuco wurde einem, in allen Re-
gierungsangelcgcnheitcn unumschränkten General-Intendanten un¬
tergeben, der den Eintritt in den Bezirk nur auf motivirte Bitt¬
schriften und auf bestimmte Zeit gestattete. Der Bezirk wurde von
Wachtposten umgeben, selbst die Einwohner durften nicht ohne
schriftliche Erlaubnis des Intendanten die Gränze überschreiten
und beim Austritte wurde man auf das Strengste visitirt. Dieß hat
neuerlich, bei der Verpachtung jener Wäschereien, wieder aufgehörk.
v. Spix u. v. Martius, Reise in Brasilien, II, 4211. 433 ff. —
Lästiges Regest der Getreideeinfuhr, des Mahlens und Backens im
Fürstenthum Monaco bis 1841.

Z. 169.

Die Beibehaltung eines Regales kann nur gcrcchlfertiget

werden:

1) aus finanziellen Gründen, u.) wenn ein Gewerbe aus¬

nahmsweise von der Negierung eben so gut als von Privat¬

unternehmern betrieben werden kann, was etwa von dem Vor¬

handensein kundiger und thatigcr Verwalter, von der geringeren

Kenntnis; der Bctriebsregeln unter den Würgern, von dem Be¬

sitze kostspieliger stehender Einrichtungen, von der Größe der

Unternehmung u. dgl. herrührcn könnte. In solchen Umständen

treten aber mit der Zeit auch bisweilen Aenderungen ein; b)

wenn das aus einem Regale entspringende Monopolcinkommen

den Erfordernissen einer guten Steuer entspricht, d. h. nicht den

nöthigsten Lebensunterhalt schmälert und die Wohlhabenden
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ungefähr imVerhältniß ihres größeren Einkommens stärker irifft.
Hiebei bleibt aber noch der Zweifel, ob die Negierung sich deß-
halb auch mit dem Gewerbsbetriebe befassen muß;

2) aus anderen Gründen, wenn die Frcigebung eines Ge¬

werbes von irgend einer Seite das allgemeine Wohl gefährden
würde (er).

(a) Diesen Grund hat man früher zu leichthin angenommen. Denn
wenn auch eine gemeinnützige Thätigkeit der Regierung, wie bei der
Sorge für den Bergbau, vorhanden ist, so muß doch erst dargcthan
werden, daß das Regal mit derselben in nothwcndiger Verbindung
steht und der nämliche Zweck nicht durch Aussichtsmaaßregcln zu er¬
reichen sein würde.

8. 170.

Dieselben Gründe, welche die Beibehaltung eines Negales
empfehlen, müssen auch die Regeln zur Benutzung desselben
darbieten.

Zu 1, s (§. 169.). Man darf der Privatbetriebsamkeit die

Gelegenheit nicht verschließen, sich späterhin in solchen
Zweigen zu versuchen, die vielleicht in früheren Perioden
nicht für sie paßten. Wo daher nur dieser erste Grund

der Regalität stattfindet, da ist der allmälige Uebergang
eines regalisirten Gewerbszwciges in Privathände eher
zu befördern als zu verhindern.

Zu 1, b. Die künstliche Preiserhöhung zu Gunsten der
Staatscasse darf nicht so weit gehen, daß sie den Verbrauch
einer Waare für nothwendige Zwecke hinderte, auch sollte
man darnach streben, eine solche Einnahme, wenn man

sich überhaupt für sie entschieden hat, ohne die lästigen
Formen der Regalität durch eine Besteuerung aufzu¬
bringen.

Zu 2) Die Beschränkungen des Gewerbfleißes der Würger
sollten sich nicht weiter erstrecken als es die Rücksichten
der Polizei, Bolkswirthschaftspflege u. dgl. gebieten, wie
bei den Posten und Lotterieen. Was mit diesen Rück¬

sichten nicht genau verbunden ist, kann freigegeben werden.
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Z. 171.

Die Regalien, das Vermächtnis! einer Zeit, in welcher man
die Staatseinkünfte ohne den Hinblick ans die ganze Bolks-

wirthschast nur nach fiskalischen Betrachtungen einrichtcte, wer¬
den großcntheils nach und nach aus dem Finanzwesen ver¬
schwinden und man wird Mittel finden, die gemeinnützige Seite
derselben in eine Sorgfalt und Aufsicht umzuwandeln, die dem
Unternehmungsgeiste derBürger kcinHemmniß mehr entgegen¬
stellt. Diese Umänderung, wie jede bedeutende Verbesserung,
kann jedoch nicht plötzlich bewerkstelligt werden und bei einigen

Regalien scheint sie noch ziemlich schwierig und entfernt zu sein.
In einem gegebenen Zeitpunkte kann schon die Schwierigkeit
einer Stcuererhöhung die Beibehaltung eines Regals em¬

pfehlen, wenn man gleich dessen Mängel cinsicht. Die Auf-
gebung eines vom Staate betriebenen Erwerbszweiges setzt
auch voraus, daß man die in denselben verwendeten Capitale,
stehende, wie umlaufende, von den neuen Privatunternehmern
erstattet oder verzinset erhalten könne. — Die Gegenstände

der Regalien sind:
1) Erdarbeiten; Bergbau, Förderung deS Steinsalzes und

der Salzsoolc, Sammlung von Salpetererde, Goldwasche¬

rei, Jagd, Fischerei u. dgl.
2) G erw erksarbeiten; Salz- und Salpetersieden, Münz¬

prägung, Tabaksbereitung rc.
^Handelsgeschäfte; Salzhandel rc.
4) Dienstgeschäfte, welche unmittelbaren persönlichen

Nutzen oder Vergnügen bereiten; Fortschaffungsgewerbe
(Post, Eisenbahnbetrieb), Lotterie.
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2. Hauptstück.

Das Berg werksregal.

§. 172.

Das Bergwerks- (Berg-) Regal («) ist die Be¬

fugnis; der Negierung, aus der bergmännischen Gewinnung von

Mineralien eine Einnahme zu beziehen, es sei nun durch eigene

Betreibung, oder durch Abgaben von Privatbergwerkcn. Ver¬

schieden hievon ist dieBerghohheit, d. h. die Befugnisi der

Negierung, aus Gründen der Wolkswirthschaftspflegc und Po¬

lizei den gesammtcn Bergbau einer Oberaufsicht zu unterwerfen.

Diese beiden ihrem Zwecke nach durchaus verschiedenen Rechte

wurden im deutschen Staatsrechte ehemals mit einander ver¬

mengt, der finanzielle GesichtSpunct wurde mehr hervorgehobcn

als der volkswirthschaftliche und polizeiliche, und der Inbegriff

aller den Bergbau betreffenden Negierungsrechte wurde oft

mit den Namen Berg Werks re gal im weiteren Sinne be¬

zeichnet. In früheren Zeiten, als der Bergbau einträglicher

war (S) und große Privatunternehmungen nicht so leicht zu

Stande kamen und gelangen, als heut zu Tage, waren die

Regierungen eifriger daraus bedacht, die Benutzung der Mine-

ralschätzc an sich zu ziehen (a). Hiezu ergab sich eine Gelegen¬

heit, weil das Recht zum Bergbau, wenn derselbe überhaupt

gedeihen soll, nicht jedem Grundeigenthümer innerhalb seiner

Gränzen zustehen darf, sondern von der Regierung ertheilt

werden muß (II, §. 36.), die es also auch sich selbst Vorbehalten

kann. Nach dem deutschen Bergrechte hat aber jeder Finder

einer Lagerstätte den Anspruch darauf, daß er,mit der Erlaub¬

nis; zur Eröffnung des Baues belehnt werde, und diese sogen.

Frcierklärung des Bergbaues (II, §. 37.) hat viele Pri¬

vatunternehmungen hervorgerufen, so daß der Staat kein aus¬

schließendes Betriebsrecht hat. Dennoch kann man die vor-
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handelten Staatsbergwerke nicht lediglich als Wirkungen des
Domänenbest'tzes erklären (r(), weil sie zum Theile aus Privat-
ländereien angelegt sind und also ein Vorzugsrecht der Negie¬
rung voraussetzten (e). Dieses besteht auch noch jetzt insofernc,
als die Regierung in solchen Fällen, wo kein Privatmann ge¬
schürft (d. h. mit obrigkeitlicher Erlaubnis; nach Mineralien
gegraben) und gcmuthet (d. h. Belehnung mit dem Rechte
zum Bergbau gesucht) hat, befugt sein würde, einen neuen
Bau auf eigene Rechnung zu beginnen. Zn Ansehung derjenigen
Mineralstoffe, auf welche sich die Bcrggesetzgcbung bezieht,
findet zwischen den einzelnen Staaten eine Verschiedenheit
Statt (/). Dem erwähnten Zwecke nach sollte das Erfordernis;
eines kunstmäßigen Grubenbaues entscheiden. Die finanzielle
Betrachtung dieses HoheitSrechtes muß sich sowohl auf den
Staatsbergbau als auf die Abgaben von dem Privatbergbau
erstrecken.

(a) Ucker den älteren Stand dieser Lehre s. Verzins, Neues P. und
Kam. Magaz. I, 229 ff und v. Cancrin, Berg-Kameral- und
Bergpolizeiwiff. 1791; — Ucker die neueren Ansichten vergl. v. Ja¬
kob, I, §. 277 ff. Z. 344 ff.— Lotz, III, 1511.— Fulda, S. IIi.
— v. Malchus, I, 83. — Mitt erm aier, Privatrccht Z. 241 ff.

(-) Viele Lagerstätten sind jetzt erschöpft oder müssen doch mit mehr
Kosten in größerer Liefe gebaut werden, die Holzpreise und der Ar¬
beitslohn sind gestiegen, auch bewirken die besseren Straßen ein
stärkeres Mitwcrben der Erzeugnisse verschiedener Länder. — Im
baier. Fichtelgebirge waren vor Alters, viele Goldseifcn- (Wasch-)
werke, weil die an den tieferen Stellen «»geschwemmte Erde (wie
in Californien) viele Goldtheile enthielt, die man nur auszuwaschcn
brauchte. Dieß erwähnt schon Otfried im 9. Jahrh., s. Fischer,
Gesch. des t. Handels, I, 121. 2. Ausg. Erst als diese leichte Gewin¬
nungsart ihr Ende erreichte, begann der bergmännische Betrieb,
aber anfänglich so nachlässig, daß man späterhin dreimal nach einan¬
der das früher als unnütz Wcggeworfe.ne (taubes Gestein, Hal¬
den) auswusch (auskuttete), s. Dürrschmid, Beschreib, von
Goldkronach, S. 118. 137.

(e) Bei dem viel höheren Preise der edlen Metalle im Alterthume, den
niedrigen Getrcideprciscn und der Anwendung von Staatssklaven
konnten die Bergwerke große Gewinnste geben und zur Macht der
Staaten bedeutend beitragen. Der Rcichthum des Krösus ist von
den Goldwäschen am Tmolus abzulciten, so wie die den Lydiern zu-
gcschriebene Erfindung des Ausmünzens der edlen Metalle. Die
Silbergruben von Laurion und die thrazischcn Goldbergwcrke wa¬
ren für Athen wichtig. Auch die macedonischen Könige und die Car-
thager zogen große Summen aus dem Bergbau. In Athen waren
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die meisten Bergwerke in Erbpacht gegeben, für des Rohertra¬
ges, und die Erhebung dieser Abgabe wurde wieder verpachtet, doch
kam auch der Betrieb auf Staatsrechnung vor. Böckh, Staatsh.
I. 332. It e)'ii i e i-, 6recs. S. 394. Im römischen Reiche waren an¬
fänglich die Bergwerke in den Händen der Grundeigcnthümer, von
denen eine Abgabe erhoben wurde. In den Provinzen scheinen jedoch
bald verpachtete Staatsbcrgwcrke hinzugekommen zu sein. Die Sil-
bcrgrubcn von kiovu lünrili.iAo in Spanien brachten große Summen
ein. Die Kaiser rissen nach und nach viele Bergwerke an sich, wie
z.B. Liberias sie mehreren Städten entzog. Suetou, I'iber.
Cap. 49. Die Gruben in Italien durften in späterer Zeit nicht mehr
bearbeitet werden, wie schon früher in den Goldbergwerken von
Vercelli nicht mehr als 5000 Arbeiter erlaubt waren, und in dem
eroberten Makedonien mußte der Bau auf Silber und Gold einge¬
stellt werden. Sparte man für die Zukunft, oder fürchtete man Holz-
niangel, oder scheute man eine Preisernicdrigung der edlen Metalle,
oder den Reichthum der Unternehmer? Vgl. kuriii.nin, vo ver¬
tikal. pop. lioni. Cap. 6. S. 77. — Hegewisch, S. 73. — Bossc,
1, 195. — Sinclair, Ilintor^ ot tlie piililic rev. III, Appciiil. S.
10. — In Deutschland gehörten die Mineralien ebenfalls lange Zeit
zum Grundcigenthume, allmälig suchten aber die Kaiser die Rega¬
lität durchzusetzcn, wovon besonders unter Heinrich IV. deutliche
Beweise Vorkommen. Die goldene Bulle überließ den Kurfürsten
das Bergwerksregal (Tit. 9. §. I), andere Reichsstände erwarben
cs durch einzelne Conccssioncn oder stillschweigende Duldung ihrer
Ausübung. Vgl. Hüllmann, Finanzgesch. S.KO.Mitter-
ma ier a. a. O.

(ik) v. Malchus und Hoffmann (Würt. Dom.) tragen diesen Ge¬
genstand bei der Lehre von den Domänen vor, v. Jakob handelt
ihn sowohl in dieser als bei den Regalien ab.

(s) Freicslcben (DerStaat und der Bergbau, hcrausg. von Bülau,
2. A. 1839) bestreitet das Vorhandensein eines Bergwerksregaleß,
welches er mit der Freierklärung für unvereinbar hält.

(/) Verzins a. a. O. §. 6. 7. — Klüber, Oeff. N. §. 361. 82. —
Mittermaier, §. 244.— In Großbritanien nur Gold und Sil¬
ber. In anderen Ländern sind alle metallischen Fossilien (Erze)
Gegenstand des Regals, auch Steinkohlen gemeiniglich, Marmor,
Porzcllanthon :c. hier und da. Da man übrigens nur wenige Fossi¬
lien kennt, die keine Metalloryde enthalten, so muß der Begriff von
Erz auf solche Mineralien beschränkt werden, aus denen sich ein Me¬
tall leicht und auf belohnende Weise ausscheiden läßt.

Z. 173.

In den meisten Staaten (heilen sich der Staat, Actienge-

sellschaften (Gewerkschaften) und Einzelne (Ei gen¬

lehn er) in den Betrieb des Bergbaues. Die neueren Unter¬

nehmungen befinden sich gewöhnlich in Privathänden, und in

manchen Ländern alle Bergwerke (n). Die Staatsbergwerke

haben in früherer Zeit als Vorbilder eines geordneten kunst-



221

mäßigen Betriebes und als Pflanzschulen geschickter Werkmeister
sehr gute Dienste geleistet, sind aber in dieser Hinsicht jetzt
weniger nothwendig. Wiele Privatbergwerke werden gut ver¬
waltet. Die Negierung kann durch die Aufsicht ihrer Bergbc-
amtcn wenigstens solche Fehlgriffe verhüten, von denen die
Sicherheit oder die Fortdauer eines Grubenbaues gefährdet
wird, II, Z. 38. Es ist deshalb in volkswirthschastlicher Hin¬
sicht unbedenklich, die Eröffnung neuer Bergwerke dem Er-
werbseiscr der Würger zu überlassen. Zeigt sich unter den Be¬
dingungen, welche die Negierung sür unerläßlich hält, keine
Neigung bei den Privaten, ein Werk zu eröffnen, so ist dann
erst zu überlegen, ob dies von Seitendes Staates mit geringerer
Schwierigkeit und besseren Aussichten geschehen könne. So
lange die Kapitale eines Landes vortheilhastere Anwendungen
finden, ist es zwar nicht zu bedauern, daß sie dem Bergbaus
noch nicht zufließen, und es braucht in dieser Hinsicht dem na¬
türlichen Entwicklungsgänge der Gewerbsamkcit nicht vorge¬
griffen zu werden (-), doch ist auch zu bedenken, daß bisweilen
Worurthcile oder Unkunde die Privaten abhaltcn, und dann ein
wohl gelungenes Beispiel gute Dienste leistet, sowie auch unter
manchen Umständen ein neues Werk am leichtesten von der Ne¬

gierung in Gang gebracht werden kann, §. 177. Dieß gilt
insbesondere von großen Entwässcrungsstollen (Erbstollen) und
Wasserleitungen, II, Z. 42.

(«) Frankreich, Großbritanien; dagegen aber sind in Rußland, Oester¬
reich, Preußen, Spanien, Schweden und Norwegen rc. viele Staats-
bergwcrke. Baden und Würtemberg besitzen nur einige, mit den
Eisenhütten in Verbindung stehende Eisengruben, Belgien nur die
Steinkohlengruben von Kerkraede, die gegen 280 000 Fr. tragen,
und einige kleinere Werke.

(L) v. Jakob, I, 263. 265.

8 . 174 .

Die Staatsbcrgwcrke werfen im Ganzen, ungeachtet ein¬
zelne ziemlich ergiebig sein mögen, in den meisten Ländern
einen geringen Reinertrag ab, sowohl im Berhältniß zur ganzen
Staatseinnahme, als zum angewendetcn Kapitale («). Die
Ursachen hievon liegen theils in den allgemeinen Verhältnissen
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des Bergbaues, der in stark bevölkerten Landern mit der Zeit
seine Einträglichkeit verliert, (Z. 17 2. und I, §. 3S1.), (Heils
in einigen dem Betriebe durch die Regierung eigenthümlichcn
Umstanden, nämlich 1) den größeren Kosten des sowohl zur
Verwaltung einzelner Werke als zur höheren Leitung bestellten
-Personals, welches freilich auch zur Beaufsichtigung der Privat¬
bergwerke nützliche Dienste leistet; 2) der Versuchung zu un-
nöthigcn Bauten, zur Anstellung unzweckmäßiger Versuche und
zu ähnlichen unwirthschöstlichen Maaßregeln, welche in einer
Privatunternehmung sorgfältiger vermieden werden; 3) der
Meinung, daß man aus volkswirthschaftlichen Gründen auch
einen mit Verlust (Zubuße) verbundenen Grubenbau fort-
sctzen müsse.

(a) Die beträchtlichen Bergwerke des ehemaligen Königreichs Westfalen
trugen in 12jährigcm Durchschnitt jährlich roh 9-829 10(1 Fr., rein
1-259 (IN Fr. oder 12 ,^ Proccnt der rohen Einnahme. Unter den
Ausgaben nehmen die Kosten des Grubenbaues und der Erzförde¬
rung 41," Proc., die Aufbereitung und Schmelzung (Hüttenarbeit)
28/° Proc., die Besoldung der Beamten 8/° Proc., andere Ausga¬
ben (Transport, Debit, Gebäude, Wasserleitungen rc.) 8," Proc.
hinweg; v. Malchu s Fin. I, 95. Im Vergleich mit dem großen,
in den Gruben - und Taggebäuden und den Maschinen steckenden
Capitale wird sich jener Reinertrag als ziemlich gering darstellen.—
Die hannoverschen Harzbergwerke trugen jährlich nur folgende in
die Staatscasse fließende Ueberschüsse: 31 250 Rthlr. Conv. i. D.
1793—1806 im Ganzen, 16 480 Rthlr. Conv. i. D. 1814—30 von
der Berghandlung und vom Communion- oder Unterharz zu s/, (nach
Abzug der Forsteinkünftc), 13 480 Rthlr. in derselben Zeit von den
Eisenhütten. Der Anschlag für 1839 war 45000 Rthlr. In Sachsen
sind für 1837—39 i. D. 21 900 Rthlr., für.1842—45 143 900Rthlr.
angenommen. Hiezu tragen aber das Blaufarbcnwerk Oberschlemma
und die Privatbergwerke bei. — Für Oesterreich berechnet Czör-
nig (Siatist. Tafeln) den Reinertrag des Aerarialbcrgbaucs
im I. 1842 auf 800000, im I. 1843 auf 1-396 000 fl. Das
ganze sog. Montanisticum (mit den Abgaben von Privatwerken,
1849 auf 375 000 fl. rein angeschlagen, von Springer auf 400000
fl. geschätzt, Statist. I, 186), einschließlich der Hüttenwerke, trug
rein 1846 236000 fl. R., — 1847 1-353000 fl. R., — 1849
1-160000 fl, A. Im letzteren A. sind Ungarn und Siebenbürgen
nicht begriffen. Der ungarische Staatsbergbau brachte 1842 an
59000 fl. Zubuße, 1843 312000 fl. Ausbeute, der tirolische in bei¬
den Jahren Zubuße, 98 000 u. 40 000 fl. — In Rußland sollen die
Bergwerke über 8 Mill. fl. cintragen (Schubert). — Wegen der
genauen Verbindung mit den Hüttenwerken (§. 155) läßt sich schwer
ausmitteln, wie viel der Bergbau für sich allein erträgt.
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§. 173.

Der letztgenannte Umstand bedarf einer näheren Beleuch¬
tung. Wenn ein Bergwerk dem Staate die Kosten des Be¬

triebes nicht mehr ganz vergütest so ist cs gleichgültig, ob die
Zubuße aus der Ausbeute anderer Bergwerke oder aus anderen

Staatseinkünften bestritten wird. Die übliche Einrichtung, daß
die Hauptbergcasse die Zubußgrubcn im Baue erhält und nur
die Ueberschüsse des ganzen Betriebes an die Staatscaffe ab-
licfert, ändert in der Sache nichts, und es verhält sich hicmit
wie mit einem Landwirthe, der aus dem Reinerträge seiner bes¬
seren Felder die Kosten zum Anbau der schlechten bestreitet und
dcßhalb ungeachtet des größeren rohen doch einen kleineren
Reinertrag übrig behält. Ein solcher Zuschuß ist wie eine andere
Staatsausgabe zu betrachten und kann nur gerechtfertigt werden,
wenn er eine gemeinnützige Wirkung hat. Ehemals verleitete
die Ueberschätzung der edlen Metalle zu dem Irrthumc, die Ge¬
winnung derselben auch mit Zubuße noch für nützlich zu halten,
weil man die dabei verzehrten Güter für minder' wcrthvoll er¬
achtete (r,), eine Borstellung, die keiner Berichtigung mehr be¬
darf. Wie Gold und Silber, so können auch andere leicht zu
versendende Gegenstände des Bergbaues in der Regel leicht
vom Auslände bezogen werden, wenn sie dort wohlfeiler er¬
zeugt werden. Die Regierung hat also, seltenere Fälle aus¬
genommen (II, 8> 209.), keine Verpflichtung, einen mit Auf¬
opferungen verbundenen Bergbau aus der Rücksicht auf
seine Erzeug» isse fortzusetzen.

(a) v. Justi und Deliu s glaubten, Gold- und Silberbergwerke müß¬
ten auch gebaut werden, wenn sie Zuschuß kosten. „Die darauf ge¬
wendeten Kosten bleiben im Lande und ernähren eine Menge Men¬
schen. Das Land hingegen wird allemal um so viel reicher, als Gold
und Silber mit diesem vermeintlichen Verlust aus der Erde gegra¬
ben werden." v. J u sti, Staatsw. I, 2t6.

§. 176.

Es sind jedoch bei dem Verlassen von Zubußgruben noch
andere Umstände zu erwägen: 1) Wenn die Arbeiten aufhörcn,
so geht das in die Grubengebäude (Stollen, Strecken, Schachte,
Gesenke), Maschinen, Wasserleitungen, Teiche, Dämme u. dgl.



verwendete Capital mit Ausnahme weniger herauszunehmendcn
Stücke verloren, und "schon eine längere Unterbrechung ist so

nachtheilig, daß man beim Wiederbeginnen große Kosten auf¬
wenden muß, II, Z. 31. So lange also noch Hoffnung auf

größere Ergiebigkeit bleibt, z. W. durch das Aufsinden reicherer
Lagerstätten, durch das Heranwachsen stärkerer Hvlzbestände,
durch Entdeckung von Steinkohlen, Anwendung neuer Kunst¬
mittel, Aenderung in den Preisen, Entwässerungsmittel u. dgl.,
so läßt sich der Fortbau bei bloßem Ersätze der Betriebskosten,
ja selbst mit einiger Zubuße, als Mittel zur Erhaltung jenes
großen Capitales in Schutz nehmen («). 2) die plötzliche Ein¬
stellung der Wergarbeitcn in Gebirgsgegenden, wo es an an¬
deren Nahrungsquellen fehlt, könnte viele Menschen in Noth
stürzen, I, Z. 355. Man darf deßhalb auch da, wo die fort¬
währende Erhaltung des Bergbaues nicht zu hoffen ist, die
Zahl der Arbeiter nur allmälig vermindern und muß zugleich
bedacht sein, andere Beschäftigungen in Aufnahme zu bringen,
II, §. 43.

(«) Manche Gruben sind erst nach langer Zeit wieder einträglich ge¬
worden und haben dann die beharrliche Fortsetzung des Baues reich¬
lich belohnt. Die Grube Kranich bei Clausthal war 1794-1809,
zwei andere Harzbergwerke waren sogar seit 1683 und 1696 ohne
Ausbeute, man wollte sie l8I7 verlassen, aber neuerlich ist man auf
ein reiches Erzfeld gekommen. Hausmann, lieber den Zustand
des hannov. Harzes, S. 162.— Die Grube Kurprinz bei Frciberg
sollte 1816 aufgegebcn werden, ward aber doch noch fortgcbaut und
wurde später sehr ergiebig. — In Baiern hat man neuerlich auf die
finanzielle Nutzung der Staatsbergwerke verzichtet, und zur Bestrei¬
tung von Bersuchsbauten den Reinertrag der Hüttenwerke aufge¬
wendet. Dicß kann indcß nur auf einige Zeit rathsam sein, auch
hofft man durch den Fricdrich-Wilhelms-Stollen bei Sieben, aus
den Kupfergruben daselbst und bei Kahl und aus den Spicsglanz-
gruben bei Goldkronach künftigen Gewinn. Berhandl. v. 1831.
XblV.II. — Der Elsenerzbau bei Amberg ist schon sehr emporge¬
hoben worden.

§. 177 .
Wenn ein Staatsbergwerk ohne Verlust für die Staats¬

kasse in Privathände übergehen kann, so ist dieß unbedenklich
zu veranstalten, weil dabei noch immer einiger Nutzen von
volkswirthschaftlicher Seite, z. B. durch vortheilhaftcre Wer-

kaufsspeculationen, sparsamere Bewirthschaftung u. dgl. er-
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wartet werden darf. Privatpersonen werden jedoch von der

Uebernahme von Bergwerken durch manche Gründe abgehaltcn,

z. B. durch die Ungewißheit über den künftigen Ertrag der

schon lange gebauten Lager, die Wesorgniß zunehmender Holz-

theuerung, das Schwanken der Ausbeute von Jahr zu Jahr rc,

während die Negierung aus der Verbindung vieler verschieden¬

artigen Werg- und Hüttenwerke mancherlei Vortheile genießt («).

Bei den in geringerer „Teufe" (Tiefe) liegenden, leichter zu¬

gänglichen Stcinkohlenflötzen fällt jene Ungewißheit hinweg,

daher finden sich für diese am leichtesten Privatunternehmer,

zumal da ihr Betrieb nur so mäßige Capitale erheischt, daß er

selbst von begüterten Eigenlöhnern geführt werden kann. Das¬

selbe gilt von manchen unter ähnlichen Verhältnissen verkom¬

menden Erzlagern (S).

(a) Z. B. gute Benutzung der Aufschlagewasser, Vermengungder Erze
aus verschiedenen Gruben bei der Beschickung eines Schmelzofens,
wohlfeiler Bezug von Materialien zur Verarbeitung re.

(-) Z. B. Bohnerz, Rasencrz, verschiedenezu Tage anstehende Erze.

§. 178 .

Ein Staatsbergwerk kann auf doppeltem Wege an Privat¬

unternehmer gelangen.

1) Der Verkauf ist das einfachste Mittel, erfordert aber

das größte Capital und setzt die Käufer in größere Gefahr,

wenn der Bergbau seine Einträglichkeit verliert. Die voraus-

gehcnde Abschätzung wird auf den muthmaßlichen reinen Er¬

trag gegründet, Vorräthe von rohen oder verarbeiteten Stoffen

werden besonders nach dem Marktpreise berechnet, auch wird

bei denjenigen Theilcn des stehenden Capitales, welche eine

andere Verwendung zulassen, auf ihren dabei zu erreichenden

Preis geachtet, der bei dem Verkaufe des Bergwerks als solchen

jedenfalls erstattet werden muß (,«).

2) Die Verpachtung ist in Hinsicht auf das erforder¬

liche Capital leichter auszuführen (-), muß aber auf lange

Zeit abgeschlossen werden, weil sonst der Pachter sich nicht zu

neuen Verwendungen für das Werk entschließen würde. Auch

eine Erbpacht (Verleihung) könnte gewählt werden. Der
Rau. pol. Oekon. Zte Ausg. III. 1 g



-Pachter würde weniger wagen, wenn er sich statt eines festen
Pachtzinses zu der Abgabe eines gewissen Theiles von dem
Reinerträge (Theilpacht, .Quotenpacht) anheischig machte, oder
sich mindestens eine Ermäßigung des Pachtzinses in Fällen, wo
die Einträglichkeit über eine gewisse Gränze hinaus abnimmt,
ausbcdingte. Die Aufsicht, welche die Staatsbeamten über den
Privatbergbau führen (II. Z. 39), bietet eine bequeme Gelegen¬
heit, die wirthschaftlichen Ergebnisse der verpachteten Gruben
kennen zu lernen und also jene Bedingungen zu überwachen,

(a) Das bad. Blei- und Silbcrbergwerk zu Münsterthal (St. Trudpert,
Amts Staufen) wurde 1833 an eine Gesellschaft (bad. Bcrqwerks-
verein) verkauft. In den letzten Jahren vor dem Verkaufe hatte
dies Werk Zubuße erfordert, zum Theile wegen fortgesetzter Hoff¬
nungsbaute», die sich nachher sehr belohnend zeigten. Die Schätzung
im Jahr 1832 ergab 27 28-1 fl. Die Versteigerung brachte einen
Erlös von 28 700 fl., nebst 1! 22!) fl., welche aus Borräthen gelöst
wurden. Der Betrieb durch die Gewerkschaft hatte eine Steigerung
des Erzeugnisses zur Folge, s. Verb. d. 1. Kammer, 1833. Beil. I!I,
219. 1837. Beil. Nr. 128. (beide Berichte von Rau.)

(-) v. Jakob, 1, 20k.

§. 179.

Die Leitung des Staatsbergbaues erfordert die Anstellung
von Beamten, welche gründliche Kenntniß der bergmännischen
Kunst in ihrer neuesten Ausbildung besitzen, zugleich aber
wenigstens auf den höheren Stufen des Dienstes mit den
Grundsätzen der öffentlichen Wirthschaftslehre vertraut sein
müssen (a). Zeder einzelnen Grube steht ein Steiger, jeder
Hütte ein Hüttenmeister vor. Ein Schichtmeister be¬
sorgt den gewerblichen Thcil der Geschäfte (Lassen- und Rech¬
nungswesen) bei einem oder mehreren nahe gelegenen Werken.
Ein größerer Inbegriff von solchen ist einem Geschwornen,
ein noch ausgedehnterer Bezirk einem Wergmeister unter¬
geben (-). Dieser steht entweder unmittelbar, oder durch ein
Mittelglied, eine Provincialbehörde, unter der obersten Berg¬
behörde. Die Oberaufsicht auf den Bergbau der Privatunter¬
nehmer pflegt von den nämlichen Beamten und Behörden aus-
geübt zu werden, allein sie hat nicht nur keine finanziellen
Zwecke, sondern sie kann sogar bisweilen mit diesen in Wider¬
streit gerathen, wenn der Wortheil beider Arten von Bergwerken



sich gegenseitig beschränkt. ES wäre folglich besser, die Beauf¬
sichtigung dcö Privatbergbaues ebenso wie die der Privatforst-
wirthschaft (Z. 1-15.) unter die, zur Volkswirthschaftspflege be¬
rufenen Obcrbehördcn zu stellen. Hiedurch wird die Versuchung
beseitigt, die Privatunternehmungen zu Gunsten der Staats-
bcrgwcrke zu beengen oder zu belästigen (a).
(«) Wie man der niederen oder Privatforstwirthschaftslehre die höhere

oder Staatsforstwisscuschaft (Forstdircctioiislehre) entgegensetzt (§.
llö (er)), so muh man eine niedere and höhere Bcrgbaulehre un¬
terscheiden. Letztere kann auch Staatsbergbaukunde oder Bergwerks-
directionslehre heißen und zerfällt in einen finanziellen und einen
der Bolkswirthschaftspflege zugehörcndcn Thcil; gerade dieß bezeich¬
nen v. Canc r i n s Ausdrücke: Bergkamcral- und BergpoIi-
zciwissenschaft.

(ä) Dieser ist Vorgesetzter eines Bergamtes, wie der Forstmeister eines
Forstamtes; überhaupt hat die äußere Einrichtung beider Zweige
Aehnlichkeit.

(c) I» Frankreich und Belgien sind die Bergbaubehörden dem Ministe¬
rium der Gewerbe und öffentlichen Arbeiten untergeben, was in
Frankreich bei dem Mangel an Staatsbcrgwerken freilich sehr nahe
lag. — Hat das Ministerium des Innern,auf den Vortrag eines Ra-
tbcs aus der obersten Bergwerksstelle, die oberste Entscheidung in
diesen Curatcwerhältnissen, so wird hiedurch jene so häufig beklagte
Bedrückung der Privatbergwerke durch die Staatsbergbeamten
gründlich verhütet. Eine solche fehlerhafte Handlungsweise ist ge¬
meiniglich aus der Vorliebe für die Staatsbergwerke und aus dem
Wunsche, dieselben von einer nachtheiligen Coneurrenz zu befreien,
hcrvorgeaangcn, hat aber dem Aufkommen des Bergbaues überaus
gcschwctfll, §. 38. v. Jakob, I, 272. Lotz, III, 166. v. Malchus,
i, !N. — Klagen dieser Art in Baiern, wo die Staatsbergwerke das
Holz um 2S Proc. wohlfeiler erhielten und durch die Befreiung von
Weggcld begünstigt wurden, Rudhart, I, 128.

Z. 180.

Die Regeln für die vvrtheilhaftesie Wewirthschaftung der
Staatsbcrgwerkc werden aus der Bergbaukunde, einem Zweige
der bürgerlichen Wirthschaftslehre, geschöpft. Sie betreffen
hauptsächlich folgende Gegenstände:

1) Vermehrung der Einnahmen, z. B. durch Erwei¬
terung des auszubringenden Quantums, — Aufsuchen guter
Absatzgelegenheilen, — Zugutcmachung von Nebenerzeug¬
nissen, — angemessene Verarbeitung, — bessere Transport¬
mittel;

2) sparsame Einrichtung der Ausgaben, z. B. Einfüh¬
rung der Gedingarbeit statt der Schichtarbeit, wo jene anwend-

15 *



bar ist («), — wohlfeile Anschaffung der Werkzeuge (Ge-
zähe), des Sprengpulvers u. dgl. — Mittel, den Verbrauch
von Zimmerholz, Grubenscilen rc. zu vermeiden;

3) N a ch h a l t der Grubenarbeiten; genaue Vermessung, —
Entwertung zuverlässiger Grundrisse und Durchschnitte von
allen Gruben, Erforschung der weiteren Erstreckung der
Gänge, Flötze ec., — planmäßige Fortführung des Gruben¬
baues, so daß der Zugang nicht gefährdet wird;

4) zweckgemäße Anordnung der Arbeiten nach den ört¬
lichen Umständen, z. B.'die Bestimmung der Art, das Gestein
zu zertheilen, nach dem Grade seiner Festigkeit, Fcuersetzen,
Sprengen, Hauen mit Schlägel und Bergeisen oder mit Keil-
und Letthauen, — die Benutzung der wohlfeilsten Art der
Grubenförderung und Wasserhebung, durch Wasserräder, Noß-
künste, Dampf- oder Wassersäulen-Maschienen u. a. m.;

ö) gute Einrichtung des Nechnungswes e n s.

(a) Nämlich wo man im Voraus berechnen kann, wieviel Zeit ein ge¬
wisses genau begränztcs Geschäft erfordern werde.

§. 18l.

Die Abgaben der Privatbergwerke an den Staat wurden
ehemals, den Vorstellungen von der Regalität des Bergbaus
gemäß, wie ein Pacht- oder Lehenzins angesehen und auf eine
Höhe gebracht, bei der sie nicht selten entmuthigend auf die
Unternehmer wirkten. Erwägt man, daß die Erlaubnis; zum
Betriebe von der Negierung nur nach Rücksichten der Wolks-
wirthschaftspflege erthcilt wird und daß der Bergbau, ein seiner
Natur nach mit manchen Schwierigkeiten verknüpftes Gewerbe,
eher begünstigt als erschwert werden sollte, so muß man
das Bedürfnis; einer schonenden Festsetzung dieser Abgaben
anerkennen. Diese Maaßregel trägt bei, zu einem schwung¬
hafteren Betriebe zu ermuntern und kann auf diese Weise auch
der Staatskasse altmälig das vergüten, was sie anfänglich einbüßt.
Die Entrichtungen von den Privatbergwerken können in 2
Elasten gebracht werden, 1) eine Entschädigung für das, was
der Staut diesen Werken leistet, sei es durch die nützliche Mit¬
wirkung seiner Beamten, sei es durch andere Vortheile («) ;
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2) ein Antheil an dem Reinerträge. Eine solche Abgabe muß
bei Gruben, die keine Ausbeute tragen oder sogar eine Zu¬
buße fordern, ganz hinwegfallen.

(tt) Auf dem Harze z. B. unentgeldliche Lieferung des Zimmerholzes,
Abgabe von Eisen, Pulver, Del, Unschlitt, zu mäßigen Preisen, Ge-
treidclicferung an die Arbeiter um festen Preis. Hausmann, Zu¬
stand des hannov. Harzes, S. l lS. Vcrgl. Z. 182. Nr. 2.

§. 182.

Die frühcrhin gewöhnlichen Angaben, welche nach den auf¬
gestellten Gcsichtspuncten umgeändert werden muffen, waren (-,) :

1) Der Berg zehnte (II, Z. 41.), d. i. der zehnte Theil
aller gewonnenen Mineralien, also wie der Feldzehnte eine Ab¬
gabe vom Rohertrages/-). Die unverhältnißmäßige Höhe
dieser Last ist so einleuchtend, daß man sie schon häufig bei ein¬
zelnen Gruben in einen festen mäßigen Zins oder wenigstens in
eine niedrigere Quote, z. B. umgewandelt und bei Zubuß¬
gruben nachgelassen hat. Qb die Erhebung in natura (der
zehnte Kübel) ober nach einem verabredeten Preise in Geld ge¬
schehen soll, dieß wird von der Negierung nach ihrer Bequemlich¬
keit angeordnet. Es ist rathsam, statt dieses Zehnten nur einen
Theil des reinen Ertrages in Anspruch zu nehmen, so daß bei
Zubußgrubcn von selbst die Abgabe wegfällt (c).

2) Die Quatembergclder, eine vierteljährige Geldlei¬
stung, als Beitrag zu den Besoldungen der Staatsbergbeamten,
deren Aufsicht auf die Geschäfts-und Rechnungsführung der
Gewerkschaften auch diesen selbst wohlthätig ist. Sie richtete sich
bald nach der Menge der geförderten Gesteine, bald nach der
Zahl von Arbeitern an einer Grube.

3) Die Neceßgelder, eineArt von Kanon, der aus demBe-
griff einer Belehnung entsprang und nach der Größe des zu
einer einzelnen Grubenberechtigung gehörenden Raumes (II,
Z. 37 (e), bemessen wurde. Er mußte auch von den nicht be¬

triebenen Werken gegeben werden und die längere Nichtbezahlung
zog den Verlust der Berechtigung nach sich. Diese beiden Ent¬
richtungen (2 und 3) sollten in eine einzige mäßige Gebühr
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verwände!: und mit den Vorthcilen, die der Staat dem Privat¬

bergbaue gewährt, in richtiges Verhältniß gesetzt werden (</).
4) Vergütung für den Bau von Erbstolten (Z. 179.) von

Seiten derjenigen BergwerkSbesitzer, denen aus der Ableitung
der Grubcnwasser Vortheil erwächst. Man bedingt sich insge¬
mein einen Theil des rohen Ertrages, z. B. den neunten Kübel
(Stollenneuntel), auch wohl die Benutzung der dem Erb¬
stollen zunächst liegenden Erze (Stollenhieb).

5) Poch-und Hütten zins, im Falle Privaten von den
landesherrlichen Poch- und Schmelzwerken Gebrauch machen.
(«) S. besonders Be rg i u s a. a. O-, §. Kl ff.— Vcrhandl. der deut¬

schen Nationawers., Bericht v. Lette, Stcnogr. Ber. Nr. 161.
Die sämmtüchcn Abgaben in Preußen belaufen sich auf 13/ Proc.
des Rohertrages.

(d) Diese Entrichtung ist sehr alt. Schon Dagobert I. überwachte der
Kirche von St. Denis 8000 T Zehniblci zum Dache. knslorot Or-
llonusuces, XV, S. XXXIV.

(c) Nach dem franz. Gesetz vom 2l. April 1810, Art. 21, dürfen nicht
mehr als 5 Proc. des Reinertrages gefordert werden. Der Ertrag
ist nach dem A. für 18-14 gegen 300000 Fr. Ebenso in Belgien, wo
1840 diese Abgabe 133 540 Fr. trug. — Auch in Baden (Gesetz vom
14. Mai 1828) besteht die einzige Entrichtung an den Staat in 5
Proc. des reinen Ertrages, welche nur gegen 450 fl. einbringt; den
Standesherrcn blieb aber der Bergzehnte, wo sie ihn zu beziehen
hatten. — In Oesterreich ist der Zehnte (Frohn) größtcnthcils in
eine Geldabgabe umgewandclt, z. B. von 1 Ccntncr Roheisen in den
verschiedenen Provinzen 6—10 kr. ( 7/^—> 2 '/, kr.), in Ungarn 5
Proc. desNoherkrages, Malinkovski, I, 45. — Reiche Gruben,
die bisher ohne Schwierigkeit den Zehnten oder eine andere ansehn¬
liche Abgabe trugen, haben allerdings auf eine so starke Verringe¬
rung, wie sie in den genannten Staaten besteht, keinen Anspruch. Es
wäre weder unbillig noch nachtheilig, ihnen eine stärkere Quote auf-
zuerlegcn, etwa nachdem gewisse Procente des Capitols für die Ei-
genthümer vorweg abgezogen worden sind; allein die Ausmittlung
des zu verschiedenen Zeiten aufgcwendeten Caritals ist bei älteren
Bergwerken unausführbar. — Der Entwurf eines Bcrgwerksge-
sctzes für den prcuß. Staat (Jan. 1850) nimmt ebenfalls obigen
Satz von 5 Proc. des Reinertrages an.

(<t) In Frankreich und Belgien besteht nach obigem Gesetze ein clroit
6xö von 10 Fr. für jeden Quadratkilometer (392 pr. Morgen).
Der Ertrag dieser Gebühr in Belgien im Jahr 1840 war 15 910 Fr.

Z. 183.

Eine andere Belästigung der Privatbergwerke, welche in
ihrer Wirkung einer Abgabe gleichkommt, ist das Vorkaufs¬

recht der Regierung in Ansehung der Bergwerkserzcugnisse.
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Bei den edlen Metallen findet dieses Recht wegen der Münz¬

prägung am häufigsten Statt, doch ist es auch bisweilen auf

andere Metalle ausgedehnt worden. Schon die erzwungene Ab¬

lieferung an den Staat ist den Spekulationen der Unternehmer

hinderlich, allein der Nachtheil ist noch viel größer, wenn der

Borkauf nach festen Preissätzen geübt wird, die aus früheren

Zeiten herrühren und hinter den gegenwärtigen Marktpreisen

weit zurückbleiben (a). Diese Maaßregel ist fehlerhaft und darf

nicht fortdauern.
(a) Auf dem Harze sind die alten Preise noch in der neuesten Zeit beibe¬

halten worden, ungeachtet des höheren Standes der Marktpreise.
Daher wurden manche Gruben von den Besitzern aufgegeben und
gericthen in die Hände der Regierung. Die Regierung zahlt den
Centner Blei zu 2 Rthlr. 20 Gr. 11 Pf., Glätte zu 2 Rthlr. 20 Gr.
4 Pf., Kupfer zu 23 Rthlr. IS Gr. 1 Pf. Conv. —Der Marktpreis
des Bleies ist schon lange höher, jetzt gegen 6 pr. Rthlr. Die Glötte
stand 1818—29 ebenfalls über 6 Rthlr., das Kupfer galt öfters 30
und mehr Rthlr., 1828—30 wenigstens noch über 27; Haus¬
mann a. a. O. S. 116 und Anlage XII. — lieber das Vorkaufsrecht
in Oesterreich s. Malin ko vski, a. a. D.

3. H a u p t st ü ck.

/ Das Salz - und Salpeter-Regal.

8. 184.

Das Salzregal begreift nach der gewöhnlichen Einrichtung

sowohl die Gewinnung und Bereitung des Kochsalzes («), als

den inländischen Handel mit demselben im Großen. Die Un¬

entbehrlichkeit des Salzes und die modrigen Erzeugungskosten

desselben geben Gelegenheit zu einem verhältnißmäßig sehr

hohen Monopolgewinn und diese Einträglichkeit hat die all¬

gemeine Einführung des Salzregals verursacht (-). Die ge¬

wöhnlichen Einrichtungen desselben lassen sich so überblicken:

1) Die Einfuhr von Kochsalz ist Privatpersonen verboten.



232

2) Wo Privcttsalinen bestehen, da muß das für den inneren Ab¬

satz bestimmte Erzeugnis; derselben an den Staat abgeliefert
werden um einen vertragsmäßig festzusetzenden -Preis; der Ver¬
kauf in's Ausland steht jenen frei;

3) In Landern, die gar kein oder doch nicht genug Salz erzeu¬
gen, besorgt die Negierung die Einfuhr des Bedarfes durch Ankauf
von auswärtigen Salzwerken. In dieser Hinsicht ist also das
Salzrcgal nur ein HandelSvorrccht (Monopol).
(a) See- und Steinsalz sind am wohlfeilsten zu gewinnen. Jenes bildet

sich in warmen Ländern von selbst, wie in den tiefen Buchten (Li-
manen) an der Nordküstc des schwarzen Meeres, wo die russische
Regierung das Sammeln als Regal behandelt (8—l200000 Ctr.
jährlich), und in den asiatische» Salzseen. Auch ist cs leicht, das
Mccrwasser in seichte Behälter zu leiten, wa dann das krystallinische
Salz sich ansetzt; Salzsümpfe, umrum suluns. Steinsalz, wenn rein,
wird leicht durch Bergbau (z. B. Wicliczka, 7—800 000 Ctr., Wie,
Wilhelmsglück bei Schwäb. Hall rc.), oder sogar durch Tagebau
(Cardona) erlangt. Aus dem Salzthon (Hasclgebirge) laugt man
entweder das Salz in großen Höhlungen (Sinkwcrken) mit hincin-
geleitetem Wasser aus (Salinen in den Alpen, z. B. Hallein, Berch¬
tesgaden rc.), oder man legt Bohrlöcher an (eine Art von Raubbau
nachAIberti), welche eine höchst reichhaltige Soolegebcn und somit
das Gradiren ersparen. Diese Verbesserung hat neuerlich eine so große
Wirkung hervorgebracht, daß manche Salzwerke (z. B. Bruchsal
und Mosbach in Baden) einqchen mußte», die nicht so wohlfeil er¬
zeugen konnten als die mit Bohrlöchern betriebene».

(b) Es besteht selbst in China (Timkowski, Reise, !I, 4l), in Benga¬
len und im Staate der Seikhs, Pundjab (A. Burnes Reise, I, S7)
Die beiden genannten Bestandtheile des Regales, Erzeugung von
Salz und Großhandel mit demselben, kamen schon im römischen
Staate vor. Ancus Marcius soll Salinen bei Ostia angelegt
haben, l.iv. I, 33, also im Betriebe des Staates. JmKriegemit
Porscna wurde „suiis vemleiiili urbilrium, guin impenso prelio
vonibnt in publicum, omni sumtu nüeinlum privntis", Uiv. II, 9.
Ob es Pachter oder Privatcigenthümcr waren , denen man den Ver¬
kauf entzog, dieß bleibt bei der Undeutlichkeit jener Stelle ungewiß.
Die Censoren M. L ivius, benannt Sniinuror, und C. Claudius
führten n. u. c. 548 eine Erhöhung des Salzprciscs ein, mit Aus¬
schluß der Stadt Rom, und so, daß an verschiedene» Orten der Preis
verschieden war. Den Verkauf übernahmen Pachter. Iüv. XXIX, 37.
Später kam es vor, daß der Transport von einer Provinz in die
andere untersagt wurde, damit die Pachter nicht beeinträchtigt wür¬
den. Die Stelle U, 4. §. 7 1)ix. Oe censibus (I., iS) beweist keine
besondere Abgabe, sondern nur die Beiziehung der Privatsalincn
zur Grundsteuer. Vgl. II u rin nun, Do vsct. S. 90. B osse, I, 83.
l vZ. Hegewisch, S. S9. — In Deutschland und mehreren ande¬
ren Ländern waren beide Geschäfte ursprünglich den Privaten über¬
lassen, allmälig aber gelang es den Regierungen, nach der Analogie
des Bergwerksregals auch das Kochsalz zum Gegenstände eines Re¬
gales zu machen. —Hüllmann, D. Fin. Geschichte, S. 6i.—
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Mittermaier, §. 258.259. Viele geschichtliche Nachrichten bei
I. E. von K o ch-Sternfeld, Die tcutschen, insbes. die baier. u.
österr. Salzwerke, zunächst im Mittelalter, München, 18t5.

§. 185.

Die dem Staate angehörenden Salzwerke werden ins¬

gemein auf Staatsrechnung verwaltet. Neu entdeckte Salz-
lagcr oder Salzquellen stehen der Negierung zur Verfügung,
und cs sind selten in solchen Fällen Eoncessionen an -Privaten
oder Gesellschaften bewilliget worden (/,).

5) Das Kochsalz wird entweder an den Salzwerken selbst
verkauft, oder auf Staatskosten in die verschiedenen Landcstheile
versendet, in Niederlagen gebracht und von ausgestellten Ver¬
waltern (Salzfactoren) abgegeben, doch nur in größeren Massen.
Den Kaufleuten bleibt der Verkauf im Kleinen überlassen, sie
müssen sich aber an einen gewissen Preis halten, welcher ihnen
schon einen angemessenen Gewerbsverdienst sichern.

6) Zur Verhütung des Einschwärzens (/,) sind verschiedene
Veranstaltungen getroffen worden: a) Wachsamkeit des Zoll¬
personals an der Grunze, >,) Verträge mit benachbarten Salinen,
um den Salzverkauf an Privatpersonen des Inlandes abzu-
stellcn (e), <;) Verminderung des Verkaufspreises in der Nähe
einer Gränze, bei welcher das heimliche Einbringen zu besorgen
ist, cl) die sogenannte Salzconscription, d. h. die den Bür¬
gern auferlegte Verpflichtung, ein gewisses Salzquantum aus
den Niederlagen des Staates jährlich anzukaufen. Dasselbe ent¬
sprach dem muthmaßlichen jährlichen Salzverbrauche des Wür¬
gers nach einem sehr niedrigen Anschläge und wurde aus der
Zahl der Familienglieder und dem Viehstande berechnet. (</).
(a) Z. B. Ludwigshall bei Wimpfen, in einem abgesonderten Lhcile des

Großherzogthums Hessen. Diese einer ülctiengesellschaft gehörende
Saline entrichtet dem Staate den Zehnten. Crome, Statist, des
Großh. Hessen, I, 179.

(ö) Nirgends hat die Regalität des Salzes soviel Druck und Unord¬
nungen hervorgebracht, als früherhin in Frankreich, wegen der Ver¬
schiedenheit des Salzpreiscs in den verschiedenen Landschaften, die
noch dazu in buntem Gemisch unter einander zerstreut lagen. Vor
der Revolution war der Durchschnittspreis des Centners 62 Liv.
(das Pfund l3 Sous — 18 Kr!) in den 11 Provinzen der xrnmle
ßmbeljo, 33'/2 Liv. in 12 Provinzen der pstilv Anbelle, 21 ^ Liv.
in den Landschaften, wo Salinen waren, 16 Liv. in einem Lhcile der
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Normandie, 6—12 Liv. da, wo die Salzstcucr (»a, belle) schon früher
abgekauft worden und der Einkauf frei war, 2—9 Liv. in einige»
immer befreit gewesenen Gegenden oder einzelnen Gemeinden.
Diese höchst unzweckmäßige Einrichtung forderte Gränzbewachung
von einer Provinz gegen die andere, der Schleichhandel fand aber
dennoch einen zu großen Reiz, er wurde mit bewaffneter Hand ge¬
trieben, es gab Gefechte und zahlreiche Bestrafungen. Der Rein¬
ertrag war gegen 54 Will. Liv., die Untcrthanen mußten aber 68
Mill. für das Salz bezahlen, weil die Kosten und Gcwinnste der
Pachter 14 Mill. betrugen. Jährlich wurden gegen 3600 Uebertreter
bestraft. Die erste künstliche Bertheuerung des Salzes durch die Re¬
gierung geschah zu Anfang des 14. Jahrhunderts (nach voaluus
Vs rep. VI, 2 im I. 1328, nach Anderen unter Philipp von Valois
1342) und betrug nur gegen I Proc. kleeleur, -rdmiuislr. II, 8.
lino^clop. metlioO. Abth. leinauces, II, 300. Die Tabelle wurde
am 20. März 1790 abgeschafft.

(c) Ein solches llebereinkcmmcn haben Würtcmberg und Baden mit der
Saline Wimpfen (a) geschlossen. Die Bestellungen ins Ausland
werden von den 3 nahe beisammen liegenden Salzwerkcn Wimpfen,
Fricdrichshall und Rappenau gemeinschaftlich übernommen und jene
beiden Regierungen unterhalten Gegenschreiber (Controleure) bei
erstgenanntem Salzwerke.

(rl) Aelterc Salzconscription im prcuß. Staate, unter Friedrich II. cin-
geführt. Für jede Person über 9 Jahre mußten 4 Metzen (13/,
Pfd.), für 1 Kuh oder 10 Schaafe 2 Metzen gekauft werden. Jede
Familie hatte ein Büchlein, worin der Factor die geschehene Abho¬
lung bescheinigte. Borowski, Pr. Cam. u. Fin. Wesen, II, 314 —
323. — Neuere Salzvcrbrauchscontrolc, in denjenigen Gränzbe-
zirkcn, wo sich starke Neigung zum Einschwärzen zeigt. Es werden
12 Pf. auf den Kopf der Einwohner gerechnet, das Quantum wird
in jedem, der Controle unterworfenen Landestheile nach localen
Verhältnissen auf dieGcmeindcn ausgeschlagen und in diesen wieder
von dem Gemeindevorstande auf die einzelnen Haushaltungen. V.
v. 21. Sept. 1823 u. a. in Philippi, Samml. sämmtl. neuer prcuß.
Gesetze über die ind. Steuern. 1830. S. 348—52. — Aufgehoben in
Sachsen 1840.

ß. 186.

Wird Salz ins Ausland verkauft, so kann man hiebei des
Mitwerbens wegen keinen Monopolpreis erlangen, sondern muß
sich mit einem Preise begnügen, der die Kosten ersetzt und einigen
Uebcrfluß gewahrt. Der inländische -Verkaufspreis besteht aus
dem Kostenersatze und dem Monopolgewinne, Z. 167. Zn einigen
Landern laßt man ihn in den einzelnen Niederlagen mit der
Entfernung von den Salinen zunehmen, in anderen setzt man
ihn im ganzen Lande gleichförmig an, wozu entweder die Ne¬
gierung selbst den Transport im Ganzen besorgen, oder den
Käufern je nach der Entfernung ihres Wohnortes von dem Salz-
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werke einen verhältnißmäßigen Abzug bewilligen muß. Die
Gleichheit des Verkaufspreises im ganzen Lande hat das Gute,
daß sie die Verwaltung erleichtert und den Schleichhandel mit
Salz in den Gränzgegenden vermindert. (»). Zwar hat die
Negierung zur Versorgung der entlegeneren Gegenden mehr
Transportkosten aufzuwcnden, und cs könnte daher scheinen, als
müßten diese vollständig von den Bewohnern dieser Gegenden
vergütet werden. Allein diese würden sich, wenn das Regal nicht
bestände, oft von andern Ländern wohlfeiler mit Salz versorgen
können und es wäre unbillig, ihnen die auS der künstlichen Ein¬
richtung herrührcnde größere Frachtausgabe aufzubürden Wo
indeß die den Salzwerken näher liegenden Gegenden sich an die
Äortheile eines niedrigeren Preises gewöhnt haben, da wäre eine

Gleichförmigkeit desselben nicht wohl anders als durch allgemeine
Herabsetzung auf diesen niedrigsten Betrag durchzuführcn (S).
(a) Schilderung des Schleichhandels an den niederländischen Gränzen,

wo das wohlfeile Meersalz nach Deutschland eingcschwärzt wird,
Benzen berg, Preußens Geldhaushalt, S. 247.

(S) Bgl. v. Malchus, I, Ilsl. — Zustand des Salzregals in
einigen Ländern (Vgl. Weinlig in Rau und Haussen, Ar¬
chiv, N. F. IX. 273):
I. Regalität der Gewinnung, Bereitung und des Ver¬

kaufs von Salz.
Baden. Die beiden Staatssalincn Rappenau und Dürrheim

könnten, wenn der Absatz nicht beschränkt wäre, weit mehr erzeugen,
als cs bis jetzt geschieht. Der Verbrauch im Lande war 1837 — 3!l
i. D. 300 374 Ctr. Speisesalz oder 23,° Pfd. auf den Kopf, nebst
5492 Ccntncrn für ckemische Fabriken und g. 10000 Ctr. Viehsalz.
1844 — 48 j. D. 314 018 Ctr. (23 Pfd. a. d. Kopf) nebst 5402 Ctr.
für Fabriken und 13561 Ctr. Viehsalz, zusammen 24/ Pfd. auf
den Kopf. Das Pfund wird zu 2/2 kr., der Cenkner also zu 4 fl.
10 kr., in Säcken zu 1 Ctr. 4 fl. 16 kr., abgegeben, Fabriksalz zu
l fl., Viehsalz in Rappenau zu 2 fl. 20 kr., in Dürrheim zu 2 fl.
Der Salzhändlcr darf im Kleinverkauf nicht über 3 kr. für das
Speisesalz fordern. Entfernte Käufer erhalten eine Frachtvergütung,
deren ganzer Belauf zu 67835 fl. oder 5 Proc. des Erlöses ange¬
schlagen ist. Die gesammten Erzcugungs- und Frachtkosten lasten
sich auf das Pfund zu '/!, kr. annehmcn. Der auswärtige Absatz
ist im Abnehmen; er trug 1834 noch 150 000 fl. ein, 1844—46 i. D.
nur 37 641 fl., den Centner zu 1 fl. 38 kr., wovon noch 5649 fl.
Frachtvcrgütung abgehen. Der Voranschlag für 1848 ist 1 -391 000
fl. Einnahme, 382 466 fl. Kosten — 27/ Proc. (ohne die Ccntral-
verwalkung), also bleiben 1-008829 fl rein — 0," fl. auf den Kopf.
(Man sollte eigentlich diesen Ausschlag auf den Kopf ohne Berück¬
sichtigung des auswärtigen Absatzes berechnen.) Das stehende Ca¬
pital briderSalzwerke wurde zu Ende desJahres 1840 auf 1-690 000
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fl., das umlaufende nach Abzug der Rückstände zu 391 000 fl. berech¬
net. — Bei dem früheren Preise von 3/? kr. war 1828—30 i. D.
der Rohertrag 1-367 355 fl., der Kostenbetrag 355 518, der Rein¬
ertrag also l-031 807 fl. oder 75 Proc.

Baiern. Inländischer Verkauf 1838—11 i> D> 735979 Ctr.
oder 17,° bair. — 19,' bad. Pfd. auf den Kopf, nebst 9931 Ctr.
Viehsalz und 8219 Ctr. Steinsalz. In dieser Periode waren jährl.
der Rohertrag 4-876195 fl., die Ausgaben 2-611339 fl., der reine
Ertrag 2-262156 fl. Der mittlere Reinertrag war 1819 — 25
2-163 793 fl., 1826 —28 2 332121 fl., 1835— 39 2-117 800 fl. Der
Preis in den Niederlagen wechselt, je nach der Entfernung von
den Salzwerken, von 5 bis auf 7 fl. 30 kr. Das ganze in den
Salzwerkcn cntbaltene werbende Vermögen wird zu 1-775 000 fl.
angegeben, worunter sich im Jahre 1838 ein Lagervorrath von
192 972 Ctr. Salz befand. Daß die Kosten im Vergleich mit Ba¬
den höher find, dicß rührt thcils von dem ansehnlicheren Frachtauf-
wande, theils von den minder reichhaltigen Soolen her, da z. B.
Dürkheim nur 0,'? Proc., Kissingen 2/ Proc., Orb 1 Proc., auch
Reichenhall zum Theil nur 7 Proc. Salz in der Soole enthält.
Verh. der K. der Lbg. 1810. Nr. XXII. I).

Hannover. Die Steuer von 9 gGr. für den Centner trägt ge¬
gen 70000, die Salzwerke des Staates und die Abgabe» von der
Privatsaline Lüneburg bringen gegen 90 000 Rthlr. ein. Der Salz¬
preis ist in der weitesten Entfernung von den Salzwerken doch kaum
2 Rthlr. Conv. —3 fl. 36 kr. vom Centner, Ubb eloh de, S. 169. 266.

Oesterreich. Strenge Regalität, s. Zoll- und Staatsmonopol¬
ordnung vom 11. Juli 1835, §. 102 ff. Die reichen Steinsalzlager
in den Karpathen sind ihrer Entlegenheit willen unvollständig be¬
nutzt. Am adriatischen Meere Bereitung von Scesalz, thcils auf
Staatsrcchnung, theils von Einzelnen, die es abliefern, doch wird
noch fremdes Salz zugekauft. Verkaufspreis höchst verschieden, in
der Lombardei und Venedig der Centner raffin. Seesalz bis 16 fl.
3 kr., in Galizien Steinsalz 3 fl. 15—36 kr., in Gmunden das beste
Salz 7 fl. 6 kr., in Hallein 6 fl. 4 kr., in Ungarn 7 fl. 21 kr., für
das Ausland 1 fl. 25 kr.— 2 fl. 16 kr. Erzcugungskosten für Meer¬
salz 11—28 kr., des Steinsalzes 1 fl. 12 kr., des Sudsalzes in Gmun¬
den 1 fl. 52 kr. Inländischer Verbrauch an 5 Mill. Ctr., was 15,°
Zollpfund auf den Kopf giebt. Von 1832—31 war i. D. 29 Mill.
fl. roher und 20 Mill. fl. Reinertrag. Der letztere war 1816
25-531 600 fl., 1817 25-577 700 fl. Malinkovski, II, 266.—
Krapf, Handbuch der Zoll-und Staatsmon. O. 1810, II, 330. v.
Hauer, S. 62.

Preußen. Zu dem Ertrage (von 102 000 Tonnen) der inlän¬
dischen Salzwerke, die theils dem Staate, theils Privaten gehören,
werden noch gegen 270000 Tonnen zugekauft. Der gleichförmige
Verkaufspreis für die Lonne von 105 Pfund war früher 15 Rthlr.
Reinertrag des Monopols 1829 — 36 i. D. 5-111,227 Rthlr. oder
68,°° Proc. der Bruttoeinnahme, oder 12 kr. auf den Kopf. Ver¬
brauch für den Kopf i. D. >829—36 16,°° Pfund, und in den ein¬
zelnen Provinzen 1827—36 in Brandenburg 11,°°, Westfalen und
Rheinprovinz 15, Sachsen 15,°', Schlesien I7,°°, Preußen 17,'°,
Posen 18/", Pommern 18," Pfund. Hosfmann, Die Lehre von
den Steuern, S.251. Non 1836-39 ist der mittlere Verbrauch 16,"
Pfund. Dieterici, Statist. Uebers. 1812, S. 377. Der Cabinets-
befehl vom 22. Nov. 1812 setzte den Preis der Tonne auf 12 Rthlr.



237

herab, also kommt der Zollcentncr auf 3,Rthlr. — 5," fl. Die
Schiffstonne von 20 pr. Ctr. wird von den Salzwerken des Staates
zu 22Rthlr.,ausEngland für IS—22 Rthlr. bezogen. Zugleich sollte
die Zahl der Verkaufsstellen vermehrt, der Verkauf in kleinen Ab¬
theilungen erleichtert und überhaupt darauf hingewirkt werden, daß
zum Vortheil der dürftigeren Classen der Detailpreis dem Factorei-
prcise näher gebracht werde, wozu 180000 Rthlr. verwendet oder
nachgelassen werden dürfen. Der Verkaufsstellen waren i. I. 18-13
67S. Der reine Gewinn von der Tonne wird zu 7 Rthlr. 21 Sgr.
angeschlagen — 3 fl. IO'/? kr. von lOOPfd. Reinertrag von 18-13 —
->8 5-311000 Rthlr., A. für 1817 4-992000 Rthlr. Verhandl. des
verein. Landtags, II, 1037. 1311. A. für 1819: Rohertrag 8-IIS 000
Rthlr., Kosten 2° 991000, Reinertrag 5-451000 Rthlr. nebst
1- 262 000 Rthlr. aus den Staatssalinen, die das Salz um obigen
Preis an die Salzhandclsvcrwaltung abgeben, wovon I Mill. Rthlr.
Betriebskosten abgehen. Der ganze inländische Verbrauch ist 17 pr.
Pfd. auf den Kopf. Die Niederlagen, welche von Privaten gegen
18 p. mills Provision verwaltet werden, erhalten das Salz fracht¬
frei; derStaat bestreitet dieForrschaffungskosten. Verkaufspreis im
Kleinen 1 Sgr.

Sachsen. Reinertrag im A. für 1813 — IS j. 350000 Rthlr.
Der Staat hält Niederlagen und jeder Ort ist an eine solche ge¬
wiesen. Der Preis in den Niederlagen ist für den Zollcentner 2,'
— 3'^ Rthlr. Dazu kommt Fuhrlohn bis in den Ort und Provision,
4 Ggr. vom Scheffel oder IS kr. vom Ccntner. Der Preis im Klein¬
verkauf wird jährlich von der Obrigkeit geprüft und festgestellt,
Ges. v. 23. Mai 1810, in Schaffrath, Codex Snxonic. II, 1287.
Verbrauch g. 252 000 Ctr. — 1-1 Pfd. auf den Kopf.

Würtembcrg. 1838 — 41 wurden i. D. 229 738 Ctr. Kochsalz
nebst 97833 Ctr. Stein- und 15 157 Ctr. Viehsalz im Lande ver¬
kauft. Beide crstere Arten geben auf den Kopf (mit den Fürsten-
thümern Hohenzollern) gegen 19 (4 würt. — 18 bad. Pfd. Der in¬
ländische Absatz von Speisesalz war 1835 — 38 stärker, nämlich
288 018 Ctr. i. D-, nebst 96153 Ctr. Stein- und Viehsalz. Auslän¬
discher Absatz 259 017 Ctr. Inländischer Verkaufspreis bei den Sa¬
linen 2'/, kr. nebst 20 kr. Vcrpackungsgcbühr für 2 Ccntner oder
14 kr. für einen einzelnen Ccntner. Preis bei den Salzhändlern
nicht über 3 kr. vom Pfd. Kochsalz, Steinsalz nicht über 1 kr. im
Kleinhandel. Das Salz wird auf den Salzwerken und in derHaupt-
Icgstätte zu Ulm abgegeben, die Unternehmer der verschiedenen Fac-
torieplätze erhalten aber eine Frachtvergütung von 2 — 9 kr. vom
Ccntner. Anscdlag für 1818/9: 1-657 600 fl. roher Ertrag, 807 600
fl. Kosten — 18,'Proc., 8S0 000 fl. rein — 0,»" fl. auf den Kopf.
S. Vcrh. der Dcp.-K. von 1842, Bericht von Deffner. — Her¬
degen S. 116.

II. Regalität des Salzhandels allein.

Schweiz. Der Canton Waat hat eine Staatsalinc, Aargau und
Baselland haben Privatsalinen. Die Regierungen kaufen den Lan¬
desbedarf an und setzen ihn in ihren Niederlagen ab. Die Verkaufs¬
preise sind von 6'/,—12',2 Rappen oder 2V«—5'/, kr. für das Pfund,
der Reinertrag auf den Kopf von 2 Batzen bis I Fr. 8 B. — 1 fl.
15 kr. (Basclland). Hottingcr, S. 101. Beispiele: C. Bern.
Das Pfund gilt seit 1832 7j/z Rappen — 3," kr. A. für 1846;
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1-035 000 Schw. Fr. Einnahme, was einen Verbrauch von 33 Pfd.
auf den Kopf anzeigt. Ankauf 2," Fr. für den Centner, andere
Kosten 185 800 Fr., Reinertrag 473 000 Fr. — 0,°'fl. auf den Kopf.
Der starke Verbrauch rührt zunächst von der ausgcbreiteten Vieh¬
zucht, vielleicht aber auch von dem Verkauf in andere Cantone her.
Mathy in Rau, Archiv, IV, 74. — Zürich. A. 1848 200000
Schw. Fr. Reinertrag, Verbrauch 1842 — 45 i. D. 48 483 Ctr. —
lS Vz Pfd. auf den Kopf. Verkaufspreis 8 Rappen — 3'4 kr. —

Waat. A. 1847, das Staatssalzwcrk zu Bcx 10000 Fr. rein, der
Salzhandel 200 000 Fr., Salzverbrauch im Jahr 1840 44 810 Cent¬
ner — 24,' Pfund auf den Kopf.

III. Erhebung einer Salzsteucr ohne Regalität.
Frankreich. Die Salzsteucr wurde durch das Ges. v. 24. April

1806 wiederhergcstcllt, im Betrage von 20 Fr. für lOOKilogr. (200
Pf.), zum Ersätze des gleichzeitig aufgehobenen Weggcldcs, I'b iors,
Ilimnlre du consiilnt, VI, 410. Die Erhöhung auf 30 Fr. geschah
durch das Ges. v. 17. Sept. 1814. Da aber 5 Proc. des Quantums
für Abgang abgezogen wurden, so war die Abgabe wirklich nur 28s/,
Fr. — 6 fl. 42 kr. von 100 Pf. Die in Privathandel! befindlichen
Salzwerke an denMeercsusern, bei denen mit bloßerSonnenwärmc
Meer- (Bai-) Salz gewonnen wird, erzeugen den metrischen Cent¬
ner (200 Pf.) zu 70 Cent.— 1 Fr., also 100 Pf. für 9s^ — >4 kr.
Hievon wird durch die Zollstationen an der Gränze jene Salzsteuer
erhoben, welche in dem Zeitraum von 1817—1816 nur von 46-801000
auf 55 Mill. Fr. gestiegen ist, wovon 8 — 7 Mill. Kosten abgehen
mögen sg. I2/r Proc. Zollverwallungskostcn). Offenbar war also
die Hohe der Abgabe nachtheilig.

In den östlichen Departements befinden sich mehrere dem Staate
gehörende Salinen (8nlino8 ü'IeM) und Steinsalzbergwerke, dar¬
unter das 1819 gefundene reiche Stcinsalzlagcr zu Vie, dessen 11
Flötze zusammen 240 Fuß mächtig sind. Nach mancherlei Verände¬
rungen in der Bewirthschaftungsweise wurden diese Werke 1825
auf 09 Jahre an eine Actiengesellschaft verpachtet. Außer den dafür
an den Staat zu leistenden Entrichtungen wird gleiche Abgabe wie
vom Meersalze gegeben, welche >846 13-287 000 Fr. eintrug. Die
Pachtleistungen sollten aus 1-800 000 Fr. fest und einigen anderen
Zahlungen, zusammen also gegen 2 Mill., und 59 Proc. des Rein¬
ertrags bestehen. Die Gesellschaft konnte aber diese Bedingungen
nicht erfüllen, 1) weil die Käufer das minder weiße und schwerer
lösliche Steinsalz nicht lieben, 2) weil der Absatz nach Deutschland
aufgehört hat, 3) wegen der Concurrcnz der neuen Saline Salz¬
bronn im Dep. der Mosel (seit 1825); s. Ilnpport nu Hol, S. 85.
114. 136. Es wurde daher 1830 der Pachtzins von 1-800000 auf
1-200 000 Fr. ermäßigt und der Antheil des Staates an den ersten
300 000 Fr. des Reinertrages auf r/z, an dem weiteren Ucberschufle
auf?/, gesetzt, aber so, daß die Actionäre zuvor 4 Proc. Zins erhal¬
ten. iHncurol, I, 226. Der Staat bezog von diesen Werken i. D. von
1830—37 1 >/r Mill. Fr., und nach Abzug der darauf ruhenden La¬
sten 1-325 000 Fr. — Der Preis des weißen Kochsalzes war gewöhn¬
lich 4 saus — 6 kr. vom Pfund, hie und da bis 6 soim. Der Ver¬
brauch war 1844 232-318 300 Kil. besteuertes Salz, nebst 56 Mill.
Kil. steuerfreiem für Fischereien und 55 Mill. für Fabriken; jenes
macht 13/° Pfd., mit Einrcchnung der beiden letzten Verwendungs-



239

arten IS Pfd. auf den Kopf. Die Beschwerden über das Monopol
der östlichen Salinen, von denen das Salz ohne Steuer und Fracht
im Durchschnitt zu II, und hie und da bis zu 15 Fr. für 100 Kil.
(2,«« u. 3/ fl. der Ctr.) verkauft wurde, haben neuerlich zu einer
größeren Begünstigung der Privarconcurrcnz geführt, in deren
Folge der allmälize Verkauf der Staatssalzwerke beabsichtiget
wurde, ll'.l.u<l i 1'fro t, 8/stomo limineier, I, 130 ff. Die Saline
zu Dicuze ist auch schon im August 1812 für 0-100 000 Fr. verstei¬
gert worden. 15-13 wurde der Salzprcis in den 6 Dcp., wo er am
höchsten stand, um etwa '.4 herabgesetzt. 1816 stimmte schon die
Deputirtenkammer für eine allgemeine Ermäßigung der Steuer auf
10 Fr. von 100 Kil. und die Nationalversammlung erhob diese Be¬
stimmung am 28. Dcc. 18-18 zum Gesetze. Der Einfuhrzoll beträgt
(Ges. v. 13. Jan. 1819) von gereinigtem weißem Speisesalz 2," —
3," Fr. neben der erwähnten inländischen Steuer.

Belgien. Aufwandssteuer von 6 fl. holl oder 12,»« Fr. von 100
Kil., nebst 26 Proc. Zuschlag. Ertrag 1816 4-668000 Fr. R., A.
für 1848: 4-800 000 Fr., woraus ein Verbrauch von 13/ Pf. auf
den Kopf zu vennuthcn wäre. Da das Land keine Salzwerke hat,
so wird rohes Salz aus England, Italien rc. eingcführt und in
Privatfabrikcn geläutert (rafsinirt). Die Abgabe wird vom Groß¬
händler entrichtet, der das Salz an die Kleinhändler verkauft.
Diese Einrichtung macht viele lästige Förmlichkeiten nöthig, auch
wird der Preis für die Zehrer durch den Verdienst der Kleinhändler
erhöht, so daß GrafHogcndorp (I.oltros «ur la pi08pv,it>-pu-
kligne, 1830, II, 72) das holländ. Pfund (Kilogr.) zu 16 Cents,
also das Pfund zu 7>/, kr. annimmt. Ebenso in den Niederlanden.

IV. In Großbritanien war von 1805 (Pitt) bis 1823 die
Steuer 15 Schill, vom Bushel (56 Pfd.) also 17,»« fl. vom deut¬
schen Zollccntncr. Schottland hatte indeß nur 8>/z Sch. vom B. Die
Erzeugungskofien waren höchstens 6 Sch., der Neinertr. g. 1 hj, Will.
L.St., der Schleichhandel ungeheuer ausgedehnt, so daß nicht dieHälfte,
vielleicht nur ein Drittel des Verbrauchs die Steuer bezahlte. Dieselbe
verursachte daher unleidliche Beschwerlichkeiten. Kn e Lullovli,
'I'nxntinii, S 258. Man setzte sie im genannten Jahre auf 2 Sch.
herab, 1825 wurde sie gänzlich aufgehoben. Sie hatte eine sehr ver¬
wickelte und ausführliche Gesetzgebung nöthig gewacht, s. Uaes,
ltzalopellls, B. XXXI. Art. 8:>lt. Die Lonne gilt jetzt 14 —16
Schill., also der Centner gegen 27 kr,

§. 187 .
Die Regalität der Salzcrzeugung und des Salzhandels ist

zur guten Versorgung des Volkes mit Salz keinesweges noth-

wendig, vielmehr würde die Aufhebung des Regales, wobei der

Monopolgewinn wcgfiele und die Negierung nur etwa den Ge-

werbsverdienst und Eapitalzins ihrer Salzwerke bezöge, manche

Vortheile gewähren («). Denn

1h ist die in dem Salzpreise enthaltene Entrichtung an die

Staatscasse darum sehr mangelhaft, weil sie die einzelnen Bürger,

ungefähr wie eine Kopfsteuer, nicht nach den Abstufungen ihres
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Vermögens oder Einkommens, sondern nur nach der Zahl ihrer

Familienmitglieder trifft. Für die Wohlhabenden ist eS eine un¬

fühlbare Ausgabe, für dürftige Lohnarbeiter kann ihre Beseitigung

oder Ermäßigung sehr erwünscht sein s-h. Eine Verschieden¬

heit des Preises für mehr und minder begüterte Würger ist nicht

ausführbar und selbst durch eine Steuererleichterung für die un¬

tersten Elasten läßt sich der genannte Uebclstand nicht völlig ent¬

fernen (e).

2) Die Wohlfeilheit des Kochsalzes erweitert den Verbrauch

auf eine nützliche Weise (-/). n) Obgleich der Genuß desselben

in den Speisen eine gewisse Eränze findet, so zeigt doch die Er¬

fahrung, daß er nach einer Herabsetzung des Preises zunimmt,

hauptsächlich weil die dürftigeren Elasten sich dann vollständiger

versorgen, l») Für die Gesundheit der Hausthiere, vorzüglich

der wiederkauenden, ist das Kochsalz unentbehrlich, und die reich¬

lichere Anwendung desselben hat auf die Viehzucht günstigen

Einfluß e). e) Auch als Düngmittel ist das Kochsalz nützlich </).

cl) Manche Verwendungen desselben in Gewerken würden bei

niedrigerem Preise noch einer Erweiterung fähig sein (§). In

Küstenländern ist auch das Einsalzen der Fische von großer Wich¬

tigkeit (/t).

3) Die Käufer würden nicht allein die Abgabe ersparen,

sondern auch geringere ErzeugungS- und Frachtkosten zu tragen

haben, indem bei freiem Mitwerben die sparsamere Betriebsweise

der Privatunternehmer und der Einkauf von den nächstgelegenen

Salinen, sie seien in- oder ausländisch, die Preise erniedrigen

würden. Wäre der SalzpreiS ganz dem freien Mitwerben

überlassen, so würde der Fortbestand mancher Salzwerke, die

mehr ErzeugungS- oder Frachikostcn aufzuwenden haben, ge¬

fährdet. Die ausländische Eoncurrenz könnte noch vermittelst

eines Schutzzolles ertragen werden, gegen die inländische ließe

sich aber nichts thun, die Zehrerhättenjedoch in jedem Falle den

Wortheil der wohlfeilsten Befriedigung eines nothwendigen Be¬

dürfnisses (r).
(a) Antrag von Duttiin ger zur Herabsetzung auf L'/z kr. Verhandl.

der 2. K. in Baden, 1831, Beil. IV, 54. VII, 109. — Berh. d. 1. K.
v. 1833, Beil. I, 336. (von Rau.) — Herdegen, S. 123. Gr.
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Moltkc, S. 138. Die beiden Curien des vereinigten Landtags in
Preußen (1847) sprachen den Wunsch aus, daß das Salzregal
aufgehoben werden möge, wobei sie die Unvermeidlichkeitdes Ersatzes
durch eine Steuer anerkannten; Ständecurie 26. Mai. (Wcrhandl.
X, 1331), Herrencurie. 4. Jun. (VIII, >3(17). — vemosmax in
üournsl <Io8 üco». XVIV, (Derb. 1849.)

(S) Beträgt der Monopolgewinn z. B. 1'/, kr. vom Pf., so ist bei einem
Speiseverbrauch von IS Pf. für den Kopf in einer Familie von 5
oder 6 Köpfen die Jahresausgabe 1 fl. S2'/, Kr.— 2 fl. IS Kr, bei
8 Köpfen schon 3 fl. Die französische bisherige Salzsteuer von
4'/ Kr. ans das Pf. beträgt für S Köpfe und 12 Pf. auf jeden 4 fl.
12 kr. jährlich.

(c) In Baden zählte man 1829 über 23 OOO Familien, welche gar keine,
und 24 000 Weibspersonen, welche nur die halbe Gewerbssteuer be¬
zahlten. Der Vortheil, den ihnen die Erniedrigung des Salzprei¬
ses gewährte, wäre ihnen folglich durch eine Steuerermäßigung nicht
zu verschaffen gewesen. Rau a. n. 0. I, 344.

(et) Belege aus der Erfahrung. 1) Der Salzverbrauch in Frankreich
war vor der Revolution in den verschiedenenLandestheilen
(§. 186 (-)) nach der Höhe des Salzpreises abgestuft, nämlich
9'/ Pf. bei der xrancko, 11'/ Pfund bei der peilte Krnbelle, >4
in den pa/8 6e snlines, 18 Pfund in den befreiten Provinzen, 19'/,
Pfd. in der Normandie, nach einer anderen Berechnung 12—20
Pfd., Lne/olop. a. a. O. S. 337. — 2) Als im C. Bern der Preis
von 12 auf 10 Fr. herabgesetzt wurde (um '/), sank der Erlös nur
um und nach 6 Jahren erreichte er den früheren Betrag von
1824 wieder, Bericht über die Staatsverw. rc. S. 290. — 3) Im
I. 1833 wurde in Baden der Salzprcis im Großen von 3'/, auf
2'/, kr. (um 28/' Proc.), im Kleinhandel von 4 auf 3 kr. (um 2S
Proc.) erniedrigt. Der Verbrauchan Speise - und Viehsalz war
1832 244 S44 Ctr., >833 274 482 Etr., 1834 283 73S Ctr., also 16
Proc. mehr, der Erlös fiel deshalb nur um 17 Proc. Neuerlich
scheint der Verbrauch seine oberste Gränze erreicht zu haben, da er
schon 1836 23'/, Pfd betrug und seitdem sehr wenig mehr gestiegen
ist. 4) In Würtemverg crffolgte gleiche Herabsetzung am 1. Febr.
1834. Der inländische Absatz (Hohenzollern einbegriffen) war
i.D. 1829—32, 282 696 Ctr., i. D. 183S—38 364 201 Ctr., also
28/ Proc. mehr, oder auf den Kopf resp. 17 und 21/ Pf. — S) In
Preußen wurden, aus dem Roherträge zu schließen,1840 u. 41 i. D.
gegen 221MiU. Pf., nach der Herabsetzung des Preises auf
aber i. D. von 1843—46 gegen 241'/, Mill. verbraucht, also nur 9
Proc. mehr! — 6) Im britischen Reiche war die Zunahme beispiellos
stark, freilich auch die frühere Steuer ganz übermäßig. 1810—17 wur¬
den i.D.2 Mill. Bush. imJnnern verbraucht,1827—34 10-307 000
B. j., also das Sfache! s. korter, I'roxrc-ss. ot'tl,e Nation, I. 34S.
— 7) In Frankreich trat mit dem 1. Jan. 1849 die niedrige Steuer
von 10 Fr. auf 100 Kil. ein. Der Ausfall der ersten 7 Monate war
14'/, Mill. Fr. Ohne Zunahme des Verbrauchs hätte er 26'/ Mill.
betragen müssen, denn von 230,000 Kil. machen 134000 Kil.
und es müssen gegen 2S7 000 Kil. versteuert worden sein. Jndeß ist
die Zeit noch zu kurz. Eine fortdauerndeVermehrung des Speise-
Verbrauchs aus den Kopf dürfte man nicht erwarten und die Zu¬
nahme der Wohlhabenheit zieht keine Steigerung des SalzgenufseS

Rau, pol. Oekon. Ste Ausg. UI. I g
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nach sich, wenn einmal das Bcdürfniß seine Befriedigung findet,
Hoffmann, Lehre von den Steuern, S. 258.

(s) Die Zuträglichkeit der Salzfütterung ist längst bekannt. ?ec»<Ie8
srmeulaguo et jumoiuu 8nls niaximo snlllvitaiitur u<I pastiim,
inulto InrZiors laoto inultogue oi^cjgoe. ?!!». II. nat. XXXI, 4t.
tlolumollu vo re rust. VI, 4. 23. Die Annahme» des Bedarfs
für die Hausthicre sind sehr verschieden und das richtige Maaß un¬
ter gewissen Umständen muß erst noch ermittelt werden. Boussin-
gault (Din gler, P. I. lllll, 308) bemerkte hiebei, daß das Heu
schon etwas Kochsalz enthalte, —>/z Proc. Auch die Runkelrüben,
zu 15 Proc. fester Masse berechnet, haben gegen 0,"'° Proc. oder
Proc. der trockenen Substanz Kochsalz. Die englische Regel, 7'/^
deutsche Loth täglich für eine Kuh (83 Pf. jährlich), 10,»» Loth auf
1 Mastochsen, 10 Pf. je auf ein Schaaf, ist wohl übermäßig. In
Belgien werden für 1 Stück Rindvieh 4li, für ein Schaaf II»/, Pf.
gerechnet, für ein Pferd 23'/, Pf. Weckh crlin (Thierprod.il,
157) hält 12 Pf., Zeller (Verhält». K. IV, 17) 12—18 Pf. für-
ausreichend zur Ernährung einer Kuh, viele Landwirthe geben aber
1/ 2— »/, Pf. wöchentlich. Die ältere gewöhnliche Annahme war auf

ein Schaaf 12, auf ein Stück Rindvieh 18 Pf. jährlich, auf eine
Ochsenmästung 25 Pf. Der Unterschied in dem Verbrauche, wie er
z. B. zwischen Frankreich und Baden stattsindet, zeigt, daß dort dem
Wiehe sehr wenig Salz gereicht wird. Uebrigens ist bei der Vieh-
mästung anzunehmen, daß die Ausgabe für Salz wie alle anderen
Kosten in dem Fleischpreise ihren Ersatz finden.

(/) Frühcrhin wurde der Nutzen der Salzdüngung überschätzt, s. z. B.
S. Sinclair, Grundgesetze des Ackerb. S. 62 des Anh. -— Wör¬
tern!.'. Correspondenzblatt 1824, 1, 195 (Johnston).— Cliuptgl,
Ind. träne. II, 170. — lllillerot, Vs lu röclnetron <Io8 Uroits
8ur le sei et <les inv^ens üo ie reinplaeer. ?. 1829. —
gulleti» iles soiene. rrxrie. XI, 235. — Man darf den Werth
dieses Düngemittels nicht zu hoch anschlagen, weil es von den
verschiedenen, zur Ernährung der Gewächse erforderlichen Stof¬
fen nur zwei darbictet und deshalb nur in sehr beschränk¬
ter Menge Nutzen leisten kann, auch ist selbst in Großbrita-
nien nicht viel von ihm Gebrauch gemacht worden. Vgl. Darstellung
der Landw. Großbritaniens, d. von Schweitzer, 1839,1, 473. —
vunrler, Uxperiouros sur Io 8ol orllinuire emplo/ö pour
I'umenüoment <Ie8 torro8 IV 1846.

(c/) Käsebercitung, Seifcnsieden, Gerberei, Tabaksfabrication, Bereitung
der Salzsäure, Ausscheidung des Natrums (Soda), Glasbercitung,
Verfertigung der-Fayenceglasur, Bereitung von Chlor und dessen
Verbindungen, besonders des zum Bleichen höchst wichtigen Chlor¬
kalkes rc.

(/i) In Großbritanien kam die Seefischerei erst nach der Aufhebung der
Salzsteucr recht empor, Llae llu11 0 ob, I'nxutio», 260.

(r) Küsten - oder Landaränzgcgenden würden sich vom Auslands versor¬
gen. Der freie Verkehr mit Salz in einem Zollvereinsgebiete würde
einzelnen Salzwerken den Untergang bringen.

Z. 188.

Zur Verthcidigung des Salsregals (a) beruft man sich auf

die Leichtigkeit, mit welcher der Monopolgewinn in ganz kleinen
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-Betragen bei Gelegenheit des Salzkaufes entrichtet wird (-),
ferner darauf, daß der lange fortbcstehende höhere Preis deS

Salzes auf die Preise der Arbeit und anderer Dinge eingewirkt
hat und hierdurch weniger lästig geworden ist, indem die Lohn-
Herrn und die Käufer mancher Gegenstände dem Lohnarbeiter

und Gcwcrbsmann zum Theile die größere Ausgabe für das
Salz vergüten mäßen. Die Aufhebung des ganzen Regales
wird ferner durch den bedeutenden Ertrag desselben erschwert,
der sich auf die Allgemeinheit und Nothwendigkeit deS Salz-
bcdürfnifses gründet s§. 184) und dessen Verlust, wenn er nicht
etwa von gleichzeitigen Ersparungen im Staatsaufwande oder
von dem Steigen anderer Staatseinnahmen ausgewogen wird,
das Aufsuchen eines besondcrn Deckungsmittels erfordert.
Hiezu bleibt gewöhnlich nichts anderes übrig, als die Erhö¬
hung der schon vorhandenen Steuern, oder die Einführung
einer neuen. Jene ist nur da rathsam, wo das Stcuerwcsen
schon gut eingerichtet ist, eine neue Steuer aber verursacht Mühe
und Kosten bei der ersten Einführung sowie bei der jährlichen
Erhebung, und wenn sie etwa dem Salzregale ähnlich nach der
Kopfzahl der Familien aufgelegt würde (b), so wäre zu wenig
gewonnen, weil dann die erwähnte Unvollkommenheit (§. 187
Nr. 1) nicht aufhörtc. Diese Betrachtungen können zwar weder
eine Erhöhung des Salzpreises rechtfertigen, bei der die nachthei¬
ligen Folgen durch die Neuheit doppelt empfindlich werden wür¬
den, noch auch daS Wedürfniß einer Erleichterung zweifelhaft
machen, wohl aber für diese einen allmäligcn Gang vor dem
plötzlichen Aufgeben des Regals empfehlen.

(a) Van I!oAe»>! oi'p, Ibetlres snr In pro8p.pnliI.il, I3I.II, US—77.
— cl'A n cl l i'f!'e t, Hiinm:. I, 52. — Niebuhr in Rau und
Haussen, Archiv, N. F. II, 203.

(i) Vgl. v. Langsdorf, Gedanken über die nothw. Herabsetzung der
Taxpreise in Deutschland, Heidelb. 1822. Dess. Anleitung zur Salz¬
werkskunde, 1824, S. 6116.— Bcn zenberg a. a. O. S. 250.—
Dagegen v. Malchus, I, 341. — In der Provinz Overhefsen
wurde 1821 der Salzpreis von 5 kr. auf ungefähr den halben Be¬
trag erniedrigt und dafür eine Salzsteuer von 64 200 fl. oder gegen
15 kr. auf den Kopf eingeführt, Crome, Statist, des Großh. Hes¬
sen,!, 10!>. — Auch wenn man bei einem solchen Salzgelde meh¬
rere Clafsen der Wohlhabenheit anordnete, und die Umlegung und

16*
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Einziehung de» Gemeinden überließe, so würde doch die Ausführung
so viele Mühe machen, daß der Nutzen als sehr zweifelhaft anzu¬
sehen wäre.

Z. 188 u.

Ergebnisse aus den vorstehenden Sätzen:
1) Die Schwierigkeit, den ganzen Ertrag des Salzregales

zu entbehren oder zu ersetzen, läßt in den meisten Fällen keine
andere Wahl, als den Salzpreis für den Augenblick ansehnlich
zu erniedrigen. Dies kann später wiederholt werden und bringt
jedesmal auf einige Zeit das wohlthätige Gefühl einer Erleich¬
terung hervor, auch wird durch die Zunahme des Salzverbrauchs
wieder das von der Staatskasse zu bringende Dpfer verrin¬

gert («).
2) Wird in den Kosten der Erzeugung und Versendung des

Salzes eine Ersparnis; bewirkt, so ist cs zweckmäßig, dieselbe
den Staatsbürgern durch Erniedrigung des Preises zu Gute
kommen zu lassen (ö).

3) Man sollte auch auf die in den Nachbarstaaten bestehen¬
den Preise des Salzes Rücksicht nehmen, denn wenn diese be¬
deutend niedriger sind, als der inländische Salzprcis, so ist nicht
allein ein mächtiger Anreiz zum heimlichen Einbringen vorhan¬
den, sondern die Vergleichung verursacht auch, daß der höhere
Preis schwerer empfunden wird. Kleinere Staaten, die aneinan¬
der gränzen, thun wohl, einen gleichförmigen Salzpreis zu ver¬
abreden, wodurch die Verbote und Verhütungsmittel der Ein¬
fuhr unnöthig werden (c.)

4) Wo der Staat in eigenen Salzwcrken den größten Theil
des inländischen Bedarfes erzeugen kann, da ist die Eigenvcr-
waltung dieser Werke das leichteste Mittel, die Einnahme aus
dem Salze zu erheben. Eine Verpachtung ist zwar nicht un¬
ausführbar, erfordert aber ein großes Capital im Besitz der
Pachter, auch sind die denselben zur Verhütung von Unterschleifen
aufzulegenden Bedingungen lästig, wie bei Privatsalzwerken,
(Z. 184, 2). Man könnte entweder den Pachtern die Abliefe¬
rung des für das Inland bestimmten Vorrathes an die Nieder¬
lagen des Staats um einen festen Preis vorschreiben, oder ihnen
unter den nöthigen Ueberwachungsmitteln den Verkauf gegen
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Entrichtung einer Salzsteuer freilassen, wobei sie aber an den
allgemein festgesetzten Verkaufspreis gebunden blieben. Mit der
Zeit wird die Staatsgewalt auch in diesem Zweige der Güter¬
erzeugung dem Gewcrbfleiße der Würger einen weiteren Spiel¬
raum gestatten können (</).
(a) Mac Culloch O'axat. S. 261) deutet an, daß die Beibehaltung

einer niedrigen Salzsteuer, etwa 5 Sch. vom B., in Großbritanien
der Staatskasse wenig Verlust zugezogen haben würde.

(S) H offm ann a. a. O. S. 249 bemerkt, daß das Gefühl einer Uebcr-
bürdung sich steigert, wenn man die Kosten abnehmen und den Rein¬
ertrag der Staatscasse anwachsen sieht,

sc) Die Zollvereinsstaatcn haben ihr Augenmerk auf dieses Ziel gerich¬
tet, einstweilen aber sich gegenseitig Beistand gegen den Schleich¬
handel zugcsichert und verabredet, daß ein Preis von 3'/? kr. für
das Pfund einen Anspruch auf nachdrücklichen Schutz von Seiten
derjenigen Negierungen giebt, die einen niedrigeren Preis in ihrem
Lande eingcfüyrt haben.— Vgl. Herdegen, S. 124.

(-r) Vgl. v. Jakob, I, Z. 299—302. —v. Malchus, I, 100. —Die
beiden Verpachtungen in Frankreich sind nicht gut ausgefallen.
Schon die crstere von 1806 mußte 1825 aufgelöst werden, ob sie
gleich wie die zweite auf 99 Jahre geschlossen worden war, denn der
auswärtige Absatz hatte sich so sehr verringert, daß die Aktiengesell¬
schaft nicht mehr bestehen konnte, vgl. Z. 186 (-). Die würtemb.
Saline Clemcnshall war bis 1848 verpachtet.

s- 189.

Außer der niedrigen Festsetzung des Monopolgewinnes gel¬
ten für die Benutzung des Salzrcgales hauptsächlich folgende

Regeln:
1) Es ist zweckmäßig, diejenigen Salzvorräthe, die in einem

hervorbringenden Gewerbe verbraucht werden (§. 187. 2), um
einen geringeren Preis abzugeben, jedoch unter den nöthigen
Vorsichtsmaßregeln, damit der Mißbrauch dieser Begünstigung,
d. h. die Verwendung zu Speisen, verhütet werde. Dahin gehört
») Verkauf eines wohlfeileren Viehsalzes. Man bedient sich
hiezu der minder reinen Sorten des Sud- oder Steinsalzes,
oder gibt dem Salze einen solchen Zusatz (Denaturirung), daß
es, unbeschadet seiner Zuträglichkeit für die Thiere, zu mensch¬
lichem Genuß unbrauchbar wird («). b) Verkauf eines noch
wohlfeileren Düngesalzes, wozu verschiedene Abgänge verwen¬
det werden können (S). e) Abgabe von Salz zu niedrigen
Preisen an solche Fabrikanten, welche die nöthige Sicherheit

gegen Mißbrauch geben (c).
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2) Bei der Eigenvenvaltung der Salzwerke muß man die
Kasten des Betriebes zu verringern suchen. Hiezu dienen
r>) Vervollkommnung der Erzeugung durch Gewinnung einer
gesättigten Soole oder eines brauchbaren Steinsalzes, durch
bessere Heitzungsart und dergl. ; Ii) Ersparung an den Ver-
packungs- und Fuhrkostcn (e). Ob es vorthcilhafter sei, das
Salz an den Salzwcrken mit einer Frachtvcrgütung für den
Käufer abzugeben, oder Niederlagen auf Staatsrechnung zu
unterhalten, ist noch zweifelhaft. Dieses verursacht einen Auf¬
wand für das Personal bei den Niederlagen und die Gebäude (/),
die Frachtvcrgütung dagegen gibt einen Reiz zum Betrüge und
erfordert genaue Uebcrwachung (</).

3) Ist keine Hoffnung, auf inländischen Salzwcrken so
wohlfeil zu erzeugen, als auf fremden, und ist der Ankauf von
diesen sicher, so verdient er der eigenen Erzeugung vorgezogcn
zu werden.

(a) Man hat hiezu Ziegelmchl und Kohlenstaub oder auch Kleie beige-
rncngt. Diese Stoffe lassen sich durch Auflösen des Salzes in Wasser
ausschciden, was jedoch schon mühsam ist. Eine stark färbende un¬
schädliche Beimischung, die weder durch Auflösung noch durch Glühen
zu entfernen wäre, ist noch nicht gefunden worden, wcßhalb man
auch in Frankreich (B. 26. Febr. >846) bei der Herabsetzung der
Steuern von Viehsalz von 10 aufS Franken (für lOOKil.) die Kleie
zu Hülfe nahm, aber in einer viel zu großen Menge, nämlich dem
8'/zfachen Gewichte des Salzes! —Zum Viehsalze verwendet man
zunächst das verunreinigte, z. B. auf dem Lager in der Trockenstube
mit Eisenrost beschmutzte Salz. In Baden werden ungefähr 3,?
Proc. des ganzen Erzeugnisses an Viehsalz erzeugt.

(-) Pfannenstein, Mutterlauge, Asche aus den Heerde», ferner die ein-
geäscherten incrustirten Dornen der Gradirwände. Der Pfannen¬
stein und die Dornen enthalten größtentheils Gyps.

(<.) In Baden gegen SSOOCentner zu l fl. Ueber Frankreich, s. §. 186 (S)
(ck) Anlegung von Bohrlöchern (§. 184), Verbesserungen in den

Hcerden und Pfannen vermögen viel, so auch die Anwendung
eines wohlfeilen Brennstoffes, z. B. des Torfes. In den bad.
Salinen rechnet man zum Versieben von 30 Ctr. Salz 1
Klafter Holz (zu 144 Cub. Fuß) oder 16 Ctr. Steinkohlen oder
3—6000 Stücke Torf. — Benutzung des Dampfes aus der Pfanne
zum Vorwärmen und Trocknen :c. v. Alberti in der deutschen
Vierteljahrsschrift, VII, I. (1846). — Fortleitung der Soole an eine
Stelle, wo das Holz wohlfeiler und die Abfuhr des Salzes leichter
ist. Die Leitung von Ncichenhall in Oberbaiern nach Traunstein
wurde schon 16>6 unter Kurfürst Mar I. durch Neifenstuhl aus¬
geführt, v. Reichcnbach setzte sie 1808 bis Rosenhcim fort und
brachte 1817 die höchst kunstreiche Leitung von Berchtesgaden bis
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Reichcnhall, 109 OOO Fuß lang/ zu Stande (Hebung an der Wasser-
säulcnmaschicnc zu Jlsang 1218 Fuß hoch.) Die ganze Soolenlei-
tung hat gegen 13 Mellen Länge. — Die Leitung von Hallstadt nach
Ischl und von da nach Ebenste im österreichische» Salzkammergut,
17S7 gebaut, ist i 50 000 Fuß lang.

(o) Verpackung in Säcken oder, bei wohlfeilem Holze, in hölzernen Ge¬
säßen. Kaiserliche Fabrik zur Verfertigung derselben im Großen zu
Hallcin, mit Sägcmühlcn. Aehnlich zu Reichenhall. — Versendung
auf Flüßcn (in Schiffen oder auf Flößen), Canälen, Eisenbahnen,
z. B. der böhmischen, die vorzüglich hierauf berechnet war. — Ver¬
träge mit ganzen Gemeinden zur Ucbernahme der Salzfuhren. —
Verträge mit anderen Regierungen zum Austausche an verschiede¬
nen Gränzen. So giebt z. B. Baiern in Oberschwabcn eine gewisse
Menge von Salz an Würtemberg ab, welches dafür gleiche Menge
von Friedrichshall in die bairische Pfalz liefert.

(/) Z. B. in Baiern, i. D. von 1820 u. >83», bei einem inländischen
Verkauf von 673829 Ctr. Speise- und i 1 382 Ctr. Viehsalz; 108190
fl., wozu noch die Micthc von Magazinen kommt. — Dagegen kann
öfters die Versendung auf Staatsrechnung wegen der großen Mas¬
sen etwas wohlfeiler bewirkt werden, als von einzelnen Händlern.

(</) Es muß nämlich der Beweis geführt werden, daß der Vorrath, für
welchen eine bestimmte Vergütung in Anspruch genommen wird,
auch wirklich vollständig in den benannten Ort gebracht worden, und
nicht etwa zum Thcil in einem näheren Orte zurückgeblieben ist.
Die Ausbczahlung geschieht in Baden von den Untcrerhcbcrn, die sich
vorher überzeugen müssen, daß die auf dem Salzwerke angebrachte
Verschnürung und Verbleiung des Salzsackes unverletzt ist, und die
abgenommcncn Bleie werden durch die Obcreinnehmereien an die
Salzwerksvcrwaltungcn zurückgeliefert, s. Samml. aller Ges. und

' Verordn, über die indirecr. Steuern in Baden, 1839. VI. Abschnitt.
Die inländischen Frachtvergütungen betrugen 1811—46 i. D. 67 800
fl. Der den Kleinhändlern bewilligte Verdienst von ^ kr. würde,
wenn man annchmen wollte, daß z/Z des Verbrauches vom Krämer
erkauft werden, von 213 000 Ctrn. schon 177 SOI) fl. ausmachen, also
beide Summen 2 IS 300 fl. An dieser Ausgabe könnte durch das Mit-
wcrben etwas erspart werden, wobei freilich im Kleinverkaufspreise
mehrerer Orte kleine Verschiedenheiten cintreten würden. Man be¬
rechnete 1844—46 die Kosten für 1000 Centner so: Soolforderung
20 fl., Sieden und Trocknen 372,"° fl., Verpacken und Aufbewahren
176/" fl., inländische Frachtkosten 216 fl., zus. 784 fl. — 0,'° fl.
I>. Centner. — In Baiern kostete 1829 u. 30. i. D. die Versendung
und der Verkauf der im In- und Auslande abgesetzten 809 464 Ctr.
672S72 fl. oder»," fl. vom Centner, was jedoch schon wegen der un¬
gleichen Entfernungen und Fuhrlöhne keine genaue Vergleichung zu¬
läßt, auch kommt noch der Zuschlag des Kleinvcrkäufers zu dem
Preise hinzu.

Z. 190.
Das zwar nicht allgemein in Deutschland, aber doch in mehre¬

ren Ländern eingcführte Salpcterregal (») wurde ebenfalls
aus dem Wcrgwerksregale abgeleitet, fand aber in der Unent¬
behrlichkeit des Salpeters zur Bereitung des Schießpulvers und
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somit IN seiner -Wichtigkeit sür die Staatsvertheidigung seine

besondere Veranlassung (S). Der Salpeter (salpetersaures

Kali) findet sich nicht bloß in manchen Ländern schon gebildet

in großen Massen der Erde beigemengt, sondern erzeugt sich

auch neu an solchen Orten, wo organische Stoffe in Verwesung

übergehen. Man kann sich hierzu der Erde bedienen, welche

unter den Viehstallen, Kellern und Scheunen und in der Nähe

der Wohngebäude auf dem Lande liegt (c) ; doch ist die Anle¬

gung von Erdhaufen, deren Wcstandtheile man in einer passen¬

den Zusammensetzung verbindet (Salpeterplantagen), ergiebi¬

ger. Die gewöhnlichen Einrichtungen beim Salpeterregale

waren diese (</):

1) Niemand durfte ohne obrigkeitliche Erlaubnis; und Ent¬

richtung einer jährlichen Abgabe sich mit der Salpeterbercitung

beschäftigen.

2) Die privilcgirtcn Salpetersiedcr(Saliterer) durften, ohne

der Erlaubnis; der Eigenthümer zu bedürfen, in den ländlichen

Gebäuden und Höfen nach Salpetererde graben und die gefun¬

dene mit sich nehmen.

3) Sie mußten ihr ganzes Erzeugnis; dem Staate zum Ver¬

kauf um einen gewissen Preis anbietcn.

f») Zuerst 1419, Erzbischof Günther von Magdeburg, 1560 Erzbischof
Johann von Trier re. Pütt er, Erörterungen des deutschen Staats¬
und Fürstenrechts, III, 27—50. -— Beckmann, Geschichte der Er¬
findungen, V, 587. — Bcrgius, Magazin, VIII, I. — Mieter¬
in aie r, Grunds K. 214.

(d) Frankreich verbrauchte 1800—1814 >'m Jahresdurchschnitt! >114000
Kilogr. (2-228000 Pfund) Schießpulver. Hiezu sind gegen If/,
Mill. PfundraffinirtcrSalpeter erforderlich (75 Proc.).THenard,
Dcput. Kammer, 30. Juni >829.

(c) Diese Erde enthält übrigens mehr salpetersaurcn Kalk als wahren
Salpeter und cs muß nach dem Auslaugen noch Kalilauge oder
Asche beigesetzt werden. — In niedrig liegenden Ebenen mehrerer
Länder, vorzüglich in Ostindien, wird eine reichere Salpctererde ge¬
funden, wcßhalb der ostindische Salpeter ungeachtet des weiten
Transportes nicht so hoch zu stehen kommt als der europäische.

(ei) Die Verordnungen über das preußische Salpeterwesen in Ber-
gius, Samml. t. Landesges, XI, I. -— In Oesterreich besteht noch
das Regal nach dem Patente vom 21. Dec. 1807, s. Krapf, Handb.
d. Zoll- u. Staatsmonop.-O, II, 341.

§. 191 .

Diese Bestimmungen waren dem Zwecke, die Bereitung des

Salpeters im Lande zu befördern, keineswegs entsprechend, denn
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zu 1) wurde durch die Abgabe und die ausschließliche Berechti¬

gung für einen gewissen Bezirk die Ergreifung dieses Gewerbes

erschwert, wahrend man eher noch Ermunterungsmittel desselben

hatte aufstellen müssen, wie Prämien und Belehrungsanstal¬

ten (a) ; — zu 2) wurde den Landbewohnern eine große Last

aufgcbürdet, indem sie das Durchwühlen des Bodens in ihren

Besitzungen sich gefallen lassen mußten (ö) ; es ist daher rath-

sam, zu verordnen, daß die Salpetergräber sich von den Haus-

eigenthümern die Erlaubnis; zum Suchen nach salpeterhaltiger

Erde auswirken müssen; — zu 3) Wenn das dringende Bedürf-

niß des Staates ein solches Vorkaufsrecht rathsam macht, so

muß wenigstens der volle Marktpreis vergütet werden. Nach

diesen Anordnungen hört das Salpeterwesen auf, Duelle einer

Staatseinnahme zu sein.
(a) In Frankreich wurden während des Revolutionskrieges viele junge

Leute nach Paris gerufen und von dortigen Chemikern im Salpeter-
sicden und in der Pulverfabrikationunterwiesen.

(-) Es war sogar verboten, die Wellerwände eingchen zu lassen, um sie
mit Mauern oder Verzäunungenzu ersetzen. Gemeinden entrichte¬
ten häufig das Pachtgeld für die Erlaubniß des Salpetergrabens,
blos um sich von jenen Belästigungen zu befreie». — Nach der baier.
Verordnung vom 28. Januar 181S können sich die Gemeinden da¬
durch vor den Beeinträchtigungender Salpetergräber schützen, daß
sie denselben künstlich bereitete Salpctererde überliefern. — Ver¬
pflichtung der Salpetergräber, den Grundeigenthümernallen Scha¬
den zu ersetzen, nach §. 11 des a. österreich. Patents von 1807.

4. H a u p t st ü ck.

Regal der Jagd und Fischerei.

§. 192.

Das Jagd re gal, d. h. die Befugniß der Staatsgewalt,

die Jagd in den Privatwaldnngen auszuüben, darf nicht mit

der I a g d h o h h e i t und dem WiIdbanne, d. h. dem Rechte

einer Leitung des Jagdwesens aus dem Standpunkte der Volks-

wirthschaftspflege (II, §. 175.), verwechselt werden. Die letz¬

tere Thatigkeit bezweckt die Erhaltung des WildstandeS im Gan-



zen, wem auch immer die Jagdgerechtigkeit zustehe, und ist der
Aufsicht des Staates aufdiegesammteForstwirthschaftfll.Z.1S3.)
ähnlich, aus der man irrig die Existenz eines Forstregals abge¬
leitet hat (»). Das in vielen Landern bestehende Jagdregal
dagegen trägt vollkommen die Merkmale eines Hohheitsrechtes
an sich (S), nur mit der Eigenthümlichkeit, daß viele Grund¬

eigner, insbesondere Besitzer von Rittergüttern, von Alters her
sich im Besitze des Jagdrechtes behauptet haben, wenigstens in
Ansehung der niederen Jagd, während die hohe Jagd in der
Regel der Regierung zugefallen ist («).

(a) Die Annahme eines Forstregales beruht auf einem Mißverständ¬
nisse, denn die Rechte, welche der Staatsgewalt über die Privat¬
waldungen zustchcn, betreffen nur die Leitung der Privatforstwirth-
schaft, hauptsächlich in den Gemeinde- und Stiftungswaldungen,
nach Zwecken der Volkswirthschaftspflcge, aber nicht die Benutzung
derselben zum Vortheil der Staatskasse. Was die Eigcnthümer
der Waldungen für die Ausübung dieses Aufsichtsrechtes etwa ent¬
richten müssen (Anwcisegeld, Besörderungsabgaben rc.), das fällt
in den Begriff einer Gebühr, die von wesentlichen Regierungshand¬
lungen erhoben wird. — Einzelne Forstnebcnnutzungen, z. B. das
Mastrecht, sind allerdings hie und da, wie die Jagd, landesherrliches
Reservat; s. z. B. Stisser, Forst- und Jagdhistorie der Tcutschen,
Ausg. von Franken, 1751, S. 185.

(L) Es unterscheidet sich also wesentlich von den gutshcrrlichen Rechten,
welche ganz privatrechtlicher Art sind, Z. 134.

(c) Es lassen sich hiebei 3 Perioden unterscheiden: 1) Auch als die Jagd
schon nicht mehr Hauvtnahrungsquelle war, blieb sie doch so beliebt,
daß die freie Pürsch lange fortdaucrte. 2) Allmälig brachte man es
dahin, das Jagdrechc dem Grundcigenthümer ausschließlich zu
sichern. Zuerst schlossen die karolingischen Könige ihre Wälder, dann
ahmten es Privatpersonen nach und der Wildbann kam auf. 3) Erst
gegen Ende des Mittelalters gelang cs den Regierungen, auch in
vielen Privatwaldungen das Jagdrecht an sich zu ziehen. Hüll¬
mann, Fin. Gesch. S. 43. Mittermaier, §. 213—15. — In
Norwegen ist das Jagdrecht den Grundeigcnthümern geblieben.
Niemann, Dänische Forststatistik, S. 160.

Z. 193.

Die neue Einführung des Jagdregales würde als ein Ein¬
griff in die Rechte der Grundeigenthümer nicht gebilliget wer¬
den können. Wo jedoch dieses Hohheitsrecht schon lange be¬
steht, da haben die jetzigen Besitzer der Waldungen dieselben
ohne Rücksicht auf das Jagdrecht erworben, und die Fortdauer

der Regalität hat in rechtlicher Hinsicht nichts gegen sich. Bon
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volkswirthschaftlichcr Seite sprechen folgende Gründe für die

Erhaltung des Zagdregals: 1) da die Jagd eine Nebcnnutzung
der Waldungen ist und der Wildstand nur bis zu einer gewissen
Grunze ohne Nachtheil für HolzwuchS und Feldbau vermehrt
werden kann, so vermöchte auch der Erwerbseifer der Einzelnen
keinen höheren Rohertrag zu erzielen; 2) bei der Freigebung
der Jagd an die Grundeigenthümer würde da, wo die Lände¬
reien sehr zerstückelt sind, das Wild wegen der unvermeidlichen

übermäßigen und regelwidrigen Benutzung der Jagden nicht
gehörig geschont werden und somit eine immer schätzbare Güter¬
quelle ganz versiegen, vgl. II, Z. 174 («), ferner würde der
Reiz des JagdvergnügenS viele Menschen von der Arbeit ab-

ziehen (S). Deßhalb hat man auch da, wo das Jagdregal
sammt allen Jagdrcchten auf fremdem Boden gesetzlich aufge¬
hoben worden war, die Ausübung der Jagd zu beschränken ge¬
sucht (c). Dasselbe ist in der neuesten Zeit (1848) in vielen
deutschen Staaten geschehen, wo die Jagdrechte wegen der
mit ihnen verbundenen Unbequemlichkeiten und selbst Verluste
für den Grundeigenthümer aufgehoben worden sind. Nur ein¬
zelne große Grundeigenthümer dürfen ihre Jagd selbst benutzen,
die Gemeinden müssen sie verpachten oder Beauftragte an¬
stellen (</).

(a) Bei vielen kleinen Grundstücken stellt sich, wenn die Jagd dem Eigen-
thümer überlassen wird, von sclbstKoppeljagd oder sogar freie Pürsch
her, weil es Niemand der Mühe werth findet, auch dem Nichtbegü-
terten das Jagen zu untersagen. Hier fällr auch alles eigene Inter¬
esse an der Schonung des Wildes hinweg, wie man schon bei geord¬
neten grösseren Jagdrevieren an den Gränzen gegen einen unzuver¬
lässigen Nachbar mehr als in der Mitte zu erlegen pflegt. Schon
die stete Beunruhigung des Wildes durch tägliches Jagen ist
schädlich.

(ä) Im clmsso, 8NU8 «lre plus piolluctive gus ll'nutrss trnvnnx, a
innlboureuseniont plus 4'nltrnils; 1e son s'x comdine nvoo In
peine, I'oisivele nvoo I'exercice et In Aloirs avoe le (Innrer.
Len rllnm.

(o) In Frankreich wurde am I I. August 1789 das Jagdregal aufgeho¬
ben. Im Königreich Westfalen ahmte man dich »ach, forderte aber
vom Grundeigenthümer. damit er jagen dürfe, einen Waffcnpaß; l>.
Februar 1808. — In den preußischen Landen auf dem linken Rhein¬
ufer haben die Grundeigner zwar, zufolge jenes französischen Ge¬
setzes, die Nutzung der Jagd behalten, aber nicht die Ausübung der¬
selben, sie wird nämlich zu Gunsten jener verpachtet. B. v. 17. April
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1830. Diese Einrichtung ist in Bezug auf den Betrieb der Jagd von
der Regalität nicht verschieden. — Vgl. zlomarial korsstier, Ann.
X, 121.

(«y Bad. Ges. 10. Apr. u. 26. Jul. !818. — D. Grundrechte, §. 169:
Jagdgercchtigkeit auf fremdem Boden ist aufgehoben, außer wo sie
erweislich durch einen lästigen Vertrag erworben worden ist. Die
Landesgcsetzgebung kann die Ausübung der Jagd ordnen. Ebenso
preuß. Entwurf §. 167.

§. 19l.

Wo das Iagdregal noch besteht, da kann es benutzt werden
(er) 1) durch Selbstverwaltung, indem das von dem unteren
Forstpersonale erlegte Wild auf herrschaftliche Rechnung ver¬
kauft und dem Jäger eine kleine Vergütung für jedes Stück
bezahlt wird, 2) durch Verpachtung, die in der Regel vortheil-
hafter ist und in den Privatwaldungen auch den Nutzen ge¬
währt, daß die Forstbedienten nicht so häufig von dem Besuche
der Staatsforstcn abgezogen werden (§. 152.), 3) durch Ue-
berlaffung an größere Gutsbesitzer in ihrem Gebiete gegen einen
festen ZinS, doch mit dem Vorbehalte des Widerrufes im Falle
einer Zerstückung ihrer Besitzungen. Dieß trägt weniger ein,
als die Verpachtung, ist aber sehr einfach und befreit die Grund-

eigenthümcr von allen Belästigungen.
Je mehr man zur Verhütung des Wildschadens thut, desto

mehr muß der Wildstand und folglich der Ertrag des Jagd¬
regales abnehmen. Zur Sicherung desselben gehören vorzüglich
Maaßregeln gegen den Wilddiebstahl, die außer der Hut in den
Waldungen auch in der Aufsicht auf den Handel der Privat¬
personen mit Wildpret bestehen. Dagegen müssen die mancher¬
lei Lasten, die ehemals den in der Nähe von Jagdbezirken des
Staates wohnenden Landleuten aufgelegt wurden, als z. B.
Jagdfrohnen, Beköstigung der Jäger und Hunde u. dgl. voll¬
ständig aufgehoben werden.

(a) Rohertrag in Baiern, i. D. 1835—37: 05 721 fl., wovon aber
33603 fl. Kosten abgehcn. Baden, Reinertrag 1829 u. 1830 i.
D. 3880 fl., 1831 und 1832 i. D. 23 360 fl., — 1837 und 38 i. D.
32 331 fl., — Die Zunahme rührt von der allgemeinen Einführung
der Verpachtung her. A. für 1818 war 32 890 fl.

8 . 195 .
Die ausschließliche Befugniß der Regierung, nutzbare Gegen-
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stände aus den Gewässern zu gewinnen, ein Bestandthcil des
sogenannten Wasserregales (»), ist ein eigenes Hohheits-
recht, denn die schiff- und floßbaren Flüsse und die Meeresküsten,
als Staatseigenthum, sind dem allgemeinen Gebrauche der

Bürger gewidmet, so daß ein besonderer Borbehalt nöthig
ist, um diese von der Betreibung des genannten Gewerbs-
zweiges auszuschließen; in Privatgewäffern steht den Grund-
eigcnthümern die Benutzung zu, wo sic nicht ebenfalls dem Re¬

gale unterworfen ist. Unter den hichcr gehörenden Nutzungen
ist am erheblichsten die Fischerei in größeren Gewässern, in
denen zwar jene Sorgfalt sich nicht belohnen würde, die man in
kleineren geschlossenen Wasserbehältern (Teichen) anwendet,
die jedoch auch nicht ohne schonende Maaßregeln betrieben wer¬

den darf. Ihre Regalität läßt sich ungefähr wie die der Jagd
beurtheilen. Die Fischerei in Binnengewässern, wo sie nicht her¬
kömmlich oder vermöge förmlicher Uebertragung einer nahen
Gemeinde, einem Gutsherrn rc. zusteht, pflegt von der Negie¬
rung verpachtet zu werden, unter Bedingungen, welche der
Vertilgung der Fische vorzubcugen dienen können, II, Z. 176
(L). Die Fischerei auf dem Meere könnte nur in der Nähe der
Küsten als Regal in Anspruch genommen werden, es ist aber
am zweckmäßigsten, sie gänzlich frcizugcbcn, weil sie nicht er¬
giebig genug ist, um eine Abgabe ertragen zu können und zu¬
gleich eine Begünstigung vollkommen verdient. — Die Gold¬
wäscherei an den Flüssen gicbt in Deutschland kaum einen
reinen Ertrag und verdient daher durch Freigebung befördert
zu werden (a). Die Perlenbäche einiger Länder sind zwar
Regal, aber ohne Gewinn für die Sraatscasse (</).

O) Klübcr, Ocff. R. §. 456 ff. Bgl. Mittcrmaicr, I, §. 222 a.

(b) Bcrgius, P. u. K. Magaz. III, I!0.— In Rußland war früher
die astrachanische Fischerei (auf dem easpischen Meere, mit Ausnahme
der uralischen) ein Regal, welches 1763 gegen eine Abgabe von je¬
dem Pud Hausenblase und Caviar der Kaufmannschaft zu Astrachan
überlassen wurde; 1802 wurde die Fischerei der allgemeinen Be¬
nutzung frcigegeben. Storch, Rußland unter Alexander I. X,
24—80.

(c) Wo der Goldsand nicht aus dem Berte eines Flusses, sondern von
Privatgrundstücken gewonnen wird, da hat dieß Geschäft gar keine
Beziehung zu den Gewässern und müßte, wenn der Staat es sich



Vorbehalten wollte, unter das Bergregal gebracht werden. -Äußer
dem Rhein führen auch viele andere Flüsse Gold, z. B. Arribge
Ourixera), Isar, Inn, Eder, Neuß, Aar, Emme, Po, Tajo rc,, doch
in wenigen verlohnt sich das Auswaschen. In Baden ist dieß frei¬
gegeben, jeder Grundeigenthümer, der Lager von goldführendem
Kiese besitzt, kann darüber verfügen. Das Verfahren ist seit alter
Zeit sich gleich geblieben, ein Schlämmen auf einer geneigten, mit
Tuch überzogenen Fläche und das Amalgamircn des hiedurch gewon¬
nenen schwereren und feineren Sandes. Die Münze in Karlsruhe
vergütet die Krone Gold (7V holl. As) mit 5 fl. (früher nur mit
äst, fl.). Der abgeliescrte Betrag ist jährlich i. D. gegen 2300
Kronen, ohne das auf anderen Wegen verkaufte. Die Gewinnung
verursacht außer der Arbeit keine Kosten, als die Anschaffung des
Quecksilbers, und liefert einen täglichen Rohertrag von 30 kr.—1 fl.
für den Arbeiter.

(ck) Baicrn hat einige Pcrlcnbäche im Main-, Regen- und Unterdonau¬
kreise, deren Verwaltungskosten den Ertrag übersteigen. Es wäre
daher vortheilhafr, das Bctriebsrecht auch uncntgeldlich einem Pri¬
vatmann zu geben. Eine Freigebung an alle Uferbcsitzcr würde die
ganze Nutzung zerstören. — Sächsische Perlenfischer« im Vogtlandc,
Regal seit ll>21.— Badischer Pcrlenbach zu Schönau im Oden¬
wald«— Das Bernsteinregal an den prcuß. Küsten, hauptsächlich
zwischen Pillau und Palmnicken, ist vielen Defraudationen ausgcsctzt
und macht strenge Strafen sowie fleißige Aufsicht nothwendig; s.
Nanckc, Wanderungen durch Preußen, 1, 72. 1802.

ö. Hauptstück.

Das Münzrega l-

Z. 196.

Unter dem Münzregal verstand man sonst den Inbe¬

griff aller auf das Münzwesen sich beziehenden Rechte der
Staatsgewalt (a). Diese Rechte sind aber größtentheils dem
Finanzwesen ganz fremd und stießen aus dein Wedürfniß einer
festen Leitung dcS Münzwcsens nach volkswirthschaftlichen
Zwecken, weil die Münzen ein höchst nothwendiges Hülfsmittel
des Verkehres sind und ihre gute Beschaffenheit, sowie ihr guter
Umlauf zu den wichtigsten Bedingungen des Wohlstandes ge¬
hören. Werden nun die hierauf gerichteten Maaßregeln in der
Bolkswirthschaftspolitik beleuchtet (II, Z. 2st9.), so bleibt für
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die Finanzwisscnschaft mir die Untersuchung übrig, inwiefern
das Münzprägen als eine Einnahmsquelle benutzt werden
könne. Das Münzrcgal im engeren sinanzwisscnschaftlichcn
Sinne (Z. 85.) besteht demnach nur in dem ausschließlichen
Rechte der Negierung, Münzen prägen zu lassen und hieraus
einen Gewinn zu ziehen. Wie schon im Alterthum (/-), so
ging man auch in spateren Zeiten sehr häufig in dem Streben,
das Münzwcsen für die Staatskasse einträglich zu macben, so¬
weit, daß darunter die Nützlichkeit der Münzen für den Berkchr
litt. Erst in neuerer Zeit, bei besserer Einsicht in das Wesen und

die Bestimmung des Geldes, hat sich die Ueberzeugung be¬
festiget, daß die finanzielle Benutzung des Münzwcsens nur
eine Nebensache sei und der gemeinnützigen Wirkung der Mün¬
zen keinen Eintrag thun dürfe.
(a) S. z. B. Bergius, Mag. VI, 40ö »ach Justi.
(ä) Im römische» Reiche schon in de» Zeiten der Republik. Im Jahre

2<>^!n. tl. wurde das As von I Pfund bis auf Pfund verringert
und in diesem leichten neuen Kupfcrgelde zahlte man die Schulden
ab. Iln <,ui„qu<.> pnrlas t'nMne lucri llissolulum^uo ne8 nliennm.
kl in.— Im fränkischen Reiche wurde das Münzrcgal nach dem
Beispiele des römischen cingefnhrt, in Deutschland insbesondere ge¬
langte cs allmälig an die vielen Reichsstände, wodurch eine unbe¬
schreibliche Verwirrung entstand.

§. l97.

Das Prägen der Münzen verursacht Kosten. Ein Ersatz
derselben und allenfalls noch ein weiterer Gewinn wird dann
möglich, wenn man sich daS rohe Münzmetall für eine etwas
geringere Menge von geprägtem verschafft, also z. W. 100 Loth
rohes Silber mit 99 oder 98 Lothen gemünzten Silbers er¬
wirbt. Der Unterschied zwischen dem Preise des rohen und des
geprägten Metallcs ist der Schlagschatz («), und die Ein¬
träglichkeit des Münzrcgales beruht mithin auf der Größe des
Schlagschatzcs. Würde man diesen gänzlich aufgeben und den
Bürgern ihre Mctallvorräthe unentgcldlich, also aus Kosten der
Staatskasse prägen, so verursachte daS Münzwesen nur eine
Staatsausgabe, keine Einnahme. Die für eine solche Einrich¬
tung angeführten Gründe (-) sind nicht zureichend (c) und
ein auf den Betrag der Prägekosten gesetzter Schlagschatz muß



258

für unschädlich gehalten werden. Ein höherer zieht dagegen
nachtheilige Folgen nach sich, die sich am besten durch Beleuch¬
tung der verschiedenen Mittel, wie er erlangt werden kann,
darthun lassen. Hiebei ist hauptsächlich zu unterscheiden, ob
man den bestehenden Münzfuß, wenigstens für gröbere Sorten,
bcibehält oder denselben verläßt.

(a) Beispiele in II, §. 257.
(») v. Jakob, I,§.414 ff.
(e) II, §. 257. — v. M alchus, I, 119. — Die Vertheidiger der uncnt-

geldlichen Ausmünzung legen besonderen Werth auf den Umstand,
daß dieselbe die Preise der Waarcn erniedrige und so den Absatz im
Auslande befördere. Der auswärtige Käufer, welcher eine in Münze
bedungene Summe zu entrichten hat, muß hiezu etwas mehr rohes
Metall ausgeben, als der Feingehalt beträgt; s. z. B. v. Jakob a.
a. O. Allein abgesehen davon, daß dieser Umstand, als längst be¬
stehend, nicht mehr empfunden wird, ist er auch geringfügig, zumal
wenn die Zahlungen zwischen den Ländern in Gold berechnet und
geleistet werden.

§. 1S8.

Ohne Veränderung des Münzfußes kann ein Schlagschatz
bezogen werden:

1) durch erzwungenen Borkauf der im inländischen Berg¬
bau gewonnenen Münzmetalle, ein in Rücksicht auf dieß Ge¬
werbe entschieden fehlerhaftes Mittel, Z. 182.

2) durch Einkauf edler Metalle von Privatpersonen, oder
durch das Begehren derselben, eine überlieferte Mctallmenge
prägen zu lassen («). Man hängt aber hiebei von dem Münz-
bcdürfniß der Mctallbesitzcr ab. Ist ein gewisser Schlagschatz
von der Regierung angcsetzt worden, so werden ihr nur dann
Vorräthe zur Ausprägung zukommen, wenn die Besitzer der¬
selben es vortheilhafter finden, sich dafür neue Münzen zu ver¬
schaffen, als sie zu einer anderen Verarbeitung zu verkaufen
oder außer Landes zu senden. Läßt sich nun die Negierung
einen hohen Preis für die Prägung bezahlen, d. h. fordert sie
einen die Kosten übersteigenden Schlagschatz, so werden in der
Regel solche theucre Münzen wenig begehrt. Im Welthandel
stehen bisweilen die Preise der Münzmetalle so hoch, daß man,

statt einen Münzgewinn zu ziehen, nur mit einem Verluste



257

prägen kann (ö), und dieß darf doch nicht unterlassen werden,

wenn der Umlauf neuer guter Münzen bedarf;

3) durch Acrfcrtigung einer geringhaltigen Scheidemünze.

Dieß ist bei den kleinsten Sorten unschädlich, wenn weder die

Größe des Schlagschatzes noch die Menge der geprägten Stücke

eine gewisse Gränzc überschreiten, II, Z. 258. 259 (c).

(») Ob die Regierung die Mctallvorräthe förmlich ankaust, oder ob
Privatpersonen ihre Mctallmaffcn zum Prägen übergeben und da¬
für eine um den Schlagschatz verminderte Quantität Münze zurück¬
erhalten (wie die Müller den Mahllohn im 16tcn Scheffel zurück¬
behalten), dieß macht wenig Unterschied. Die edlen Metalle im rei¬
nen Zustande sind so gleichförmig beschaffen, daß cs gleichgültig ist,
ob der Privatmann seine Münzen gerade aus seiner übergebenen
Gold- oder Silbermasse, oder aus einer anderen empfängt, und man
könnte daher auch das zweite Geschäft wie den Kauf einer erst zu
fertigenden Münzmcnge für eine pränumerirte Menge Münzmetall
ansehen. Nur darin zeigt sich eine factische Verschiedenheit, daß 1)
beim förmlichen Kaufe das Begehren vom Staate ausgeht und da¬
her für Anschaffung einer angemessenen Quantität Sorge getragen
werden kann, 2) bei der Ablieferung einer zum Prägen bestimmten
Mctallmengc, welche das Eigenthum des Ucbergebcndcn bleiben soll,
eine gewisse Zeit verstreichen muß, bis die Fabrikation der Münzen
beendigt ist.

(ü) Wenn die köln. Mark Silber, aus welcher 24^ fl. geprägt werden,
24 fl. 20 kr. gilt, so ist der Schlagschatz i O kr. auf die Mark oder
0,°" Proc. und um diesen Betrag kann man nicht einmal grobe
Sorten prägen. Der neuere Silbcrpreis ist sogar 24 fl. 30 kr. bei
hochhaltigen Silbergemischen. Manche kleine Staaten, nach deren
Münzen wenig Begehr ist, haben bisweilen längere Zeit gar nicht
prägen lassen, um keinen Verlust zu tragen.

(e) In Rußland zeigten sich die Nachtheilc des Mißbrauches der Scheide¬
münzen in ganz besonderem Maaße, weil man dort eine so große
Menge von Kupfermünzen ausgab, daß dasselbe im inländischen
Geldumläufe auch zur Zahlung beträchtlicher Summen gebraucht
werden mußte. — In Deutschland ist das häufige Nachmachen der
Scheidemünzen, welches bisweilen mit unglaublicher Dreistigkeit
getrieben wird, hauptsächlich daraus cnistandcn, daß man bis 1837
keine Staatsverträge über Gleichstellung des Fußes und der Form
für diese Münzen geschlossen hatte, daß folglich Stücke von der ver¬
schiedensten Güte und Gestalt neben einander umliefen.—Die klein¬
sten Stücke können aus Kupfer mit einigem Reinerträge geschlagen
werden. In Preußen wird der Centner Kupfer in 1,2, 3 und 4-
Pfennigstückcn zu 93 Rthlr. 26 Sgr., also ungefähr zu dem Drei¬
fachen des Metallwerthes, —In Baden wiegen 60
Kupferkreuzer l Köln. Mark, wovon das Metall 30 kr. kostet. Das
Münzregal gab in Baden i> D. 1832—36 einen Reinertrag von
6782 fl., aber von 1837 und 38 trat ein Zuschuß von 6168 fl. i. D.
ein, wegen der Prägung vieler grober Silbcrmünzer. Der R. Durch¬
schnitt für 1846 und 47 hatj ogar eine jährliche Mehrausgabe von
47 986 fl.

8i a u, pol. Oekon. 3te Ausg. III. f 7
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Z.199.
Die Veränderung des Münzfußes war ehemals eine sehr

beliebte Finanzunternehmung, wobei die alteren besseren Stücke
den Stoff zu den neueren schlechteren darboten, denen man
gleiche gesetzliche Geltung gab. Zn Folge der unvollkommenen
Kcnntnisi von dem Wesen des Geldes wähnte man, es sei zu

einer gewissen Geltung einer Münze nicht gerade ein bestimmter
Feingehalt erforderlich und es sei hinreichend, wenn derselben
von der Negierung eine gewisse Benennung, Gulden, Thalerrc.
beigelegt werde, um ihre Annahme für den bisherigen Preis
in anderen Gütern zu bewirken. Geschah eine Münzverschlcch-
terung öffentlich, nach einer landesherrlichen Verordnung,
so verband man damit gewöhnlich eine Verrufung der älteren
besseren Münzen und nahm diese gegen einen so niedrigen
Preis bei den Münzstätten an, daß die Besitzer verloren und
die Staatskasse gewann («). Von gleicher Wirkung war es,
wenn man, ohne die Beschaffenheit der gröberen Münzsorten
zu ändern, sie einer größeren Anzahl der kleineren Münzein¬
heiten gleich gelten ließ (L). Die häufigen Anordnungen
dieser Art, welche die europäische Münzgeschichte noch bis in das
I8te Jahrhundert nachweist, waren darum ziemlich verwickelt,
weil sich immer die gesetzliche Preisbestimmung der Gold- und
Silbermünzcn gegen einander einmischtc, und, wenn der Markt¬
preis des Goldes gegen Silber von dem gesetzlichen abwich, so¬
gleich eine Veränderung im Schrot und Korn oder in der Zäh¬
lung der Münzen vorgenommen wurde, II, §. 250. Die Ver¬
ringerung des Feingehaltes der üblichen Nechnungseinheit, wenn
diese von der Regierung noch eben so hoch gerechnet wird als
vorher, muß eine niedrigere Annahme der Landesmünzen im
Auslande und eine Erhöhung der Waarcnpreise verursachen,
sie muß denjenigen einen Verlust zu Wege bringen, welche aus
schon bestehenden Verbindlichkeiten Zahlungen zu erhalten
haben (Staats- und Privatgläubigcr, Besoldete rc.), dagegen
die Schuldner begünstigen und den Verkehr verwirren, II,
Z. 256 (c). Ist aus volkswirthschaftlichen Gründen die An¬
nahme eines anderen Münzfußes rathsam, so sollten alle Ver-
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bindlichkeitcn in der neuen Münze nach Maaßgabe des Feinge¬
haltes ausgedrückt werden («/).
(a) Z. B> franz. Gesetz v. 30. Oct. 1785. über die Ausprägung der neuen

Louisd'or, 32 Stück aus der rauhen Mark Irokos, im Korn von 22
Kar. (nach dem Remedium nur 21°/z Kar. und so wird auch insge¬
mein gerechnet). Bis dahin waren aus der Mark Lr. 30 Louisd. ge¬
schlagen worden. Der neue L. wurde zu 24 Livres gerechnet, wie
vorher der schwerere alte, das Gold wurde also gegen das Silber
im Preise erhöht (auf das IS,'"fache statt des 14,"fachen, wie seit
1726). Bon den Münzstätten wurde die feine Mark 'Li-o^es Gold
ausgeprägt zu 850,' Livres (21 ^ Kar. Korn angenommen),
aber angenommen in Barren und fremden Münzen zu 828,° L.,
in älteren Louisd'or, welche außer Curs gesetzt wurden, im ersten
Halbjahre für 830°/, L., späterhin zu 822," L. Die Inhaber älterer
Louisd'or büßten also zum Mindesten 2i4 Proe. ein. Das Gesetz
steht u. a. bei Busse, Kenntnisse des neueren Münzwes. II, 100.

(-) 1693 wurden in Frankreich die umlaufenden großen Stücke verrufen
und umgcprägt, die neuen aber nur im Gepräge, nicht im Gehalte
von den älteren verschieden gemacht. Es war hiebei

Louisd'or. Louisd'argent.
die bisherige Geltung ....... 12 Liv. 10 S. 3 Liv. 6 S.
man nahm sie bei der Münzstätte an zu 11 „ 14 „ 3 „ 3„
und rechnete die neuen zu « . . . 13 „ —„ 3 „ 8„

Diese geänderte Aählungsweise bewirkte, daß die mit dem Namen
Livre bezcichnete Metallmenge 4 Proc. kleiner wurde als zuvor.
Wer 100 Louisd'or besaß (— 1250 Liv.), erhielt dafür nur 1170
neue Liv., und diese waren schlechter als die früheren, in denen sie
nur l 125 ausmachtcn, so daß der ganze Verlust 125 Liv. oder 10
Proc. betrug! s. v. Praun, Gründl. Nachr. vom Münzwescn, S.
213. — Busse, II, 88.

(c) Die Abweichung vom 24. fl. Fuße im südwestlichen Deutschland (II,
8. 260 (a) ) ist nicht aus einem finanziellen Zwecke entstanden, hat
aber auch keine erheblichen Nachtheile hervorgebracht, weil 1) der
neue Kronthalerfuß und der jetzige münchener oder 24fl. Fuß nur
ungefähr um 2 Proc. leichter sind als der 24 fl. Fuß, weßhalb noch
jetzt im kleineren Verkehre die Münzen des letzteren ohne Aufgeld
umlaufen, 2) weil die Veränderung langsam geschah, 3) weil sie in
die Zeit fiel, wo die Preise der edlen Metalle stiegen. Jndcß ver¬
lieren immer die Staatsgläubiger etwas, wenn sie in Münzen des
neuen Fußes bezahlt werden und dieselben im Auslande anlegen
wollen.

(et) Als in Sachsen der preuß. Münzfuß angenommen wurde, bestimmte
man das Aufgeld nicht zu 5 Proc., wie es hätte sein sollen nach dem
Verhältnis von 13>/z zu 14 oder 20 zu 21, sondern nur zu 2s/, Proc.
(Ges. v. 21. Jul. 1840), weil dicß das damalige Preisverhältniß der
beiderseitigen Münzen war.

Z. 200.

Eine Münzverschlechterung im Ge h e i m läßt sich nur bei
den dem Staate gehörenden Aorräthen von rohem Metalle und
bei den durch die Staatseinkünfte eingehenden Münzen aus-

17 *
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führen, nicht bei der ganzen umlaufenden Menge derselben.
Diese Maaßrcgel ist daher nur allmälig und nie vollständig zu
bewerkstelligen, denn sobald die Veränderung bekannt wird,
fangen auch Privatpersonen an, die besseren älteren Stücke ein¬
zuschmelzen. So weit man mit dem verschlechterten Gelde
Staatsgläubigcr und Beamte bezahlt, hat man zwar Gewinn,
aber auf ungerechtem Wege, und die anderen Staatsausgaben
müssen dagegen beiden; unausbleiblichen Steigen der Waaren-
preise bald eine größere Summe in Anspruch nehmen (II, §. 256.),
weßhalb die Staatseinkünfte nicht mehr zureichen und die
Staatslasten gesteigert werden müssen. Hiezu kommt, daß die
verheimlichte Münzvcränderung, die der Aufmerksamkeit der
Kaufleute nicht lange entgehen kann, im Auslande Mißtrauen
gegen die Münzen des Staates, in dem dieß geschehen ist, er¬
zeugt, dadurch dem Handel der Bürger schadet und überhaupt
das Vertrauen auf die Rechtlichkeit der Negierung zerstört (<?).

(a) Friedrich II. nahm in der Bcdrängniß des siebenjährigen Krieges
dieses Mittel zur Erleichterung zu Hülfe, stellte aber 1764 sogleich ^
den früheren IITHalerfuß wieder her. Es waren mit den in Dres¬
den gefundenen sächs. Stempeln 8 Groschenstücke zu 33 und mehr
Thalern auf die köln. Mark, 2 Groschenstücke sogar zu 45 Nthlr. ge¬
schlagen, auch die während des Krieges geschlagenen Friedrichs- und
Augustd'or waren viel schlechter als die älteren und späteren, weß¬
halb auch die Maaren vertheuert wurden und z. B. I Pfund Butter
statt 2 wohl 8—10 Gr» galt. Busse a. a. O., II, S3, S6. Vgl» II,
§. 2S9 (-Y.

Z. 201.

In der neuesten Zeit haben die christlichen europäischen Ne¬

gierungen («) bei den gröberen Münzsorten allgemein die Noth-
wendigkeit anerkannt, die Prägung so genau als möglich in
Schrot und Korn nach dem Gesetze einzurichten und daher die
größte Gleichförmigkeit zu beobachten, zugleich aber durch Schön¬
heit des Gepräges dem Falschmünzen entgegen zu wirken. Bei
diesem Verfahren ist kein Gewinn zu erhalten, der Schlagschatz
hängt von den Marktpreisen der Münzmctalle ab und man
kann bisweilen die Prägung nicht ohne Zubuße fortsetzen (S).
Nur die Scheidemünzen gewähren noch einigen Ucberschuß, der,
je nach dem Verhältnis; der geprägten Sorten, jene Mehraus-
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gäbe öfters vergütet, oder noch übersteigt, Z. 198. Das Um¬
prägen älterer abgenützter oder sonst geringhaltiger Münzen ist
ebenfalls mit einem Kostenaufwande verbunden, der besonders
bei dem Uebergange zu einem anderen Münzfüße beträchtlich
wird (o). Diese Maaßregel kann auch durch eine vertrags¬
mäßige Verpflichtung geboten werden, wenn mehrere Staaten
ihr Münzwesen auf dem Wege der Vereinbarung gleichförmig
ordnen (</).

(er) Die Pforte hat bis auf die neueste Zeit ihre Piaster mehr und
mehr verschlechtert, so daß man gar nicht auf einen gewissen Silber¬
werth derselben bauen kann. Um 1760 gicngen erst 18 /^ Piaster
auf die köln. Mark f. (Werth 1 fl. 17 kr.), um 1800 schon 38/z
Stück (Werth 37>/, kr.), um 1820 33/, Stück (Werth 27 kr.), 1830
wurde der P. zu 10 franz. Centimes gerechnet (I I s/ kr.), 1831 so¬
gar nur zu 27 Cent. — 7," kr. Mellon», ün coimu. I, 656. Dieß
hat eine große Zerrüttung des Verkehrs Hervorbringen müssen.

(S) Das zu häufige Münzprägen hatte eine Vcrtheuerung des rohen Me-
talles gegen Münze zur Folge und verleitete dann zur Abweichung
von dem vorschriftmäßigen Schrot und Korn. Vgl. Brüel, Mate¬
rialien für die zu erwartende Reform des deutschen Münzwesens,
Hannover 1831. 2. A. S. 2!>. — Ist aber an guten Sorten im Um¬
laufe Mangel, so kann man eine starke, wenn auch kostspielige Prä¬
gung nicht vermeiden. In den meisten Ländern kostet heut zu Tage
das Münzwescn mehr, als es cinbringt, z. B. Frankreich, A. 1841.
Einnahme aus dem Münzwcsen 20 >00 Fr., Ausgabe 749 394 Fr.,
ferner bei den Medaillen Einnahme 50000 Fr., Ausg. S31000 Fr,

(o) In Frankreich wurden 1843 3/, Mill. Fr. zum Einziehen und Um¬
prägen der alten Scheidemünzen in Billon von denen gegen 30/,
Mill. Fr. vorhanden waren verwendet. — In den Niederlanden wurde
1813 eine Umprägung älterer Münzen in Gulden und Thaler zu
21^ fl. vorgenommen und in der Zwischenzeit die Lücke in den Umlaufs
Mitteln durch Ausgabe von 30 Mill. fl. Münzscheinen (Papiergeld)
ausgefüllt.— Man könnte zwar durch Verrufen oder Herabwürdigen
der zu entfernenden schlechteren Münzen den Schaden auf die ein¬
zelnen Besitzer solcher Münzen wälzen, allein dieß ist unbillig, weil
ganz zufällig der Eine mehr, der Andere weniger getroffen wird
und Niemand sich vor Verlust hüten konnte, so lange der Umlauf
solcher Münze ohne eine Warnung zugelassen war. Daher hat Wür-
temberg 1837 bei der Herabsetzung der halben und Biertelskronthaler
den Besitzern den vollen bisherigen Preis erstattet und die Zubuße
von 68 931 fl. auf die Staatskasse übernommen. So geschieht es
neuerlich auch bei dem Einschmelzen der ganzen Kronthalcr.
Man hat in Baden 1847 ermittelt, daß die Mark fein Sil¬
ber in Krvnthalern auf 21 fl, 40 kr. zu stehen kommt, wobei der Werth
des kleinen Goldgehaltes schon mit berücksichtiget ist.

(<?) A. B. in Folge des schweiz. Münzvertrages von 1823 und der deut¬
schen Verträge von München, 1837, und Dresden, 1838.
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Z. 202.
Der Betrieb des Müiizgeschäftcs auf Staatsrechnung er¬

fordert ein großes Capital an Gebäuden, Maschinen und Bor-
rathen, deren Zinsen eigentlich unter den Kosten der Prägung
mit aufgeführt werden sollten (»). Da die Sorgfalt eines Pri¬
vatunternehmers immer Einiges zur Ersparung an den Betriebs¬
ausgaben vermag, so kann es, wenn sich ein geschickter und zuver¬
lässiger Mann findet, Bortheil bringen, ihm die Prägung ge¬
gen eine bestimmte Vergütung zu übertragen. Einem solchen
Unternehmer muß der nöthigen Ueberwachung willen ein landes¬
herrlicher Beamter zur Seite stehen und seine Münzen müssen
einer sorgfältigen Prüfung unterworfen werden. Das rohe
Münzmetall wird ihm entweder von der Negierung übergeben,
oder es wird ihm die Anschaffung desselben überlassen und er¬
miss dann den Prägegewinn von den Scheidemünzen nach Abzug
der Kostenvergütung der Staatskasse berechnen (S). In kleinen
Staaten ist es am vortheilhaftesten, wenn man die Ausmünzung
an einen Unternehmer verdingt, oder wenn mehrere Regie¬
rungen sich einer gemeinschaftlichen Münzstätte bedienen, bei
der an dem stehenden Capitale, den Besoldungen und dem Ar¬
beitslöhne viel gegen die Kosten mehrerer Münzstätten erspart
wird (o). Durch den Abschluß von Münzconcordalen wird
diese Einrichtung sehr erleichtert.

(«) Dann wird in der Regel ein Verlust erscheinen. In Baden wurde
jenes stehende und umlaufende Capital zu Ende 1817 auf 435 000 fl.
geschätzt, wovon der bloße Zins zu 3'/, Proc. schon über 13 000 fl.
betragen würde.

(-) Ein Beispiel gicbt Frankreich. Jede der 13 Münzstätten hat
einen Unternehmer (ilireoteur), welchem der durch V. v. 15 Febr.
183S vorgeschricbene Schlagschatz von 1 Proc. bei Silber und 0/^
Proc. bei Gold bezahlt wird. Die Umprägung der älteren 12thei-
ligen in lOtheilige (Decimal-) Münzen hat vorzüglich der pariser
Münze eine große Thätigkeit gegeben. Von der Herrschaft Napo¬
leons an bis Ende 18-10 sind 4512 Mill. Fr. geschlagen worden. In¬
zwischen enthalten die bis 1793 geschlagenen Silbermünzen 1 por
inillo Gold, und man erhält von den Unternehmern der Ausschei¬
dung desselben eine Vergütung von 6 —Fr. per inille, was die
Kosten der Umprägung wieder verringert. Die Dircctoren kaufen
meistens das rohe Silber und Gold im Auslande, die Regierung
bezahlt es ihnen nach Abzug des Schlagschatzes und erstattet diese»
bei der Beendigung des Präggeschäfts. Ein königl. Commissär und
2 Controleure sind dem Direktor beigegeben. Ist eine Quantität



fertig geworden, so werden 6 Stücke an die Pariser Münzcommis¬
sion zur Prüfung eingesendet. Ein kleiner Vortheil für die Staats¬
kasse ergiebt sich daraus, daß mehr Stücke unter, als über dem
gesetzlichen Betrage innerhalb des Remediums ausgegebcn werden;
es wurde z. B. 1837

Silber Gold
ausgeprägt für 112-356,739 Fr. 2-026,77« Fr.
verwendetes Metall 112-336,401„ 2-026,23« „

Gewinn 19,338 Fr. 1,610 Fr.
s. llompto <-v». I'sOnun. lies sin. pour 1837, I, 496. ff. — D'Au-
diffret räth, nur cinc einzige vollkommeneingerichtete Münzstätte
zu halten, I, 119. Der Vorschlag, die Prägung der freien Concur-
renz zu überlassen und nur eine Stempelungvorzunehmen, gewährt
nicht die nöthige Sicherheit; v. Malchus, I, 115 gegen v. Jakob,
§. 412.

(a) Fabrikanten von Mctallknöpfen entschließen sich hiezu wegen der
Aehnlichkeit des Geschäfts leicht und können sehr wohlfeil prägen.—
Die Karlsruher Münzanstalt prägt für Hohenzollern-Sigmaringen
und berechnet für halbe Gulden 21 kr. auf die feine Mark (1/^
Proc.), für ganze Gulden 15 kr. Proc.), Doppelgulden131-,
kr. (O/l Pröc.),Vereinsthalcr 12 kr- (0,"> Proc.) ohne die Anschaf¬
fung des Silbers.

6. Hauplstück.

Verschiedene Gewerks- und Handelsregalien.

Z. 203.

Es giebt mehrere Hohheitsrechte, die sich auf den Allein¬

handel mit gewissen Maaren oder auf die Verfertigung der¬

selben beziehen und keinen anderen Grund haben, als die Ab¬

sicht, die Erhebung einer steuerartigcn Einnahme zu erleichtern

(§. 169.), z. W. das Tabaks- und Spielcharten-Negal (»).

Mag auch die Steuer, welche man sich auf diese Weise zu sichern

sucht, ergiebig und ihrem Gegenstände nach vollkommen zweck¬

mäßig sein, so ist doch die Regalität des Handels oder auch der

Erzeugung für den Gewerbfleiß der Würger desto störender,

je häufiger die belastete Maare erzeugt und verbraucht wird.
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1) H andelsreg allen (Staatsmonopole im eigent¬
lichen Sinne) belästigen -a.) die inländischen Erzeuger, weil sie
die dem Regale unterworfene Waare im Innern des Landes
nur an den Staat verkaufen können, der ihnen die Preise be¬

liebig setzt, auf die Fortschritte der Gewerbskunst nicht gehörig
Rücksicht nimmt und nur die gewohnten Formen und Sorten
begehrt, b) die Käufer, weil ihnen die Gelegenheit entzogen
wird, die Einkäufe nach Neigung und Bedürfniß vorzunehmen,
weil sie die Bortheile entbehren, welche ihnen das Mitwerbcn
in Bezug auf Beschaffenheit der Waaren, Bequemlichkeit des
Kaufes u. dgl. gewahren würde, und weil zufolge der kost¬
baren Verwaltung des Staates die Preise auch nach Abzug
der Steuer sich höher stellen, als bei freigegcbcnem Handel (S).

2) Erstreckt sich das Hohhcitsrccht auch auf die B erfcrti-
gung einer Kunstwaare (a), so wird auch der Betrieb eines
Gewerkes gestört. Die Regierung vermag denselben nicht mit
solchem Erfolge zu führen, als die Würger, es wird daher
leicht die Production vermindert, die Anwendung von Kunst¬
mitteln, Cavitalen und Arbeitskräften beschränkt, eine Duelle
des Unterhaltes verschlossen, und den Käufern werden theurere
oder minder gute Waaren geliefert. Die Nachthcile für die
Bolkswirthschaft erscheinen am stärksten bei solchen Gewerben,
welche der größten Erweiterung fähig sind.
(») Das Schießpulverrcgal in Frankreich hat zwar auch einen anderen

Zweck, nämlich die Staatsvertheidigung, allein cs ist zu bezweifeln,
daß dieser jene Einrichtung erfordert, ohne die in anderen Ländern
die Erzeugung von Schießpulver ebenfalls gesichert ist. Die Verfer¬
tigung desselben wird in Frankreich von gründlich unterrichteten
Männern geleitet und das Pulver ist von vorzüglicher Güte, jedoch
theuer, weshalb viel cingeschwärzt wird. Im D, von 1836 und 37
war der Rohertrag 4-618 845 Fr., die Kosten 2-149511 Fr. oder
47>/2 Proc. Der rohe Ertrag hob sich um 1838 auf 5-014000 Fr.
— 1840 auf 5-546000.—1811 fiel er auf 5-305 000 Fr. 1844 die
Einnahme nach dem A. 5-855 000 Fr., die Ausgabe 2-805 900 Fr.

(») Früherhin waren solche Monopole nicht selten, sie wurden auch wohl
sogar Privatpersonen überlassen, wie das Brcnnholzmonopol in der
Kurpfalz 1778—90, und das prcuß. Zuckcrmonopol mit Einschluß
der Raffinirung. — Monopol des Lumpensammclns, welches in
Nassau gegen 40 fl. einträgt. Im Kirchenstaate ist neuerlich der
Lumpenhandel an das Bankhaus Torlonia verpachtet.

(c) Branntweinregal in Rußland, nur in den 29 Gouvernements des
eigentlichen Rußlands in seiner Vollständigkeit bestehend, wo die
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Branntweinbrennerei von Pachtern, die gegen 70 Mill. Rubel Assig¬
naten entrichten, geübt wird und der Verkauf nur in bestimmten,
der Krone gehörigen Schenken erlaubt ist. Der Adel darf überall
für seinen Hausbedarf selbst brennen. 8cliuil/.lor, Slnlist. lle
In Ilimsiv, S. 288. 450. Neuere Annahme gegen 116 Mill. R. A. —
62? Mill. fl.

§. 204 .

Diese Wirkungen sind namentlich bei dem .Tabaksre¬

gale (n) überall wahrzunehmen. Da man, um die heimliche
Zubereitung des Tabaks zu verhindern, den Landwirthcn den
Anbau des Tabaks untersagt oder sie wenigstens beschwerlichen
Aufsichtsmaaßregeln unterwirft, so wird die Landwirthschaft in
einem Zweige, der bei gewissen Beschaffenheiten des Bodens

und des Klimas sehr einträglich werden könnte, beeinträchtiget,
zugleich wird ein ergiebiges Privatgewcrk vernichtet und der
Preis des verarbeiteten Tabaks nocb über den Betrag der
Steuer hinaus merklich verthcuert. Bei voller Freiheit des An¬
baus und der Verarbeitung könnte in manchen Ländern viel
Tabak zur Ausfuhr hervorgcbracht werden. Mit diesem Nach¬
theil für die Production wird aber ein erheblicher finanzieller
Nutzen erreicht, denn der Tabak, als ein beliebter, sehr verbrei¬
teter und doch entbehrlicher Genuß, eignet sich vorzüglich gut
zur Belastung mit einem steuerartigen Monopolgewinn und es
ist schwer, ohne Regalität eine gleiche Summe vermittelst einer
Tabaksstcuer zu erhalten, oder, wenn diese weniger einbringt,
den Ausfall durch eine andere nicht drückendere Auflage zu er¬
setzen. Hiezu kommt, daß man da, wo dies; Regal schon längere
Zeit besteht, die Ausdehnung, welche der Anbau und die Zube¬
reitung des Tabaks gewinnen könnten, nicht zu beurtheilen ver¬
mag und sie leicht zu niedrig anschlägt, ferner daß der Tabaks¬
gebrauch nur ein künstliches Bedürfnis; ist, dessen Einschrän¬

kung, wenn sie gewohnt ist, keine Beschwerde mehr hervorbringt
(ä). Hieraus erklärt sich die Beibehaltung dieses einträglichen
NegaleS in den Ländern, wo es schon lange eingeführt ist, ob¬
gleich die aus ihm fließende Staatseinnahme dem Volksein¬
kommen mehr, als sie beträgt, entzieht und die (freilich sehr

schwierige) Umwandlung in eine Steuer ohne Regalität sehr
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wünschenswerth wäre (o). Die neue Einführung des Tabaks-

reguls ist durchaus zu widerrathen.
(a) In Betreff dieses Regales sind aus Frankreich die meisten Nach¬

richten bekannt. 1620 wurde ein Einfuhrzoll von 30 Sous auf das
Pfund, 1674 aber das Regal angeordnet (Colbert), welches man
anfangs für 500 000 Liv. verpachtete, dann der compaKnio ll'ooci-
ücnt, hierauf der c. Oos linlos übertrug und später den Gcneral-
pachtern für 7-600 000 Liv. überließ 11,8.336. Elsaß, Flandernrc.
waren frei und bauten viel Tabak. 1781 wurden in den, dem Re¬
gale unterworfenen Provinzen (22 Mill. Einw.) 1S0000 Ctr. ver¬
kauft, der Reinertrag war 30 Mill. Liv. 1780 wurde das Monopol
aufgehoben und nur ein Einfuhrzoll beibehalten, welcher jährlich
1-800000 Fr.—2-400 000 Fr. cinbrachte. N!>7 kam eine Abgabe
von den TabakSfabrikcn hinzu, welche (l," Fr. vom Kilogr.)
4-785000 Fr. trug,und nach Anordnung schärferer Aufsichtsmaaßre-
geln stieg der Ertrag auf 18 Mill. Fr. Das Regal (röpstme ex-
olnsik) wurde 1811 wieder hergestcllt, worauf die reine Einnahme
ungefähr 45 Mill. Fr. erreichte. Die Kammern genehmigten von
Zeit zu Zeit, und zuletzt 1840 (Ges. v. 23. April) bis 1852, die Fort¬
dauer des Regales, weil dieser hohe Ertrag auf anderem Wege von
dem Labaksverbrauche nicht zu erlangen sein würde, obgleich die
lästigen Folgen anerkannt wurden. Nur in 8 Departements ist der
Tabaksbau gestattet, cs ist für jeden einzelnen Landwirth besondere
Erlaubniß nöthig, welche (Ges. v. 12. Febr. 1835) in jedem Arron¬
dissement von einer aus 5 Mitgliedern bestehenden Commission er-
theilt wird. Für die Production zum inländischen Verbrauche wird
selbst die Morgenzahl in jedem Departement vorgeschriebcn, auch *
muß der hiezu gebaute Tabak bei Strafe abgeliefert werden. Bei
dem Anbaue zur Ausfuhr kann Bürgschaft gefordert werden, in bei¬
den Fällen ist eine sorgfältige Controls im Gange. Der Preis wird
jährlich vom Finanzministcr für jedes Arrondissement bestimmt. Die
DircctionmachtimHerbstc bekannt, wieviel sie im nächsten Jahre kau¬
fen will, worauf man dann Lieferungsvcrträgc für jedes Departe¬
ment im Ganzen oder mit den einzelnen Pflanzern schließt. Die
Käufe betrugen 1826—20 i. D. 245 000 deutsche Centner, welche
von 24000 Pflanzern auf etwa 10000 Hektaren (30000 pr. —
27 777 bad. Morg.) gewonnen werden. Die schlechten Blätter
(Erdgut) müssen verbrannt werden. Unter den angekauften Blät¬
tern müssen (Ges. v. 1835) Vz inländische sein (vorher °/o). 1835
war der Mittelpreis, den die Verwaltung für inländische Blätter
bezahlte, 73," Fr. für 100 Kil. oder 17," fl. für den Centner. Im
Dep. Niederrhein hat die Herabsetzung des Preises bis auf 40—46
Fr. lebhafte Klagen des Dep. Rathes erregt und man verlangt, daß
der Preis wieder auf 60 Fr. (14 fl. der Ctr.) erhöht werde, veli-
bürntion ein cons. xön. <In vep. üu vus-UIii», >840, S. 233, I84>,
S. >2. Der hier angenommene Erlös van 656 Fr. auf den Hektar
(im Dep. Nord 1655 Fr.) zeigt bei 43 Fr. Mittelprcis einen Ertrag
von 15 metr. Ctrn. (10," Ctr. auf den bad. — 7,' Ctr. auf den pr.
M.) an. Der Staat hat 10 Tabaksfabrikcn. Der Absatz von verar¬
beitetem Tabak war i. D. von 1835 u. 36: 263 667 Ctr. oder gegen
O/Pf. auf den Kopf (in Preußen gegen 3 Pf., Dieterici, Statist.
Hebers. 1842, S. 148), 1843 aber 205 365 Ctr. Rauch-und 134 424
Ctr. Schnupftabak. Der Rohertrag war fortwährend im Steigen,
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z.B. i. D. 1828—31 67-283 000 Fr.1836. 79-880 000 Fr. —
1839—41 94-479 000 Fr. — 1843 104-368000 Fr. — 1844 A.
102 Mill., die Kosten (ohne manche in den allgemeine» Vcrwal-
tungskosten begriffene Antheile) 32-836 000 oder gegen 33 Mill.
— 32? Proc. — A. 1846 1 19 Mill. Fr., wovon g. 80 Mill. rein
oder 2?s Fr. auf den Kopf übrig bleiben werden. Der mittlere Ver¬
kaufspreis von 1836 und 37 giebt 110 fl. für den Centner. Im
preuß. Staate waren im Jahr 1839 gegen 37000 Morgen Tabak-
land, also fast so viel als in Frankreich, dessen Volksmenge beinahe
2>/zNial so groß ist. Sur Vertheidigung des Regales wird hauptsäch¬
lich behauptet: I) Die Landwirthschaft würde bei dem freien Anbau
wenig gewinnen (dies; ist nicht glaublich, da vor der Wiedereinfüh¬
rung des Regals 441 OVO Ctr. gebaut wurden, und in dem einzigen
Arr. Lille der Anbau von 4-411 000 auf 1-032000 Kil. sank); 2)
es würden nicht mehr Menschen in den Fabriken Unterhalt finden;
3) es würden sich große Fabrikherren des Geschäfts bemächtige» und
der Preis würde steigen, die Güte vielleicht sogar abnchmen (beides
ebenfalls unwahrscheinlich!), s. cl'.Inlllllrot I, 105; außerdem
bl ev Ir er II, 70. — II or bin, Statist. >Iv In kr. II, 122. — L lisp¬
ln!, Iinlustr. Ir. I, 167.— ll orllier, AArio. ilo In klniniro Ir.
I'ub. 9. — Verhandlungen-der franz. Dep. Kammer, z. B. 6. März
1824 (Benoit), 20. März 1839 (Chabrol), 10 Rov. 1829, Jan.
1835. — ve köruuilo IV, 150 (die gesetzt. Vorschriften).—
Unpport uu koi, S. 114»

Tabaksregal in Oesterreich, cingeführt 1670, später aufge¬
hoben, 1723 wieder hcrgestellt, 1775—83 verpachtet, seitdem in
Selbstverwaltung. In Ungarn, Siebenbürgen und der Militär-
gränze ist der Anbau frei, in Galizien und Süd-Tirol wird er nach
jährlichem Ansuchen erlaubt und der gewonnene Tabak muß für die
jährlich festgesetzten Preise an die Magazine des Staates abgeliefert
werden. Der in den 9 Staatsfabriken zubereitete Tabak wird aus
den Niederlagen an verschiedene Massen von Verlegern abgege¬
ben, die wieder die Kleinhändler (Klei »Verschleißer oder
Kleintrafficanten) damit zu versehen haben» Die Verkäufer
müssen die vorgeschricbcncn Preise genau beobachten. Die Untervcr-
leger und Großtrafficanten erhalten die Tabakvorräthe monatweise
auf Credit. Eine besondere Sorte (Lim itotabak zu 12kr. das
Pfund), wird an Soldaten und Bergleute abgegeben. Die Aufrecht¬
haltung des Regals macht viele Strafbestimmungen nothwendig.
Springer (II, 213) schätzte den Reinertrag zu 10 Mill. fl-,
Schubert (Allg. Staatsk., II, 1,510) zu mindestens 9 Mill. fl.,
das Lrit. anll Ivr. kovierv für 1837 ebenfalls zu 9 Mill. im 20 fl.
Fuß. Derselbe war 1843 12-447 000 fl., — 1846 11 - 905 000 fl.,
— 1847 12-384000 fl. oder gegen fl. auf den Kopf, — A. für
1819 (ohne Lombardei und Venedig und die obengenannten 3 Provin¬
zen): Rohertrag 16-794000 fl.,rein 11-165000 fl. oder Ver¬
kaufte Menge 1837 271 858 Ctr.. Annahme für 1849 297000 Ctr.,
Verkaufspreis des Centners i. D. 55 fl. Die Blätter werden größ-
tentheils in Ungarn gebaut, wo zu diesem Behufe neuerlich eine An¬
zahl neuer Dörfer von der Regierung angelegt worden ist» Klima
und Boden sind in diesem Lande so günstig, daß die deutschen Pro¬
vinzen auch bei voller Freiheit das Mitwerben des ungarischen La-
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baks nicht aushaltcn könnten. Linden, Abhandl. über cameral-
und siscalamtlichc Gegenst., 1834, S. 1 >3.— Malin ko vski,I,278.
— Krapf, Handb. II, 34S ff. — v. Hauer, S. 67.

Spanien hat dich Regal gleichfalls. Die aus ihm entsprungene
Belästigung für die Landwirkhe gehörte unter die Hauptbeschwerden
der americanischen Unterthanen Spaniens. Peru und Chili dursten
z. B. gar keinen Tabak bauen, in andern Provinzen war die Zahl der
Pflanzen vorgeschrieben und es wurde genau darüber gewacht, daß
man sie nicht überschritt. Rach v. Bourgoing kam das Pfund
Schnupftabak derKrone auf 2 Fr. zu stehen und wurdewie derRauch-
tabak zu 10 Fr. verkauft. Eine eigene.junta, <lel tubaco sorgte für
die Sicherheit der Labakseinnahme; Neue Reise nach Spanien,!,
332 (1789.) Der heutige Pachtertrag des Regals wird zu 75 Mill.
Realen — Mill. fl. angegeben (1844—54). —Im Kirchenstaat
ist die Einrichtung wie in Frankreich. In Toscana Tabakßpacht,
die im I. 1830 I'/z Mill. Lire cintrug. —> In Preußen war
17 65—81 ein Tabaksregal. — In Würtemb erg hatte 1770 das
das alte Monopol aufgehört. 1808 ward cs in der Weise erneuert,
daß der Staat den sabricirten Tabak einkaufte und an die Kaufleute
um erhöhten Preis abließ, was 150 000 fl. rein trug. 1821 hörte
auch dieß Monopol wieder auf, es trat nur (bis 1828) eine Abgabe
von den Tabakshändlern ein, die gegen 40000 fl. einbrachte. S.
Ueber den Labakshandel in Würtembcrg, Stuttg. 1815.— Ernste
Worte über Finanzmaaßregeln, 1815. — Auch Ba lern hatte einige
Seit lang ein ähnliches Regal des Tabakshandels.

(ä) Den starken Reiz zum Schleichhandel abgerechnet.
(c) Zn Großbritanien ist kein Tabaksregal, aber der Anbau des Tabaks

ist seit 1652 untersagt, damit man die Auflage als Einfuhrzoll er¬
heben könne. In Irland war der Tabaksbau ziemlich ausgedehnt,
wurde jedoch späterhin ebenfalls verboten. Mac Cu Noch, Handb.
II, 802.

7. Hauptstück.

P o st - R c g a l.

Z. 205.

Das Postwesen («), eine der einflußreichsten Anstalten
der neueren Zeit, ist ein sehr mächtiges Beförderungsmittel des
Gewerbfleißes und der Bildung (II, Z. 242. 243.), welches das
in der Entfernung der Wohnsitze liegende Hinderniß der Mit¬
theilungen zu beseitigen und die Menschen in innigere Berührung
und wechselseitige Einwirkung auf einander zu bringen dient'
Zugleich ist die Post eine wesentliche Hülfsanstalt für die Ne-
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gierungcn, indem sie cs möglich macht, in kürzester Zeit Nach¬
richten an den Mittelpunkt der Verwaltung und Befehle an
jeden Ort im Staatsgebiete zu bringen und die verschiedenen

Staatsbehörden unter einander in die leichteste Verbindung zu
setzen. Das Wesen der Post besteht in der Benutzung des Pferde-
wcchscls und in der nahen Verbindung der großen Fortschaffungs¬
anstalt mit der Staatsgewalt, indem sie in allen Landern ent¬

weder auf Staatsrechnung betrieben oder doch unter die nähere
.Obhut der Negierung gesetzt worden ist, weil man erkannte, daß
sie zu einem Ganzen verbunden werden muffe, um vollkommen
nützlich zu sein (S). Sie wurde hiedurch zugleich eine Luelle
von Einkünften (c). Je deutlicher cs vor Augen liegt, wie
sehr die Post durch schnelle und sichere Versendung der Briefe
und Frachlstücke, so wie durch die große Erleichterung des Reifens
nicht allein zur Blüte der Gewerbe, insbesondere des Handels,
sondern auch zur Förderung der Erkenntnisse und vieler anderen
Bestrebungen bcigetragcn hat, desto entschiedener muß diese ge¬
meinnützige Seite des Postwcsens als Hauptsache angesehen
und die finanzielle Nutzung als eine untergeordnete Zugabe be¬
handelt werden. Gute und wohlfeile Postanstalten machen den
Verkehr lebhafter; freilich hängt aber die Häufigkeit des Ge¬
brauches der Post auch wieder von anderen Umständen ab, z. B.
der Bevölkerung, dem Gewerbewesen u. dgl. (</).
(«) Klüber, Das Postwescn in Deutschland, Erlangen, I8tt. Dess.

Oeff. Recht, K. 432—446. — (v. Im Hof) Uebcr Postanstalten nach
ihrem Finanzprinzip. Halle l8>7.— v. Jakob, I, § 417 ff.— o.
Malchus, Finanzm. I, >31.— Art. Post in Picrers Encuklopäd.
Wörtcrb. XVI, 626. — M atth ias, lieber Posten und Postregale,
Berl. 1832. II. Bde. - Stängel, Das Postwesen in geschichtl.u.
recht!. Beziehung, Stuttg. !844. — D.BierteljahrSschrift Nr. 46. I.
Abth. S. 89 (1849). — tll. dullovli, 'l'rentise c»n . . . tnxntion,
S. 299.

(b) Bei einer kraftvollen Staatsverwaltung wird leicht das Bedürfniß
einer Staatsbotenanstalt fühlbar, welche in Stationen mit unter¬
legten Pferden abgethcilt ist Solche Stafetten waren im alten per¬
sischen Reiche, im römischen (curinis publicum) seit Zlugustus und
im fränkischen unter Karl dem Großen, sowie in China und dem
mongolischen Reiche. Im Mittelalter gab es, besonders zwischenden
Handelsstädten, viele Privatbotenanstaltcn, unter welchen die der
Pariser Universität, Fußboten für Briefe und Gelder, sich auszeichnete;
Ludwig XI. nahm sie der Universität ab und ließ sie aufSkaatsrech-
nung verwalten. Derselbe legte 1464 eine von jener getrennte
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Staatsbotcnanstalt an, die allmälig auch den einzelnen Bürgern
ihre Dienste leistete. Die im I. 1276 von den den deutschen Rittern
in Preußen errichtete Briefvcrsendungsanstalt hatte zwar viel mit
der heutigen Post gemein, scheint aber bloß für den Gebrauch des
Ordens bestimmt gewesen zu sei». Jede regelmäßige Verbindung
zweier Orte konnte der Keim einer Posteinrichtung werden, wie
z B. der Silberwagen, der von KongSberg durch Schwede» nach
Kopenhagen ging, allmälig zu einem Postwagen wurde (v. B u ch,
Reise durch Scandinavic» I, 31). In Großbritanien wurde erst
1635 eine noch mangelhafte Bricfpost errichtet, 1671» eine vollstän¬
dige. In Deutschland errichtete Franz v. Thurn und Taxis 1516
die erste Briefpost von Brüssel nach Wien mit kaiserlicher Genehmi¬
gung. Der gute Erfolg dieses Versuchs ermunterte zu anderen Un¬
ternehmungen, die thcilS von der Familie Taxis, theils von verschie¬
denen Reichssiirsten ausgingcn. 1513 wurde Leonhard v. T., der in
demselben Jahre eine Post von Brüssel über Speicr und Tirol nach
Italien anlegte, zum niederländischen Generalobcrpostmeister, 1595
derselbe zum Generaloberpostmcister des Reichs ernannt, 1615 La-
moral v. T. zur gräflichen Würde mit der erblichen Verleihung jenes
Amtes erhoben. Es kain jedoch keine allgemeine deutsche Postanstalt
zu Stande, indem viele Reichssiirsten, selbst Oesterreich, sich eigene
Landespostcn schufen. Die im Rheinbünde erlangte Souvcrainität
der Landcsfürsten veranlaßte eine weitere Beschränkung der taxischen
Posten, wogegen die deutsche Bundesacte die Gerechtsame des Hau¬
ses Thurn und Taxis in Schutz nahm, ohne jedoch, wofern nur dieses
entschädigt würde, die Anlegung von Landespostcn zu verhindern.
Das deutsche Postwesen ist überaus verwickelt. 12 Staaten haben
eigene Landesposten, die Hansestädte theils eigene theils fremde,
Hainburg sogar 10 verschiedene Postämter, worunter ei» nordamcri-
canisches und ein schwedisches. Thurn und Taxis verwaltet in 17
Ländern die Post, Preußen in Anhalt und Waldeck, Sachsen in Al-
renburg :c. Man zählt überhaupt 18 verschiedene Postanstaltcn.

(c) Der rohe Ertrag des Postwesens in jedem Lande verdient Beach¬
tung, weil er den Umfang der Post und die Häufigkeit ihres Ge¬
brauches anzeigt. Der reine Ertrag ist finanziell von noch größerer
Wichtigkeit und die große bei ihm wahrzunehmende Verschiedenheit
deutet den Einfluß an, den die Güte der Verwaltung, ferner der
Grad von Bevölkerung und Lebendigkeit des Verkehrs auf diesen
Zweig der Einnahme ausübt. Beispiele:

Baden.
Ganze Einnahme.

Durchschn. 1835—40 978378 fl.
1842—47 1-102 286 fl.

Reinertrag.
240 037 fl. — 24,° Proc.
280914 fl. — 25,° „

Baicrn.
Durchschn. 1832—37 1 -344340 fl. 407578 fl. — 30 Proc.
Anschl. 1837—42 1-330180,, 418402 fl. — 3, „

Belgien, ohne die Abgabe von den Landkutschen, Durchschnitt
von 1837 und 1838: 2-895355 Fr. rohe Einnahme, oder gegen
0," Fr. auf den Kopf. Hievon gingen ab 126 470 Fr. »on vnleurs
— 4,° Proc., 942 168 Fr. Koste» —32,° Proc., es blieben 1 -826 717
Fr. rein. Anschläge >843—48 i. D. 3-391 666 Fr. ganze Einnahme.

Frankreich. Der rohe Ertrag war (ohne die Paketboote) 1816
20-973 000 Fr., — 1830 32 - 742 000 Fr. — D. 1810—13 47- 639 000
Fr., A. 1848 53-696 000 Fr. A. von 1844: Einnahme 47-911 000
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Fr., wovon 43° 150000 Fr. von der Briefpost, 1 -003000 von den
Geldsendungen, 1'286000 Fr. von Transitporto, 2-292000 von
den Mallcpostcn, 98 000 verschiedene E. — Ausgabe 25-800000 Fr.
— 53,s P>.-oc., rein 22-111 000 Fr. — 17,8 kr. auf den Kopf. Hiezu
kommen aber noch 9-466 600 Fr. Abgabe von den Diligencen, wo¬
durch die reine Einnahme auf 31/^ Mill. — 24/ kr. für den
Kopf steigt.

Großbritanien. Briefpost vor der Reform (§. 213.) i. D.
1835—1839 roh 2-2262I2L., rein 1 -532004 L. oder 68,8 Proc.—
42 kr. auf den Kopf.

Hannover, A. für 1839 225 000 Rthlr. roh, 140 000 Rthlr.
oder 62/ Proc. rein — 8/ kr. auf den Kopf.

Mecklenburg - Schwerin, A. 1849 285 730 Rthlr. Einnahme,
50 000 Rthlr. rein.

Oesterreich, 1843 6-701 000 fl. Einnahme, 2-083 700 fl. Rein¬
ertrag, — 1846 7-412 000 fl. Einnahme, rein 1 - 955 000 fl. — 1847
2-028 000 fl. — A. 1849 ohne die in Kriegsstand befindlichen Pro¬
vinzen 5-686 000 fl. Einn., 1 - 208 400 fl. rein.

Preußen. Reinertrag 1840—44 1-400000 Rthlr.; nach der
Herabsetzung der Taxen >845—46 1 Mill. Rthlr. A. 1847 7-438000
Rthlr. Einnahme, 1 Mill. Reinertrag — 13/ Proc. A. 1849:
6-941 000 Rthlr. Einnahme, 1 Mill Rthlr. rein.

Sachsen, A. 1840—42 und 1843—45 230000 Rthlr. rein.
Schweiz. C. Bern, >832—43 mittlerer Reinertrag 178 900

Fr. — C. Zürich. 1845 Einn. 670 095 Fr., rein 132225 Fr.
C. Waadt. Die Verwaltung auf Staatsrechnung begann 1804.
Der Reinertrag erhob sich von 19 103 Fr. in jenem Jahre auf
106000 Fr. im Jahre 1830, aus 130914 Fr. i. D. 1840 u. 41. Der
mittlere Rohertrag beider Jahre war 490 427 Fr., wovon jene
Summe 26/Proc. ausmacht. A. für 1847 140000 Fr.—Ganzer
Reinertrag der Posten in der Schweiz 1 Mill. Fr.

Der Ausschlag auf den Kops ist:
roh rein

Großbritanien, 1835— -39 60 kr. 42 kr.
Waadt, 1840—41 .
Frankreich, 1844 A.

. 121 „ 30 „

. 43 „ 24/ „
Zürich, 1844 . . . . 121 „ 23/ „
Bern, ..... . —. „ 18 „
Sachsen, 1840—45 . . — „ 13 „
Baden, >842—47 . . 49 „ 12/ „
M.-Schwerin, . . . 54 „ 10 „
Oesterreich, 1846 . 25/ „ 6/ „
Preußen, 1849 . . . 44 „ 6/ „
Baiern, 1837—42 A. . 18 „ 5/ /,

Die Menge der versendeten Briefe wird z. B. davon bedingt, wie
viele Menschen schreiben können ( 18 ^/^ konnten cs in Großbrita¬
nien 41 Proc. der Reuvcrehelichten nicht). Der Ertrag der schotti¬
schen Landkutschcn nahm von 1810 an zu, weil Scott's Fräulein
vom See zum häufigeren Besuche der Gegend ermunterte.

Z. 206 .
Ein eigenthümlichcr Vorzug der Postanstalt liegt in ihrem

Zusammenhange,der noch über die Gränzen des einzelnen Landes
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hinaus und selbst über die ganze civilisirte Erde ein Gewebe
zieht, wodurch die sichere Ucbcrlieserung der übergebenen Gegen¬
stände ohne Mitwirkung eines Spediteurs und dgl. verbürgt
wird. Diese Gestaltung des Postwesens kann nicht ohne einige
Aufsicht und Oberleitung der Regierung hervorgebracht und er¬

halten werden. Die Staatsgewalt hat, um die Post zu fördern,
auch manche Beschränkungen des Mitwerbcns von Privatper¬
sonen ungeordnet. Diese Borrechte der Post können nicht schon
durch ihre Nützlichkeit für die Postcafse gerechtfcrtigct werden,
sie sollten vielmehr nicht weiter gehen, als es nöthig ist, um jener
Anstalt die Erfüllung ihrer gemeinnützigen Bestimmung möglich
zu machen. Man darf die anderen Mittel der Fortschaffung von
Personen und Frachtgütern weder zerstören noch belasten. In
der Geschwindigkeit, Bequemlichkeit und Wohlfeilheit des Trans¬
portes gicbt es mehrere Grade, cs kommen auch sehr verschiedene
Combinationen dieser drei Zwecke vor und cs ist zur Erleichterung
des Bcrkchrs dienlich, wenn den Bürgern die Wahl verschiedener
Mittel solcher Art srcisteht, z. B. die bequeme Bestellung hin
und zurück durch Fußbotcn, die wohlfeile, aber langsamere Reise-
gelcgenheit mit Lohnkutschcrn oder auf geringe Entfernung durch
Landkutschcn u. dgl., II, Z. 2-13. Da diese anderen Transport¬
mittel in der Schnelligkeit und in der Sicherheit für große Strecken
mit der allerdings tbeuereren Post nicht wetteifern können, so
kann man jene in ihren natürlichen Grunzen ungestört sort-
bestehen lassen («).

(a) Die gewöhnlichen Einschränkungen sind nachstehende:
I) Briefe und versiegelte Pakete unler einem gewissen Gewichte
dürfen von Niemanden außer der Post gcwcrbcmäßig bestellt wer¬
den. Dieses Gewicht (doch nur auf Poststraßcn) ist in Frankreich
2 Pfd. (bei ISO—ZOO Fr. Strafe, I)e 6örnn<!n, IV, 2>8); in
den deutschen Prvinzen des österr. Staates IO Pfd., in Hanno¬
ver IS, Sachsen, Braunschweig 20, in Baden und vielen andern
Ländern 25 Pfd., in Preußen 40 Pfd. Die strengen Vorschriften
gegen das unentgeidliche Bestellen und das Beipacken der Briefe
veranlassen viele üebertretungen, machen eine lästige Ueberwachung
nöthig und sind zu beschwerlich für die Bürger (vgl. z. B. Malin-
kovski, I, 91). Ein gewcrbemäßige Briefversendung durch Pri¬
vaten ist allerdings nicht zu dulden, inan hat sich aber auch nur da
zu fürchten, wo die Post zu langsam oder zu theuer abliefert. Zn
Ansehung der Pakete sollte der Zwang aufgehoben werden.
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2) Landkutschen dürfen sich nicht der unterlegten Pferde bedienen,
s. §. 212.

3) Wer mit Extrapost ankommt, darf erst nach Werlaus einer ge¬
wissen Zeit mit Kutscherpferden weiter reise» (nach 48 St. in
Baden); ein unnöthiger Zwang, der auch gewöhnlich nicht ge-
handhabt wird.

4) Die Verpflichtung der Lohnkutschcr, von jeder Fahrt etwas an
die Postcasse abzugeben, in Hannover, Kurhesscn re., ist am we¬
nigsten zu rechtfertigen. In Preußen aufgehoben d. Cabin.
Ord. v. 10. Dec. 1841. Die Abgabe war I Sgr. von der Meile
und trug gegen 60 000 Rthlr.

§. 207.

Der Berkehr durch Briefe, Frachtstücke und Reisen ist sowohl
in volkswirthschastlichen als in rein persönlichen Beziehungen so
nützlich (Z. 20ö) und er hängt so wenig mit den Abstufungen
der Wohlhabenheit zusammen, daß eine an ihn geknüpfte steuer-
artige Abgabe der Würger in der Mehrzahl der Fälle als un¬
zweckmäßig, unbillig und nachtheilig erscheint. Ist sie beträchtlich,
so verhindert sie viele Sendungen und Reisen, die größtentheilS
irgend einen Wvrtheil für die Würger gewährt haben würden.
Ist nun aus diesen Gründen die Festsetzung hoher Preise (.Taren)
für die Benutzung der Postanstalt nicht zu billigen, so würde
dieselbe, wenigstens in größeren Staaten («), auch nicht einmal
einträglich sein, weil sie von dem häufigen Gebrauche der Post
abhält und zum Umgehen derselben oder zur Anwendung manch-
faltigcr Ersatzmittel der Briefe ermuntert (S). Die Erfahrung
beweist, daß wohlfeile Posten bis zu einer gewissen Gränze neben
ihrer Gemeinnützigkeit auch der Staatskasse Wortheil bringen (e).
Es ist deßhalb aus beiden Rücksichten rathsam, die bestehenden
Posttaxcn durchaus nicht zu erhöhen, vielmehr noch zu erniedrigen,
wenigstens soweit, als cs ohne Abnahme des Postertrags ge¬
schehen kann. Diese Erwägung müßte auch bei einer bloß nach
gewerblichen Zwecken geleiteten Postverwaltung, wie die eines
Privatunternehmers, den Mißbrauch des Regales zur Erhebung
übermäßiger Taxen widcrrathcn. Doch ist hiedurch die Nützlich¬
keit einer solchen Uebertrag.ing an Privatpersonen noch keines¬
wegs außer Zweifel gesetzt, vielmehr bedarf dieselbe einer sorg¬
fältigen Untersuchung.

(a) In kleinen Ländern könnte freilich eine Vertheuerung vorgenommcn
Rau pol. Oekon. 3te Ausg. III. fg
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werden, ohne eine Abnahme der bloß durchgehenden (transitirenden)
Sendungen zu bewirken, wenn sie wegen der Kürze des Weges durch
das einzelne Gebiet wenig empfunden würde. Jndeß würden andere
Staaten leicht zur Wiedervergeltung verleitet werden.

(S) Z. B. durch Benachrichtigung in Zeitungen und Zeitschriften, Um-
laufsschreibcn an mehrere Personen, heimliche Privatpost re. K lie¬
ber, Das Postwesen, S, 162.

(c) Die thörichte Erhöhung des Briefportos in Frankreich auf wenig¬
stens 2>/2 Fr. fli. Riv. IV.) vernichtete fast allen Briefverkehr und
mußte nach 6 Monaten (6. Messid. IV) wieder aufgehoben werden.
Als ebendaselbst 1806 das Briefporto um '/z erhöht wurde, nahm
der reine Ertrag ab. Er war 1805: 9° 987 761 Fr., 1808 nur noch
9-568844 Fr. Kleiber, a. a. O. S. 179—183. — Schmalz,
Staatsw. L., II, 40. — In Grostbrilanicn folgte zwar auf die Er¬
höhungen des Tarifs in den Jahren 1797, 1801, 1805 und 1812
immer eine Zunahme des Reinertrages, allein ungefähr von 1815
an blieb derselbe ziemlich auf gleicher Höhe, obschon die Volksmenge
und der Wohlstand des Landes sich sehr vermehrten. Der Durch¬
schnitt von 1816—1837 ist 1 -422 154 L. St., »mx. 1-538629 im
I. 1826, min. 1 -325 277 im I. 1822. Die Ursache dieses Stillstan¬
des liegt im Ucberhandnehmen vieler Kunstgriffe, die man zur Um¬
gehung der Briefpost zu Hülfe nahm. Auffallend ist daneben die
Zunahme der Landkutschcn, von denen die Abgabe im I. 1815 erst
217 671 L. St., 1825 schon 362631 und 1835 498 497 L. trug, was
eine Fortschreitung in dem Verhältnis) 100: 139: 229 anzcigt» —
Im britischen Ostindien ist das durchschnittliche Porto eines Briefes

Rupie —18 kr., daher wird wenig Gebrauch von der Post ge¬
macht und die Verwaltung derselben kostete 1846 einen Zuschuß von
5 Proc, der Einnahme.

§. 208 .

Bei der Vergleichung des Postbetriebes auf Staatsrechnung
und durch Privaten muß man die Brief- und Fahrpost, ferner
die Verwaltung durch einen einzigen Privatunternehmer
für das ganze Staatsgebiet und dieZerthei lung in einzeine
Poststrecken, deren jede ihre eigenen Unternehmer haben kann,
unterscheiden (»). Die Briefpost, der einträglichste Bestand-
theil des Postgeschäftes (S), erfüllt nur dann ihre Bestimmung
vollkommen, wenn sie sich auf einer größeren Landesstrecke in
einer einzigen Verwaltung befindet, weil die große Menge der
nach allen Richtungen hin zu versendenden Briefe (c) einen
hohen Grad von Sorgfalt, Pünctlichkeit, Geschicklichkeit und
Redlichkeit von Seite des dabei beschäftigten Personals erheischt.
Bei weniger guter und zertheilter Verwaltung würden unver¬
meidlich öfters Briefe verloren gehen und dicß würde durch eine
Geldentschädigung nicht völlig vergütet, auch selten nur der
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Schuldige ausgemittelt werden können. Biele Briefe müßten

innerhalb des Staatsgebietes van einer Postunternchmung in

die andere übergehen. Dieß würde wegen der Nothwendigkeit

eines mehrmaligen Umpackcns (Umspedition) die Mühe der

Berechnung und Vergütung vervielfachen und jenen Verlust

häufiger verursachen, wobei auch das Ausland keine Bürgschaft

eines unfehlbaren Durchlaufens seiner Briefe fände und daher

das Anknüpfen auswärtiger Verbindungen erschwert wäre. Die

Größe der Unternehmung vermindert die Betriebs- und Auf¬

sichtskosten. Wollte man aber vollends das Mitwerben mehrerer

Unternehmer auf einer und derselben Strecke zulassen, so würde

dieß die Sicherheit noch mehr gefährden und die Kosten noch

weiter erhöhen, weil die Briefvorräthe desto weniger Arbeit und

Bespannung erfordern, je mehr sie sich in einer Stelle sammeln (ck),
(a) Gr. Moltke ist für die allmälige Abschaffungder Postanstalt, ohne

die beiden Hauptzweige zu unterscheiden, Einnahmequellen S. 125.
(ä) Beispiele. Baiern:

Briefpost- Fahrpost.
D. 1826—28 Rohertrag 695 158 fl. 317 828 fl.

Kosten . . 332 054 „ 283 262 „
Reinertrag 363 104 fl. —52Pr. 34 566 fl.—10,°Pr.

A. 1837—42 roh ... . 804 800 „ 512 500 fl.
Kosten .. 336 996 „ 421518,,
rein .... 467 804 fl. — 58 Pr. 90 982 fl.—17,'Pr

In der ersten Periode gehen noch 33 799 fl. Kosten der Ccntralvcr-
waltung ab, in der zweiten Periode 140383 fl. allgemeine Ausgaben
nach Abzug von 12 880 fl. allg. Einnahme. Vertheilt man sie nach
dem Verhältniß beider Einnahmen (8 zu 5), so bleibt für die Fahr¬
post nur 36 000 fl. Reinertrag übrig.

2) Baden:
Briefpost. Fahrpost.

D. 1842—45 Rohertrag 632 560 fl. 466 622fl.
Besondere Kosten 309 883 „ 454 523 „

Reinertrag 322 677 fl.—5IPr. 12 099 fl. —2? Pr.
Hiezu kommen 63320 fl. allgemeine Ausgaben (nach Abzug ähnlicher
Einnahmen). Nach der Vertheilung derselben im Verhältniß der
Roheinnahme kämen auf die Fahrpost 26 847 fl. und diese brächte
also 14 000 fl. Schaden. Vergleicht man die beiderseitigen Einnah¬
men mit den zugehörigen Ausgaben, so zeigt sich nachstehendes Ver¬
hältniß: Vom Roherträge nehmen hinweg:

Briefpost. Fahrpost.
Kosten des Personals 13,' Proc. 13,° Proc.
Kosten des Transports 20 „ 73,' „
Reparaturen ..... 0,»° „ 7,° „
Abgang u.Bureaukosten 4/ „ 2/ „
Es bleibt rein ..... 61,° „ 2,° „

18 *
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Hier sind von der Briefposteinnahme die durchlaufenden Posten für
fremdes Porto sogleichabgezogen worden.

Die vorstehenden Berechnungen sind nicht ganz genau, weil die
Scheidung beider Einkünfte und Ausgabezweige nicht vollständig
ist, cs müßte z. B> der Briefpost eine Vergütung für die Fahrpostcn
wegen des Mitnehmens der Brieffelleisen angenommen werden.

3) Dänemark, D. 1841 u. 44,
Bricfpost. Fahrpost.

Einnahme 48!) 340 Rthlr. 300 643 Rthlr.
Kosten ..236 786 „ 311 832 „
rein. . . . 252 554 Rthlr. —51,°Proc.

Zubuße ....... II 189R.-I0,'Pr.
(o) Zahl der versendeten Briefe:

Brit. Reich, 1839 80 Will. — 3 auf den Kopf.
1847 300 „ ^10 „ „ „

Frankreich, D. 1841—43 107 „ — 3,' „ „ „
1841. 46 115 „ — 3'/z ,, ,, ,,

Nordamerika, 1847 58'973 000 — 3,2 „ „ „
Preußen, D. 1832—36 31-696 000 — 2 V, „ „ „
Belgien, 1839 7 Mill. — I V, „ „ „
Schweden, D. 1836—40 2'86, 000 — 0,°» „ „ „
Rußland, 1841 7-902 000 — 0," d. Europ.

1845 10- 136 146 — 0,>° „ „
Dieß sind jedoch nur die bezahlten, nicht die unentgeldlich versende¬
ten Briefe der Staatsbehörden rc., die 1836 in Frankreich 116 Mill.
betrugen; die Zeitungen beliefen sich ebendas. 1844 auf 60 Mill.,—
Vgl. J.v. Herrseldt, Postrcform in Deutschland, 1839.

sei) v. Malchus, II, 132. — Dagegen v. Jakob, I, Z. 426. und v. Jm-
hof, S. 162.

Z. 20S.
Wenn die gesammte Briefpost eines Landes einem einzigen Un¬

ternehmer unter gewissen, ihre Gemeinnützigkeit beabsichtigenden
Vorschriften übergeben wird, so ist es unvermeidlich, daß derselbe
als Gewcrbsmann in dem, was seiner Wahl anheimgestellt ist,
aus den größten Gewinn Bedacht nimmt. Bei richtiger Be¬
rechnung seines Wortheiles wird er die Brieftaxe zwar nicht sehr-
hoch ansetzen, weil sonst die Post zu wenig gebraucht wird (Z.207),
aber auch nicht ganz niedrig, weil sonst seiner reiner Ertrag wie¬
der kleiner würde («). Diese Uebcrtragung der Post an einen
Privat-Unternehmer ist im Allgemeinen aus folgenden Gründen
nicht zu empfehlen.

1) Der Unternehmer kann die Werwaltungskosten nicht viel
sparsamer einrichten, als die Negierung, weil er in diesem aus¬
gedehnten Geschäft ein zahlreiches Personal zu Hülfe nehmen



und demselben in Rücksicht der erforderlichen Eigenschaften eine
angemessene Bezahlung bewilligen muß, die Fortschaffung der
Briefe aber ohnehin durch Accorde mit den Posthaltern geschieht.

2) Wenige Menschen sind so vermögend und flößen so viel
Vertrauen ein, daß man ihnen die Postverwaltung überlassen
könnte, auch muß dieses auf längere Zeit geschehen. Dieß be¬
schränkte Mitwerben hat die Folge, daß der Staat nur einen sehr
mäßigen Pachtzins (Concessionstaxe) erhält, während der Unter¬
nehmer sich auf Kosten der Würger bereichern kann. Der aus
der Zunahme deS Verkehrs herfließende Nutzen des Unterneh¬
mers geht ohnehin für den Staat verloren (-).

3) Man kann nicht erwarten, daß der Postunternehmer für
das allgemeine Beste ein beträchtliches Opfer bringen werde (o),
daher stoßen Verbesserungen des Postwesens, wie sehr sie auch
Bedürfnis; sein mögen, auf große Hindernisse, die man unmög¬
lich schon durch Abfassung der Pachtbedingungen im Voraus
beseitigen kann.

4) Der polizeiliche Grund, daß der Staat eine Aufsicht auf
den Briefwechsel seiner Bürger und der Fremden führen könne,
verdient zwar wenig Beachtung, denn die Verletzung des Brief¬
geheimnisses muß streng verhütet werden; allein es ist denkbar,
daß ein Privatunternehmer fremdem Einfluß zugänglich wäre
und die Staatscorrespondenz belauert würde.

(a) Gesetzt, es wäre für eine gewisse Entfernung jährlich bei einer Taxe
von 12 kr. die Br. Z. 100 000, die Einnahme 20 000 fl.

so wäre, abgesehen von den etwas vermehrten Kosten, die Taxe von
6 kr. die einträglichste.

(ä) Beispiel. Baden bezahlt als Abfindung an das Haus Taxis jährlich
50000 fl., die, von dem jetzigen Reinerträge abgezogen, 250000 fl.
übrig lassen. Würtcmberg erhält von Taxis als Kanon für die
Ueberlassung der Post nur 70000 fl., Gr. Hessen 25 OVO fl., Nassau,
6000 fl.

(c) Dieß zeigt sich z. B. bei der Anlegung eines Postlaufcs durch eine
schwach bevölkerte Gegend, bei der Anordnung mehrerer Briefver¬
sendungen in der Woche, bei der Bestimmung des Gewichtes für den
einfachen Brief, dessen Erhöhung nur dem Volke zu Starten kommt,
ohne auch die Posteinnahme zu vermehren rc.

150 000 Briefe .
230 000 „ .
260 000 „ .

. . 22 500
. . 23 000

. IS 333
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Z.210.
Demnach verdient in der Regel die von der Negierung ge¬

führte Postverwaltung den Borzug. Wo indessen mehrere kleine
an einander grunzenden Staaten, wie in Deutschland, der Schweiz
und Italien, ihre eigenen, noch dazu nach verschiedenen Regeln
verwalteten Staatsposten haben, da zeigen sich erhebliche Nach¬
theile. Dieser Zustand vervielfacht die Berechnungen, erhöht die
Kosten der Aufsichtsbehörden und vertheuert schon hiedurch das
Porto, was durch das häufig wahrzunehmende wetteifernde Be¬
streben der Negierungen nach größeren Einnahmen in noch höherem
Maaße geschieht; er giebt ferner zu manchen Mißbrauchen, z. B.
zur Umleitung der Briefe, Anlaß, und schwächt selbst die Sicher¬
heit, weil er die Entdeckung des Unterschusses erschwert; über¬
haupt leidet der Zusammenhang der Posten auf einer größeren
Fläche. Mit der Ausdehnung des Postgebietes nimmt die Leich¬
tigkeit verschiedener Vervollkommnungen zu. Ein Privatunter¬
nehmer, dem die Posten in allen solchen Staaten übertragen sind,
kann sie mit leichter Mühe wohlfeil, sicher und bequem ein¬
richten (n).
(«) Die der Postvcrwaltung des Fürsten von LH urn und Taxis un¬

tergebenen Länder haben jetzt (48S0) gegen 4'900 000 Einwohner.

§. 211 .
Zn den Ländern, welche mehrere benachbarte kleinere Staats¬

gebiete enthalten, könnte ohne Aufstellung eines Privatunterneh¬
mers der erwähnte Bortheil (8. 210) auch auf andere Weise,
durch -Verabredung der einzelnen Negierungen erreicht werden,
wenn man sich dahin vereinigte, gleiche Grundsätze über die Be¬
fugnisse und Verpflichtungen der Postanstalt, eine gemeinsame
Postordnung, gemeinsame Tarife rc. aufzustellen, eine oberste Be¬
hörde zur Oberaufsicht zu errichten und das vereinigte Gebiet in
Beziehung auf die Taxen und Curse wie ein Ganzes zu be¬
handeln. Staaten von einer zu kleinen Oberfläche oder Volks¬

menge müßten sich zu einer gemeinschaftlichen Postverwaltung
verbinden. Bei dieser ganzen Vereinbarung müßte man die
Gemeinnützigkeit und Vollkommenheit der Postanstalt sich zum
Ziele setzen und kleinliche, siscalische Rücksichten beseitigen («).



Leichter und sicherer als auf diesem Wege wird die nöthige Gleich¬

förmigkeit und Einheit erreicht, wenn die zusammengehörenden

Staaten sich zu einem höheren Ganzen, einem Bundesstaate,

vereinigen und der Wundcsgewalt die Befugniß übertragen,

durch Gesetzgebung und Oberaufsicht dasjenige anzuordnen, was

man sonst nur schwer vermittelst eines Vertrages aller einzelnen

Regierungen zu Stande bringen könnte (S).
(a) Die Ausführung dieses Vorschlages in Deutschland ist seit dem Er¬

scheinen der 1. Ausgabe näher gerückt. Der höchst erfreuliche Erfolg
und Fortgang des Zollvereins und die durch diesen veranlaßten
Münzverträge geben Beispiele von den Vortheilcn, die sich auf dem
Wege freier Vereinbarung erreichen lassen. Zwar stehen große
Schwierigkeiten im Wege, aber man kann sie mit Beharrlichkeit und
gutem Willen überwinden. S. auch Rebenius, D. Vierteljahrs¬
schrift,Nr. 14,257.(1841). DerPostcongreß vonDresden im Herbst
1847 hat schon eine schätzbare Vorarbeit geliefert, jedoch in seinen
Anträgen, die bisher ohne Erfolg geblieben sind, Manches zu wün¬
schen übrig gelassen, s. D. Vierteljahrsschrift Nr. 46, 2. Abth. S.
165. — Als Hauptpunkte für eine deutsche Postvcreinigung könn¬
ten, außer den obengenannten, folgende bezeichnet werden; 1) Re¬
gulirung des Verhältnisses zu dem Hause Thurn und Taxis. 2) Art
der Besetzung der höchsten Postbehörde durch die einzelnen Regie¬
rungen und Verhältniß derselben zu jener. 3) Anordnung einer An¬
zahl von Obcrbehördcn (Direktionen) in guter geographischer Ver-
rheilung durch das ganze Postgebiet, nach dem Beispiele der Zolldi-
rectioncn. 4) Vertheilung der reinen Ertrages, wozu sich zunächst
2 Maaßstäbe darbieten, nämlich der bisherige Reinertrag und die
künftige wirkliche Roheinnahme der Poststellen (Stationen) jedes
Landes.

(L) Der Uebergang der ganzen Postverwaltung an die Bundesgewalt
(wie in den vereinigten Staaten) ist nicht nothwendig, wenn nur sonst
der letzteren die erforderliche Macht bewilligt wird. D. Reichsvers.
v 28. März 1849: Art. §. 41. „Die Reichsgewalt hat das Recht der
Gesetzgebung und die Oberaufsicht über das Postwesen, namentlich
über Organisation, Tarife, Transit, Portotheilung und die Verhält¬
nisse zwischen den einzelnen Postverwaltungen." — Gleichlautend
Preuß. Entw. Z. 41. Postverträge mit auswärtigen Staaten erfor¬
dern nach beiden Verfassungen die Genehmigung der Reichsgewalt,
aber die derselben nach den Beschlüssen der Nationalversammlung
Z. 44 ertheilte Befugniß, das ganze Postwescn als Reichsanstalt in
Folge eines Reichsgesetzcs zu übernehmen, ist im preuß. Entwürfe
hinweggebliebcn. — Zn der Schweiz ist die Post zur Bundesanstalt
geworden. Die Cantone werden für ihre bisherigen Posteinkünfte
entschädigt.

Z. 212.

Die Fahrpost verhält sich in mehreren Hinsichten anders

als die Wriefpost: 1) die Zahl der Frachtstücke ist gegen die

Briefzahl gehalten viel kleiner, und es ist leichter, sie einzu-



schreiben und den Empfang bescheinigen zu lassen; 2) dieselben
gehen nicht so leicht verloren, auch kann wegen der angegebenen
Schätzung der Verlust ersetzt werden; 3) die Fahrposten bilden
in einem Lande kein so vielfach verschlungenes Netz, sondern
bestehen aus einer kleineren Anzahl von Haupt - und Neben-
Posiläufen (Cursen); 4) das Fortführen der Personen geschieht
schon neben der Post durch mancherlei Privatunternehmungen,
die sich, je nach dem Maaße von Freiheit, welches ihnen gestat¬
tet wird, der Postanstalt mehr oder weniger nähern.

Deßhalb ist cs da, wo genug Sinn und Neigung für solche
Unternehmungen vorhanden ist, ausführbar, die Fortschaffung
der Personen und Packstücke für einzelne größere Haupt- und
Nebenstrecken Privatpersonen zu überlassen, welche sich den von
der Regierung gegebenen Vorschriften unterwerfen, unter eine
sorgfältige Aufsicht gestellt werden, auch eine Abgabe entrichten
müssen. Dieß ist in mehreren Ländern geschehen, das Mitwer¬
ben hat sich wenigstens auf lebhaften Straßen wirksam gezeigt
und die Regierung konnte sich eines beschwerlichen und wenig
ergiebigen Geschäftes überheben Dennoch hat das gänz¬
liche Aufgeben der Staatsfahrpost erhebliche Gründe gegen sich,
denn n) dieselbe kann pünctlicher und überhaupt vorzüglicher
eingerichtet, auch mit dem Auslände leichter in Verbindung ge¬
bracht werden, als Landkutschen; Ir) sie besorgt zugleich die
Sendungen von Acten, Geldern u. dgl. für Zwecke der Staats¬
verwaltung und leistet hiedurch einen großen Nutzen, den man
neben dem Reinerträge mit in Anschlag bringen muß. Würde
die Staatspost aufgehoben, so müßte man diese Versendungen
den Privatunternehmern bezahlen, e) Der Staat kann allen

Gegenden des Landes gleichmäßige .Theilnahme am Verkehre
verschaffen, indem er mit Hülfe des Ueberschusses, den die leb¬
hafteren Straßen abwerfen, auch in schwach bevölkerten Landes-

theilen die Postverbindungen unterhält, während Privatunter¬
nehmer für solche Gegenden gar nichts oder nur wenig thun (S).
Es ist daher die Erhaltung der Fahrpost im Betriebe durch die
Negierung zweckmäßig, damit eS an einer vollständigen und
vorzüglichen Fortschaffungsanstalt nicht fehle; neben ihr sollte



aber wenigstens auf kürzeren Strecken die Anlegung von Land¬

kutschen (a) nicht verhindert werden, weil diese wohlfeiler

sein können, und wo keine Fahrpost geht, da kann solchen

Privatunternehmungen der Gebrauch des Pferdewechsels gegen

eine geringe Abgabe gestattet werden. Wie allmälig die Betrieb¬

samkeit in den Fuhranstaltcn reger wird, kann die Negierung

die ihrigen vermindern und sie endlich auf eine Mallepost

(Briefcourier) beschranken (,/).
(a) Eine Landkutschc (staAe-coaoli) bezahlt in Großbritanicn nach

dem Ges. v. 24. Aug. 183g (2. und 3. Victoria, C. 66) eine Conces-
sionsgebühr von S L. St. und bei jeder Fahrt eine Abgabe nach der
Zahl der Plätze, l Pence (3 kr.) für die brit. Meile bei 6 Plätzen
(— 8 kr. auf die Wegstunde), 1'/? P. bei 7—10, 2 P. bei II—13,
2/z P. bei 14—16, 3 P. bei 17—lg, 3^ P. bei 20-22 Plätzen,
und j/z P wehr für je 3 weitere Plätze (vor 1823 ungefähr doppelt
soviel.) Kutschen unter 4mile8 (1,"Wegst.)Geschwindigkeitauf die
Stunde gelten nicht als stnAs-eonokes. Es bestehen genaue Vor¬
schriften über die Belastung und Führung dieser Landkutschen.
Laillx, I, 642. Diese Abgabe trug 1835 488000 L. — Zn Frank¬
reich entrichtet der Messagerie-Unternchiner von einem regelmäßig
gehenden Wagen oder Schiffe, außer der Licenz von 2—5 Fr., >/,„
vom Preise der Plätze nach Abzug von >/z derselben, die als leer an¬
genommen werden, also eigentlich und >/„ von der wirklich ein¬
genommenen Fracht der Maaren, die durch ein genau geführtes Re¬
gister nachgewiesen wird. Nicht regelmäßig gehende öffentliche Wä¬
gen zahlen ein Aversum. lieber die vorgeschricbenen Formen, z. B.
Declarationund Buchführungdes Unternehmers, s.0 s körnnllo,
l>r. silm. IV, 214. Uebcr den Betrag dieser Abgabe s. §. 205 (a).
Man bezahlt in Frankreich ungefähr ^ Fr. auf die deutsche Meile
für einen Platz im Innern einer Landkutsche,hinten (roton-Ie) und
oben (banguetto) etwas weniger, vorne (enbriolet) etwa j/z mehr.
Die deutschen Eilwägen kosten zwischen 18 kr. und 48 kr. auf die
deutsche Meile.

(b) In England ist bei der großen Ausdehnung des Verkehrs am leich¬
testen eine Fahrpost des Staates zu entbehren. Zn Frankreich ist
schon auf Nebenstraßen für die Bequemlichkeit und Sicherheit durch
die Landkutschc» (llilixencws) nicht zum Besten gesorgt. — Die
Staatspost hat überall im Lande gleichen Preis. Bei Landkut¬
sche» ist auf stark befahrenen Strecken, wo der Wagen immer voll¬
ständig besetzt ist und mehr Mitwerben besteht, der Fahrpreis öfters
niedriger, als auf wenig besuchten.

(c) Omnibus, Stcllwagcn, Diligence, Ordinäre rc.
(</) Die mallv-posle, die einzige wahre Fahrpost in Frankreich, ist schnel¬

ler und kostbarer als Privatfuhrwerke.

8 . 213 .

Nach dem Bisherigen erscheint wenigstens bei der Briefpost

die Fortdauer der Regalität als nothwendig. Die Gemeinnützig-
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keit der Post würde ohne Zweifel sehr gewinnen, wenn der
Staat die Taren so niedrig setzte, daß sie nur gerade die Kosten
deckten («). Ware die Post nicht schon eine Einnahmsquelle,
so würde man nicht mehr daran denken, sie zu einer solchen
zu machen, nachdem man ihre hohe Bedeutung erkannt hat,
Z. 207. Da aber ein Reinertrag der Post schon lange in die
Staatscasse geflossen ist, so laßt sich derselbe nicht leicht plötzlich
entbehren, und der Verzicht auf den Postgewinn ist wie eine
Ausgabe für die Zwecke der Bildungs - und Volkswirthschafts-
pflege anzusehen, die ihrer Größe wegen nichtsogieich ganz vorge-
nommcn werden kann. Es wäre auch unbillig, wenn die Wohl¬
feilheit der Post den Ausländern zu Statten käme, ohne daß in
anderen Staaten gleicher Grundsatz in Ausführung gebracht würde.

Eine solche Verringerung der Posttaren, welche durch Zu¬
nahme des Gebrauches der Post vergütet wird, ist ohne Einbuße
für die Staatscasse möglich. Vermag man das Maaß dieser
Zunahme aus der Erfahrung ungefähr zu beurtheilen, so
kann man eine nach ihr berechnete Herabsetzung der Preise

sogleich unternehmen, ohne eine dauernde Störung in den
Staatshaushalt zu bringen, wenn gleich in der ersten Zeit eini¬
ger Ausfall unvermeidlich ist (-). Eine noch weiter gehende
Ermäßigung der Taxe, sowie verschiedene andere, die Benutzung
erleichternde Einrichtungen können dagegen nicht ohne den Hin¬
blick auf die zur Deckung des Ausfalls anzuwendenden Mittel
beschlossen werden, wobei jedoch zu erwägen ist, daß die Ver¬

mehrung der Briefe, Frachtstücke und Reisenden den Verlust
geringer macht, als er nach dem gegenwärtigen Stande zu ver-
muthen ist. Es läßt sich zur Beförderung des Verkehres viel
thun, ohne den Reinertrag ganz aufzuopfern (c).

(a) Dahin muß auch die Verzinsung des stehenden und umlaufenden
Kapitals gerechnet werden. Baden, Ende 1847: 394 788 fl. an Ge¬
bäuden, Wägen rc>

(-) Verbesserungen, welche die Schnelligkeit und Sicherheit der Versen¬
dungen vermehren, bringen bei gleichen Laxen eine Zunahme des
Ertrages zu Wege. Palmer erhöhte bei seinen Vervollkommnungen
der Post zugleich die Laxen, und der Ertrag stieg; vgl. Lromie,
Ilupport, S. 11.

(c) Großbritanien hat ein merkwürdiges Beispiel einer Postresorm
gegeben, die für die erste Zeit ein so großes Opfer für die Staatscasse
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erforderte, daß man sie nicht zur Nachahmung empfehlen kann. Der
Entwurf ging l837 von Rowland Hill aus und wurde durch das
Gesetz vom 17. August 1839 (2. und 3. Bictoria, C. 52) in Ausfüh¬
rung gebracht, s. Z. 216, u. Bisher war das mittlere Porto eines
Briefes 7—7 '/^ P. Die Herabsetzung auf 1 P. (vom 10. Jan 1810
an) bewirkte eine starke, jedochimmernocheine langsamere Zunahme
der Briefe, als man vermuthet hatte (Hill rechnete in Kurzem auf
das Sfache).

Die Ergebnisse sind folgende:

Rohertrag. Berh. Reiiici'trog. Vcrh. Briefzahl.

1838.39 2-388 020 L. 100 1-601 910 100 75 Mill.
10 1-389 468 - 57 410 028 25 168-768 00»
41 1-499 418 - 63 447 993 27 196? MM.
42 1-578 145 - 66 478 479 29 208? -
43 1-620 867 - 68 523 711 32 218 -
44 1-705 067 - 71 610 724 38 242 -
45 1-901 580 80 660 791 41 270? -
46 1-978 293 - 83 724 757 45 300 -
47 2-181 016 - 92 863 206 53 329 -

Hiebei sind auch die von anderen Verwaltungszwcigen bestrittenen
Kosten mit abgezogen. Die starke Vermehrung der Kosten rührt
nur zum Theil von der Zunahme der Briefe her, zum Theile ist sie
anderen Ursachen, nämlich den hohen Forderungen der Eisenbahnge-
sellschaften und der kostbaren Postschifffahrt, bcizumessen.

8. 214.

Die Regeln, nach denen das Staatspostwesen einzurichten
ist, lassen sich so überblicken:

I. Organisation. Das Postwesen ist ein so eigenthüm-
licher und abgesonderter Geschäftszweig, daß er seine besonderen
Beamten und eine eigene Oberbehörde braucht, die zwar einem
Ministerium (r<) untergeordnet ist, aber in dem Technischen des
Geschäftes selbstständig handelt. Mittelstellen sind nur in größe¬
ren Staaten nöthig. Die Anforderungen an das in den Post¬
stätten (Expeditionen, burvaux) arbeitende Personal sind von der
Art, daß man mit Schreibern, die auf Widerruf angenommen
und wie Handelsgehülfen behandelt würden, nicht wohl aus-
kommen könnte (§. 208.) (S), weßhalb man größtentheils
Staatsdiener brauchen muß, und nur als Gehülfen des Bor¬
standes bei mittleren, leicht zu übersehenden Postämtern Privat¬

schreiber gestatten kann. An kleinen Orten, wo ein Beamter zu
kostbar sein würde, bleibt nichts übrig, als Verwalter (Expe-



284

ditoren) anzustcllen, die nicht allein von der Post zu leben
brauchen und mit einem Antheile an dem Reinerträge belohnt
werden; sie müssen aber unter einiger Aufsicht des nächsten
Postmeisters stehen. Das Unterpersonal (Briefträger, Packer,
Schirrmeister oder Conducteurs) wird widerruflich angenom¬
men, anständig bezahlt und zur größten Ordnung nachdrücklich
angehalten.
(a) Der Finanzen, in einigen Siaaten dem der auswärtigen Angelegen¬

heiten; in Preußen eine ganz unabhängige Qberbehörde.
(-) Manche Schriftsteller stellen sich die Verwaltung der Posten zu leicht

vor; sie ist aber auch heutiges Tages viel künstlicher und erfordert
mehr Kenntnisse als ehehin.

§. 2 , 5 .

II. Anordnung der Curse. Für die Briefpost muß das
Land in allen Richtungen von Postläufcn durchschnitten werden,
so daß jede Ortschaft nicht mehr als einige Stunden von der
nächsten Poststätte (Expedition) entfernt ist und durch Boten
mit ihr in Verbindung kommen kann. Die Stationspuncte
sind mit sorgfältiger Berücksichtigung der örtlichen Umstände so
zu bestimmen, daß ihre Entfernungen von einander nicht über¬
mäßig sind (Regel 2 geographische Meilen), daß die sich kreu¬

zenden Züge gut Zusammentreffen, die wenigsten Umwege erfor¬
dert werden und für den Verkehr der größeren Orte am besten
gesorgt ist. Die Lebhaftigkeit der Mittheilungen giebt auch an
die Hand, wie oft die Versendung geschehen müsse («). Die
Curse und Stationen der Fahrpost können nicht so zahlreich sein,
sollten aber, selbst mit einem Zuschüsse, so vermehrt werden,
daß sie in keiner Gegend des Landes ganz fehlen. Durch gut
berechnetes Ineinandergreifen der Curse ist dafür zu sorgen,
daß die versendeten Gegenstände mit dem geringsten Zeitver¬
luste, ohne unnöthiges Liegenbleiben, ihren Weg zurücklegen.
Um die inländischen mit den ausländischen Posten in Verbin¬
dung zu setzen, dienen Verträge mit den Nachbarstaaten und

Verabredungen bei jedem Wechsel der Einrichtungen. Diese
Verträge regeln nicht nur Zeit und Ort des Zusammentreffens,

sondern auch das, was bei der Ueberlieferung und Abrechnung



zu beobachten ist. In den größten Städten ist eine eigene
Stadt-Briefpost nöthig (S).

(a) Wo möglich aufjedem Curse täglich. In Frankreich sind neuerlich
SOOO Fußboten angestellt worden, die täglich 5 Wegstunden machen
und jede Gemeinde alle 2 Lage besuchen. In Bezug auf schnelle Be¬
förderungen sind neuerlich in allen Staaten große Fortschritte ge¬
macht worden.

(L) Die kleine Post in Paris bestellt täglich 15 000 Briefe. — ?e,u,^-
I>»st in London seit 1080.

Z. 216.

III. Laxwesen. Die Erhebung der Post-Taren geschah
bisher allgemein nach Tarifen, deren leicht verständliche
Einrichtung und öffentliche Bekanntmachung Unterschleife ver¬
hüten und Jeden in den Stand setzen muß, sich von der Ge¬
setzlichkeit der geforderten Taxe selbst zu überzeugen. Bei der
Entwerfung der Tarife (») muß man vor Allem die Kosten
ermitteln, welche jeder Wersendungsgegenstand oder jede Reise
der Anstalt verursacht, und sodann sich darüber verständigen,
wie die anzusetzende Taxe sich zu den Kosten verhalten soll,
Z. 213. Die Taxen steigen sowohl mit den Entfernungen, als
mit dem Gewichte der versendeten Gegenstände, und werden
daher durch Tabellen, in denen die Zahlen nach zwei Richtun¬
gen fortwachsen, ausgedrückt.

Briestarif.

1) Man bestimmt ein gewisses Gewicht des einfachen
Briefes, von welchem die niedrigste Taxe bezahlt wird. Für
die unteren Stände, die sich insgemein eines gröberen Papiers
bedienen, ist es schonend, wenn der einfache Satz nicht zu nie¬
drig gesetzt wird (S).

2) Die Steigerung nach der Entfernung soll nicht nach der
Länge des Weges, den die Post zufällig wegen der jetzigen
Curseinrichtung zurücklegt, sondern nach dem geraden Abstande
der Orte bemessen werden (c). Auch sollte man den Satz in
häufigen und kleinen Abstufungen weiter steigen lassen, nicht
etwa bloß von 10 zu 10 Meilen, wobei z. B. eine Entfernung
von 61 und 69 Meilen gleiche Taxe bezahlen würde. Da die
Kosten nicht genau mit der Länge des Weges wachsen, vielmehr
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die Mühe des Annehmens, Taxixens und Austheilens gleich

bleibt, so ist es billig und auch überhaupt zweckmäßig, daß die

Taxe nicht völlig in dem Verhältnisse der Entfernungen

zunimmt, so daß z. B. der doppelte Weg nicht ganz doppelt

so viel kostet, als der einfache, und folglich die Briefe, die am

weitesten gehen, verhältnißmaßig am wohlfeilsten bezahlt wer¬

den (//).

3) Auch ein größeres Gewicht eines Briefes über den

einfachen Satz soll nicht in gleicher Fortschrcitung die Taxe

erhöhen (o) .

4) Zur Begünstigung des geistigen Verkehrs erhalten

Druckschriften unter Kreuzband eine niedrigere Taxe (/), und

die Zeitungen, welche die Post vexsendet, werden um eine

geringe Erhöhung des Preises von derselben geliefert (A). Zur

Beförderung der Gewerbe werden auch Muster und Proben

von Maaren schonend taxirt.

(a) Seitdem der französische Brieftarif 1827 durch den Beschluß der
Kammern zu Stande gekommen ist, sind die Posttaxcn oft Gegenstand
landständischer Berathung geworden.

(b) Das Gewicht des einfachen Briefes ist 156 holl. As — 7'/, Gramme»
in Frankreich seit 1827 (vorher 8), 223 A. — Loth, Preußen
und Baden, 260 A. — 2^ Hektas in Sachsen (1840), 294 A. —
Unze in Großbritanien (1840), 304 A. — 1 Loth Köln. Thurn und
Taxis in den meisten Ländern, 325 A. — 1 Loth Zollgewicht Baiern
seit 1849, 364 A. — I Loth in Oesterreich, vor 1849 nur Loth.
In Baiern wird 1 Loth auch nur 1 '/-fach bezahlt, wie in Preußen,
I'/z Loth zahlen 2fach. Großbritanien, 1840: über bis an I Loth
2fach, über 1 Loth bis an 2 Loth 4fach, über 2 Loth bis an 3 Loth
6fach, u. s. f.
Naeti der früheren fehlerhaften Anordnung (noch in America in Ge¬
brauch) galt in Großbritanien ein Brief für einfach, wenn er nur
aus 1 Stück Papier bestand und nicht über 1 Unze wog. Jedes
eingelegte Stück verdoppelte schon den Preis. — In Baden werden
Eingaben von Privatpersonen an Staatsbehörden, wenn sie nur aus
1 Bogen bestehen, nach dem einfachen Satze belegt, sonst immer um
eine Stufe niedriger, als andere Briefe.

(c) Hiedurch erhalten die Taxen eine von dem jedesmaligen Postenlaufe
ganz unabhängige Festigkeit und cs wird nun möglich, für jeden Ort
die Bezirke (ru^ons) durch conccntrische Kreise auf der Charte zu
bezeichnen, so daß das Porto von dem angenommenen Mittelpunkt
aus nach allen in einerlei Bezirk liegenden Orten gleich viel beträgt.
In Frankreich ist dieser Grundsatz seit 1827, in den meisten deutschen
Staaten schon länger eingcführt, z. B. preußisches Lax-Regulativ
vom 18. Der. 1824, §. 2.

(<?) Die Taxe könnte aus einer veränderlichen Größe bestehen, die sich



ganz nach der Entfernung richtet, und aus einer unveränderlichen,
die jenen glcichblcibcndenKosten jedes Briefes entspricht. Es sei u
der feste Bestandtheil, b die Frachtgebühr für die Meile, in die Mei¬
lenzahl, so ist die Tape t —u -j-m b. Setzt man z. B. u—2 kr. und
b — >/z kr., so erhält man gerade den früheren baicrischcnTarif von
12 M. an. Die Tarife find entweder „exelusivo" gestellt, so daß
z. B. eine Entfernung von IS bis an 20 M. einen Satz erhält, bei
vollen 20 M. aber der höhere eintritt, oder „inclusive", d. h. in die¬
sem Beispiel über 16 bis mit 20 Meilen rc. Die Taxe sollte nach der
mittleren Entfernung berechnet werden, z. B. bei 15—20 nach 17'/^
M. Sachsen: 1 Meile 4 Pfennige, und für jede Meile weiter 1
Pfenn. mehr. V. v. 7. Dec. 1840. — Für die Steigerung der Taxe
nach dem Berhältniß der Entfernng v. Jmhoff-Spielbcrg in
Harls Allg. Archiv, 1827. I. H. — Dieß ist die Regel des bad. Ta¬
rifs vom 11. Aug. 183 t und 22. Okt. 1841. Der einfache Brief be¬
zahlt bis zu 3 Meilen 2 kr., über 3—6 Meilen 4 kr., über 6—12
Meilen 6 kr. und für je 6 Meilen weiter 2 kr. Hiezu kommt 1 kr.
Bestellungsgebühr von jedem Briefe. Taris in Würtcmberg 1—3
Meilen exol. 2 kr., 3— an 6 M. 3 kr., 6 bis an 12 M. 4 kr., 12 bis
an 18 M. 6 u. s. f. für je 6 Meilen 2 kr. mehr.

(e) Z. B. Preußen und Baden überb/,—1 Loth 1/zfachcr Satz, über
1—1'/z Loth 2fach, über 12 Loth 2hs,fach und für je Loth
weiter ' x Satz mehr. — Ehemals war das Einschließen mehrerer
Briefe in einen Umschlagverboten, aber das Verbot ließ sich nicht
handhaben.

(/) Gewöhnlich nur der Brieftape, aber nur wenn die Sendung frei
gemacht (frankirt) wird.

(t,) Baden, z. B. bei dem Preise von 4—10 fl. für eine Zeitung 2 fl. 30
kr. — bei 10—20 fl. 3 fl. 30 kr., — bei 20—40 fl. 5 fl. rc. und dabei
immer für tägliches Austragen jährlich 30 kr. Oesterreich und Tapis
25 Proc. des Preises, überhaupt ein angemessener Satz.

Z. 216 u.

Die britische Postreform von 1840 (Z, 213.) besteht in der
Einführung eines einzigen Preissatzes für alle im Lande ver¬
sendeten Briefe, ohne Rücksicht auf den zurückzulegenden Weg.
Die Beweggründe hiezu waren nachstehende: 1) Das bisherige
thcure Briefporto war sehr nachtheilig, Z. 207. 2) Unter den,
von der Briefpost versendeten Gegenständen befanden sich
so viele Zeitungen und postfreie Schreiben, daß auf die Fort¬
schaffung der bezahlten Briefe der kleinere Theil der Kosten
kam («). 3) Die unveränderlichen Kosten betragen mehr,
als die veränderlichen, von der Wersendung herrührenden. 4)
Diese richten sich auch nicht genau nach der Entfernung, weil
sie zugleich davon abhangen, welche Anzahl von Briefen ic, auf
einmal (in einem Felleisen) fortgeschafft wird, weshalb die Aus-
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gäbe für jeden Brief auf einer längeren, aber lebhafteren
Strecke kleiner sein kann, als im entgegengesetzten Falle. 5)
Die von der Entfernung ganz unabhängigen Kosten lassen sich
sehr vermindern, wenn die Briefe sogleich bei dem Ausgeben
bezahlt werden und für dasselbe eine bequeme Einrichtung ge¬
troffen wird.

Demnach wurden die bisherigen Postfreiheiten der Briefe
(-) aufgehoben, und das Porto des einfachen Briefes wurde
bei der Vorausbezahlung auf 1 Pence (3 Kr.), sonst auf 2
Pence gesetzt (a), statt des Bezahlens bei dem Aufgeben wur¬
den aufzuklebende Stempel-Blättchen eingcführt, die man sich
in beliebigem Vorrathc ankaufcn kann (</). Wie leicht und an¬
genehm auch eine so große Vereinfachung des Taxwesens sein
mag (o), so verursacht sie doch einen zu großen Ausfall in der
Staatscasse (Z. 213 (a) ), auch ist einige Abstufung des Portos
nach den Entfernungen vollkommen billig. Ferner ist der
Briefverkehr zwischen naheliegenden Orten erfahrungsmäßig
der häufigste und man dürfte ihn nicht vertheuern, daher
muß man davon abstehen, dem einzigen Portvsatz /ine gewisse
mittlere Höhe zu geben. Diese Betrachtungen führen dahin,
daß wenigstens in einem größeren Postgebiete die Anordnung
einer kleinen Zahl von Stufensätzen (3 oder 4) den Vorzug
verdient, wobei die Worausbezahlung mit Hülfe von Stempel¬
blättchen ebenfalls noch anwendbar ist (/). Durch Staatsver¬

träge kann dafür gesorgt werden, daß solche niedrige Portosätze
auch im auswärtigen Verkehre den Bewohnern beider Staaten
zu Gute kommen.

O) Nach dem Gewichte machten die bezahlten Briefe nur 16, die un-
entgeldlichen 9, die Zeitungen 75 Proc. aus, Lroiine Ilnpport, S. 7,

(d) Die Portofreiheit der Parlamentsmitglieder (It> Briefe täglich frei
abschicken, 15 empfangen) war ungeheuer gemißbraucht worden.

(c) Als Ucbergang diente die Ermäßigung des Portos, wo es höher ge¬
wesen war, auf 5 Pence, vom 5. Dcc. 1839 — 10. Jan. 1840.

(et) Auch gestempelte Briefumschläge (oouverts), 2 Dutzend für 2 Schill.
3 P. Der wiederholte Gebrauch eines Stempelblättchcns wird durch
Aufdrücken eines schwarzen Stempels auf der Post verhindert.

(s) In Rußland besteht seit dem I. 1843 ein gleichförmiger Portosatz
von 40 Kopeken Silber — 11/ kr. — Belgien, seit 1847 20 Cent.
— 5/ kr. von jedem Briefe. — Frankreich, Ges. 24. Aug. 1848: all¬
gemeiner Satz 20 Cent., über 7>/, —15 Grammen 40 Cent. Bisher
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war man gewohnt, die meisten Briefe unfrankirt zu versenden. Im
November 1849 hatten sich die frankirtcn von erst auf '/ ver¬
mehrt und cs wurde ein Portozuschlag von 19 Proc. für di?nicht
frankirtcn vorgeschlagen. — In Oesterreich kostete v. 1722—1751
jeder Brief 8 kr. — Präsident Taylor (Botschaft 4. Dec. 1849)
empfiehlt für den amcricanischen Bundesstaat ei» gleichförmiges
Porto von 5 Cents — 7 ,'^ kr.

(/') M. Cu Noch, 4'axnt. S. 307 ist ein Gegner der brit. Postrcform
und glaubt, ein mittlerer Portosah von 2 —3 P. für den Brief wäre
weit bester gewesen.— Vorschlag von Herrfeldt a. a. O.: Stadt¬
post 1 kr., — bis zur nächsten Station 3 kr., — darüber hinaus 8
kr. Hiebei würde aber in der Nähe sogar noch eine Erhöhung gegen
den bisherigen Satz eintreten. Besser vielleicht 4 Stufen mit Stem¬
peln von verschiedener Farbe: I) an Ort und Stelle I kr.,—
2) bis zur nächsten Station 2 kr., —3) bis 10 oder 12 Meilen 4
kr., — 4) weiter 8 kr. Dieß würde allerdings der Staatscasse ein
starkes Opfer aufcrlegen. — Oesterreich stellte vom 1. August 1842
an 2 Portosätze, 8 kr. bis zu 19 Meilen und >2 kr. für größere Ent¬
fernung auf, mit der erklärten Absicht, daß künftig nur ein einziger
von 6 kr. bestehensolle. ( 7,^ kr. des münch. Fußes). Der Satz von
6 kr. wurde später bis auf 20, 1819 bis auf 30 Meilen ausgedehnt.
Im Sept. 1849 wurde das Porto bis 10 Meilen auf 3 kr., darüber
auf 8 kr., in Wien auf 2 kr. herabgesetzt.— Bai. Sätze (Jun. 1849) :
bis 12 Meilen 3 kr., darüber 6 kr., im Orte und der Umgebung 1 kr.
— Antrag der Dresdener Conferenz: bis 6M. incl. 2 kr., bis 20 M.
5 kr., darüber 10 kr. (100 kr. — 122/ kr. des 24>/j fl. Fußes.) —
Vorschlag in der Bicrteljahrsschrift a. a. O.: bis 20 M. 1 Sgr.,
20—70 M. 2 Sgr,, 70—155 Sgr. 3, darüber 4 Sgr. — Prcuß.
Entwurf, Dec. 1849: bis 10 M. 2 Sgr., 10—20 M. 3 Sgr., dar¬
über 4.

§. 217 .
8. Pakettarif. Gleiche Gewichtsmenge wird bei der

Fahrpost weit niedriger belegt, als bei Briefen, weil man vor¬
aussetzt, daß der Post- oder Packwagen Frachtstücke von an¬
sehnlichem Gewicht zu versenden hat, bei denen die Bemühung
des Personals verhältnißmaßig viel kleiner ist, sowie auch die
Fortschaffung langsamer geschieht (er). Der Fahrposttarif
wird genauer als der fürBriefe aufgestellte nach der Entfernung
eingerichtet, doch ist es üblich und angemessen, von kleinen Ent¬
fernungen und Gewichtsmengen eine verhaltnißmäßig höhere
Taxe zu nehmen als von größeren (S).

6. Tarif für Geldsendungen, welche wegen der

größeren Haftung ein höheres Porto entrichten müssen (o).

v. Tarif für die Personen auf dem Postwagen (ek),
Rau, polit. Oekon. 3te Ausg. III. 1 g
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wobei kein besonderes Trinkgeld mehr Vorkommen sollte, und
bei Extraposten (e), endlich

L. für Postreuter (Estaffetten).
k. Auch alle Nebengebühren, z. B. Bestellgeld an den

Briefträger oder Packer, für Posischeine, Lauszettel rc. müssen
genau geregelt sein (/).
(a) Bei den bisherigen hohen Bricftaxcn war man sehr geneigt, Briefe

unter dem niedrigen Paketporto, wenn auch etwas langsamer, abzu-
sendcn. Es mußte daher vorgeschriebe« werden, bei welchem Gewichte
erst ein Paket auf der Fahrpost angenommen werden darf, z. B. 2
Loth in Preußen, 8 Loth in Baden. Eine solche Bestimmung ist auch
fernerhin nicht zu entbehren, da man sie aber durch Angabe eines
gewissen Wcrthes umgehen kann, so sollte man durch die Einrichtuug
der beiderseitigen Tarife dafür sorgen, daß der Unterschied in den
Preisen der beiden Aufgabs- und Lersendungsarten nicht so groß
bleibe, als er bisher war.

(d) Dieß ergibt sich z. B. nach dem neusten bairischen Tarif daraus, daß
das Porto nach vollen.Groschen abgerundet wird, während sonst das
Pf. auf die Meile nur >/g kr. bezahlt; '/) Pf. -l Meilen weit sollte
nur kr. kosten, wird aber zu 3 kr. angesetzt. — In Preußen ist der
Portosatz für Pakete >/, Silbcrgroschen für das Pfund auf je 5
Meilen, aber kleine Pakete bis 4 Pfund zahlen doppeltes Briefporto,
solche über 4 Pfund dreifaches, bis zu dem Gewichte, wo jener Paket¬
satz mehr beträgt. — Nach den Dresdener Anträgen würde das Fahr-
porto so zusammengesetzt: I Heine Grundtaxevon2kr. für je 5 Meilen,
2) eine Gewichtstare von j/z kr. für das Pfund auf je 5 Meilen,
doch erst von 10 Meilen an, 3) eine Wcrthstarc für Waaren, die
über Rthlr. für das Pfund angeschlagen werden, ebenfalls mit
der Entfernung steigend (Rthl. zu 2 fl, des 24 fl. Fußes.)

(v) Sehr zu empfehlen ist die in England und neuerdings in Frankreich
getroffene Einrichtung, daß man Geldsummen, statt sie zu versenden,
der Post übergibt, welche sie wie eine Bank durch eine Anweisung
von der Postexpcdition des Bestimmungsortes ausbezahlcn läßt. Dieß
Geschäft könnte bei mäßiger Gebühr ziemlich ausgedehnt werden,
müßte aber auf eine gewisse Summe beschränkt sein, weil sonst die
Postämter stärkere Cassenvorräthe nöthig hätten. Die Post bezieht
von Summen bis 2 ii. Sterl. 3 Pence (also mindestens ^Proccnt.)
von 2—S L. Sterl. Schill. (Dieß macht von 5 Liv. >/z Proccnr,
von 3 L. St. 0/3 Procent.) — Der Vorschuß, den die Post auf Ver¬
langen beim Abnehmen eines Briefes giebt und bei der Ablieferung
desselben wieder einzicht, pflegt Privatgeschäft der Postbeamten zu
sein und muß wegen der Wagniß höher, als jene Anweisung vergütet
werden, z. B. in Baden: 3 kr. vom fl. — 5 Proc. — Prcuß. Gcldta-
rif: Von je 100 Rthlr. Silber bei Summen von lOObis 1000 Rthlr.
für je 5 Meilen 4 Sgr., über 1000 Rthlr. für je 100 Rthlr. 3 Sgr.;
Gold halb so viel. — Baden: Nach dem Tarif bezahlen z. B. 76 bis
100 fl. bis 2 Meilen 4 kr., sodann für jede weitere Stufe der Ent¬
fernung, als 2 >/2—4Meilcn, 4(4.— 6 , 6 H2— 8 , 8 '/,—10 rc. immer je
2 kr. mehr.

(A) Vgl. §, 212 (-). Baicrn und Baden 24 kr. auf die Meile. — Un¬
gleiche Preise der verschiedenen Plätze in England und Frankreich.



291

(s) Die Taxe derselben hat einen veränderlichen Bestandtheil, welcher von
Zeit zu Zeit nach den Preisen des Habers und Heues neu bestimmt
wird.

(/') Das Briefbestellgeld sollte aufhären.

Z. 218.

IV. Versen dun gs ge sch ä ft e. Die Stellung der Pferde
und Postknechte ist Sache von Privatunternehmern (Posthal¬
tern), welche mit der Postverwaltung hierüber die nöthigen
Verträge abschlicßen und für jede einzelne Leistung bezahlt wer¬
den. Sie und die Postknechte stehen übrigens unter Aufsicht
der Postbehörden.

1. Regeln für die Briefversendung:

a) Briefe, welche frankirt werden und nicht schon auf eine
bequemere Weise bezahlt sind (ß. 216 »), dürfen nur durch
sichere Personen in Empfang genommen und müssen sogleich
Aufzeichnung der Summe auf dem Briefe nach dem Tarife
ta.rirt werden.

d) Dem Aufgebenden muß es frei stehen, den Brief zu fran-
kiren oder nicht, und man hat beim Abschluß von Staatsver-
trägen in Postsachen dahin zu streben, daß diese Wahl auch bei
der Absendung ins Ausland frei bleibe (n).

o) Zur Vereinfachung der Geschäfte werden alle in eine ge¬
wisse Gegend laufenden Briefe in ein Paket verschlossen, wel¬
ches so weit als möglich uneröffnet fortläuft, entweder bis an
den Bestimmungsort, oder bis zu einem Postamte, wo eine Um¬
packung und Vertheilung aller angekommenen Briefe in neue
Pakete nöthig wird. Auf diese Weise bilden sich in jedem Staate
gewisse Sammelplätze, die unter einander in dem Verbände
des „Paketschlusses" stehen und bei denen die sogenannte
Umspedition geschieht. Nur die an nahe Stationen gerichte¬
ten Briefe machen hievon eine Ausnahme. Die Beamten des
Bestimmungsortes oder des Umspeditionspuncles haben die Rich¬
tigkeit der Taxirung der ankommenden Briefe sorgfältig zu prüfen.

ck) Bei jedem solchen versiegelten Briefpakete wird die Zahl
und das Gesammtgewicht der eingeschlossenen Briefe auf-

19*
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gezeichnet. Das Aufzeichnen jedes Briefes nach seiner Adresse

in eine Liste, deren Abschrift in dem Pakete mit versendet

wird, würde die Geschäfte zu sehr vermehren, ohne die Sicher¬

heit erheblich zu verstärken (S).

s) Für jedes Paket wird auch die Berechnung über das Porto

beigefügt, welches, soweit es dem eignen Staate angehört, von

der Poststelle, die es baar einzieht, der Staatskasse verrechnet

wird (e).

k) Vollkommene Gewißheit der Ueberlieferung durch Be¬

scheinigung des Empfanges läßt sich nur mit größererWemühung

der Postbeamten und besonderer Einzeichnung bewerkstelligen

und erheischt daher eine erhöhte Gebühr (eingeschriebene

oder recommandirte Briefe).

2) Pakete werden speciell ausgezeichnet und, nach der in

Süddcutschland eingeführten Methode, dem Begleiter des

Wagens (Conducteur, Schirrmeister) übergeben, der

sie wieder dem Postbeamten des Bestimmungsortes einzeln

abliefert. Für jeden erweislichen, vom Aufgeber nicht ver¬

schuldeten Verlust haftet die Postanstalt, die dafür sich wieder

an den Schuldigen halten kann.
(a) Verweigert ein Staat alle Abrechnung,so müssen die Briefe hi»

und her von jedem der beiden Correspondentenfür die Strecke in¬
nerhalb seines Landes bezahlt werden.

(L) Weil man doch nur Ort und Hauptnamen des Empfängerseintragen
kann und oft viele Briefe an Personen mit gleichem Hauptname»
Vorkommen. Klüber, Das Postw. S. 99—1 l3.

(c) In manchen Staaten müssen auch die inländischen Poststellen mit
einander über das Porto abrechnen, welches jede verdient und
empfangen hat, wobei man annimmt,daß derjenigen Poststelle, welche
den Brief re. an den Empfänger bestellt, das Porto für die inlän¬
dische Sendung zukommc. Dieß vervielfacht indeß die Geschäfte
ohne Roth und es ist hinreichend, wenn nur bei der Verrechnung an
die Staatscaffe die gehörige Controle vorhanden ist. — Wenn ein
Brief von ^ nach 8 geht, so sind folgende Fälle möglich:
1) er ist beim Aufgcben bezahlt; ,n) er bleibt in 8 oder der Umge¬

gend; hier berechnet das Postamt .'V das eingenommene Porto
unter der Ueberschrist„Franco" der Postcasse.Kam der Brief
weiter, vom Auslande, so muß dieses der inländischen Gränzsta-
tion denAntheil vergüten, welcher den inländischenPosten daran
gebührt; b) er geht weiter ins Ausland, so muß der ersten Sta¬
tion oder dem Umspcditionsorte des Nachbarstaates der ent¬
sprechendeAntheil ersetzt werden, unter der Rubrik „Wciter-
franco";
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2) er ist nicht frankirt; n) kam er vom Auslande, so muß die Stelle
^ diesem das daran verdiente Porto erstatten und der Expedi¬
tion n unter der Benennung „Auslage" zur Last setzen. Diese
Auslage wird durch L von dem Empfänger des versendeten Ge¬
genstandes cingezogen; k) für den inländischen Lauf wird das
durch i; zu erhebende Porto unter diesem Namen von ^ an¬
gezeigt.

Nach der Einführung eines einfacheren Portosatzes kan» die bishe¬
rige Vergütung des Antheils, den ein zwischenliegendes Land nach
der Länge des Weges an dem Porto eines Briefes erhält, nicht mehr
Stattsinden. Dieß Transitporto muß aufhörcn, vorbehaltlich
einer Entschädigung für die Länder, welche hiebei erweislich ver¬
lieren.

§.219.

V. Einzelne Regeln, welche sich auf die Zwecke der
Postverwaltung beziehen.

1) Zur Geschwindigkeit dienen außer dem guten Jn-
einandergreifen der Eurse unter andern u) die Vermeidung des
UmleitenS, d. h. der Absendung auf einem Umwege, in der
Absicht, die-Versendungsgegenstande langer auf den inländischen
Poststraßen laufen zu lassen und dadurch mehr Porto zu ver¬

dienen. Die gänzliche Abstellung erfordert Unterhandlungen der
Nachbarstaaten (n) ; b) die Trennung der Packwägen von den
Eilwägen (Schnellposten), welchen dagegen die Brief-Felleisen
mitgegeben werden; o) pünctliche Beobachtung der Abgangs¬
zeit und Vorschrift bestimmter Zeiten, in welchen die Brief- und
Fahrpost jede Station nach Maaßgabe ihrer Länge und Be¬
schaffenheit bei Strafe zurücklegen muß, und die Führung von
Stundenzetteln, welche der Postknecht oder Conducteur mit¬
nimmt, um den Beweis des richtigen Eintreffens zu liefern (-) ;
cl) Verpflichtung jedes Posthalters, eine bestimmte genügende
Zahl von Pferden zu halten; o) schleuniges Austragen der an¬
gekommenen Gegenstände, mit mehrmaligen täglichen Abho¬
lungszeiten.

2) Sicherheit. Am meisten befördert diesen Zweck das
vorgeschriebeneVerfahrcn bei demVerfendungsgeschäfte (§.218).
Sonst verdienen noch genannt zu werden a) Verpflichtung aller
Beamten und Bedienten der Post zur Beobachtung der größten

Sorgfalt und Rechtlichkeit, namentlich auch in der Bewahrung
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des Briefgeheimnisses (o), b) Zurückweisung schlecht verpackter
oder gefährlicher Gegenstände (-/), ferner solcher, deren Auf¬
schrift nicht deutlich und bestimmt genug ist, e) gute Bewach¬
ung des Postwagens, Begleitung desselben in unsicheren Gegen¬
den ic. l>) gesetzliche Bestimmungen über die Verbindlichkeit der
Post, für die ihr übergebenen Gegenstände zu haften.

3) B eque m lichkeit. Es läßt sich mit geringer Mühe

manche Erleichterung und Annehmlichkeit bei der Benutzung der
Post zu Wege bringen, hauptsächlich bei der Personenpost, z.B.
durch gute Wägen, anständige Behandlung, feste Ordnung in
den Sitzen, gute Wartzimmer ic.

4) Einträglichkeit, der Wohlfeilheit unbeschadet. Hie-
her gehört vornehmlich die Verhütung des Mißbrauches der
Portofreiheit. Am sichersten ist es, nur die Dienstcorrespondenz
der öffentlichen Behörden zu befreien, das persönliche Freithum
aber ganz aufzuheben (s).

(a) Oesterreich leitete sonst die französische und schweizerische Correspon-
dcnz mit Vermeidung der baierischen Gebietes durch Lyrol und
Vorarlberg, ohne eine höhere Taxe zu nehmen, aber zum Nachtheil
der baierischen Postcasse und der Geschwindigkeit. Verhandl. d. 2.
K. in Baiern, 1822, Beil. VII, 200, 1831, Beil. Nr. XI.IV, S. 4.

(d) Für die englischen Landkutschen sind 8,° miles — 3,^ Wegstunden auf
die Icitstunde als mittlere Geschwindigkeit vorgeschrieben, also auf
eine Wegstunde 19, auf die d. Meile 32 Minuten. Die deutschen
Eilwägen brauchen mit Einschluß des Aufenthaltes gewöhnlich gegen
2/, Stunden für die Meile oder 27 Minuten für die Wegstunde.

(e) Die Verfassungen mehrerer Staaten erwähnen die Sicherheit des
Postgeheimnisses, z.B. Kurhessen. K. 38. — D. Grundrechte, §. l42.
Preuß. Entw. §. 140. Oesterr. Grundrechte §. I I. Prcuß. Vers. v.
31. Jan. 1850. Z. 33. — Die Fälle, in denen die Oeffnung eines
Briefes durch die Obrigkeit erlaubt ist, müssen gesetzlich bestimmt
sein. Weimar. V. vom 1. Jan. 1820: 1) Briefe an Verstorbene, de¬
ren Vermögen unter Sieget liegt, 2) an Jnquisiten. Letzteren Fall
gestattet auch, auf Requisition der Untersuchungsbehörde, bad. V.
von 1822, Fink, Repertor. II, 21. — In Baiern ist Requisition
eines Appellationsgerichts erforderlich. Hiezu kommt das Oeffnen
der sog. Retourbriefe nach einer gewissen Frist und vorgänziger Aus¬
stellung, um von dem Aufgeberdas Porto erheben zu können.—
Oeffnen der Briefe als Hülfsmittel der Diplomatie! I» Großbrita-
nien wurde 1711 in einer Parlamentsacte das Recht der Regierung
zum Oeffnen von Briefen anerkannt. Seit 1806 werden die Befehle
hiezu, die zum Lheil sehr willkürlich sind, in ein Verzeichniß ge¬
bracht, seit 1822 die Urschriften der Befehle bei den Postämtern
aufbewahrt.

(-1) Schießpulver, Knallgold, Säuren und überhaupt Flüssigkeiten re.
(e) So Baden, 28. Dec. 1831. — England seit 1840.
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§.219 a.

Eine erhebliche Veränderung in der Verwaltung der Posten
ist durch die Errichtung der Eisenbahnen entstanden. Längs
einer Bahn hören die eigenen Postfuhren gänzlich auf, die Post
verliert den Ertrag von Personen und von einem Theile der
Frachtstücke, dagegen erspart die Postcasse auch an den Versen¬
dungskosten der Briefe und kleineren Frachtstücke, indem sie
beide auf der Eisenbahn mit viel geringerem Aufwands fort¬
schaffen kann. Die größere Schnelligkeit der Sendungen ver¬
mehrt zugleich die Anzahl der an die Post gelangenden Briefe
und anderer Gegenstände, so daß die reine Einnahme aus der
Post nicht nothwendig vermindert wird, sich vielmehr sogar er¬

höhen kann («). Wo beide Anstalten auf Staatsrechnung ver¬
waltet werden, da ist es ziemlich gleichgültig, wie die Abgrän-

zung und Berechnung zwischen ihnen eingerichtet wird. Werden
aber Acticnbahnen hergestellt, so muß in den Bedingungen ihrer

Genehmigung ihr Verhältnis; zur Post genau geregelt werden,
und zwar nach dem Grundsätze, daß jeder von beiden höchst
wohlthätigen Unternehmungen ein ihrer Eigenthümlichkeit ent¬
sprechender Spielraum zum Vortheil der Staatsbürger unver-
kümmert erhalten wird, II, §. 273 k». Hieraus ergeben sich
nachstehende Regeln:

1) Die Bestellung der Briefe und kleinen Frachtstücke bis
zu einem gewissen Gewichte (S) steht allein der Post zu, .welche
sich dazu der Eisenbahn bedienen darf. Es, ist am billigsten,
wenn die Briefpakete oder auch ein von der Post gestellter und
unterhaltener Wagen mit einem Postbeamten uncntgeldlich auf
der Bahn mitgeführt, dieser aber kein weiterer Aufwand zuge-
muthet wird.

2) Postreisende, deren Weg zum Theil in die Richtung der
Bahn fällt, werden dieser von der Post übergeben und gegen
eine ermäßigte Vergütung in einer entsprechenden Wagenclasse
(o) unverzüglich befördert, dagegen muß auch die Post das
Fahrgeld auf solchen Strecken niedriger setzen als auf den eigent¬
lichen Poststraßen.
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3) Größere Frachtstücke, die einen Theil ihres Weges auf
der Eisenbahn sortgebracht werden müssen, können ebenfalls
durch die Post besorgt werden, welche sic von ihrem Personal
auf die Bahn bringen und auf derselben in Empfang nehmen
laßt, allenfalls in einem der Post gehörenden Wagen. Die
Fracht wird der Bahnverwaltung nach dem gesammten Gewichte
aller zusammen versendeten Gegenstände in ermäßigtem Satze
vergütet.

4) Die Fahrten der Eisenbahn müssen mit dem Gang der
Post in Uebereinstimmung gebracht werden, so daß beide gut in
einander greifen.
(a) Die badische Bahn wurde im Herbst 1840 auf einer vierstündigen,

4842 auf einer weiteren 12stündigen Strecke eröffnet u. s. s. Der
Reinertrag der bad. Posten war i. D. 1839—40 208800 fl., — hier¬
auf nahm er anfangs etwas ab, hob sich aber nachher; er war 1842
234 614 fl., 1843 255283 fl., 1844 29201? fl., 1845 303 717 fl.,
1846 330830 fl. 1847 266613 fl., 1848 213778 fl.

(b) Sachsen 20, Taunusbahn 25 Pfund.
(a) Eilpostreisende in Wagen der 2, Classe.

§. 219 b.
Der Telegraph, anfangs wie die Post nur dem Dienste

des Staats gewidmet, ist neuerlich auch der Benutzung für Pri¬
vatpersonen gegen eine Abgabe zugänglich geworden. Die Er¬
findung des magnetisch-elektrischen Telegraphen hat wegen der
leichten Verbindung mit den Eisenbahnen die Verbreitung die¬
ser Anstalt befördert, welche, als die schnellste denkbare Art von

Post, vielfachen Nutzen gewährt, auch nicht nothwendig auf die
mit Eisenbahnen versehenen Linien beschränkt ist. Die Gebühr
für den Gebrauch des Telegraphen richtet sich nach der Länge
des Weges und des gemeldeten Satzes in gewissen Abstufun¬
gen (»). Die Meldungen der Staatsbehörden oder der Eisen-
bahnverwaltung erhalten den Vorzug. Die bei dem Telegraphen
eingestellten Beamten sind zur Geheimhaltung verpflichtet (S).
(a) Preuß. Tarif für den Gebrauch dieser Telegraphen, 18. Oct. 1849.

1—20 Worte von Berlin nach Erfurt 2 Rthlr. 6 Sgr., nach Kassel
3>/z Rthlr., nach Frankfurt a. M. 4 Rthlr. 24 Sgr. — Bair. Tarif,
23. Dec. 1849: Bis 25 Worte 12 Meilen weit 3 fl., weiter 6 fl. Je
15 Worte weiter kosten ^ dieses Betrags mehr. — Oesterr. Tarif
v. Lctob. 1849, ermäßigt Febr. 1850. Auf eine Meile Länge ist die
Taxe für 1—20 Worte 5 kr., 21—60 10 kr., 61—100 15 kr., mehr
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als 100 sind nicht erlaubt. Außerdem bezahlt man 2 fl. für jede
Nachricht (Manipulationstarc) und 24 kr. Zustellungsgebühr. Es
sind bis jetzt >0 Stationen. Eine Botschaft bis zu 20 Worten kostet
von Wien nach Triest 6 fl. 18 kr., nach Prag S fl. Iti kr., nach Lai¬
bach 4 fl. 44 kr., nach Salzburg 3 fl. 17 kr.

(L) Nach der a. bair. Verordnung kann auch eine Rückmeldung (Colla-
tionirung) verlangt werden, wie die Nachricht verstanden worden
ist, gegen halbe Gebühr, in Oesterreich gegen die volle Tare.

8. Hauptstück.

Staatseisenbahnen.

§. 219 o.

Die Anlegung einer Eisenbahn wird durch die Zwangsab¬
tretung der erforderlichen Grundstücke und folglich durch die
Genehmigung der Staatsgewalt bedingt. Diese kann, statt
einer Privatgesellschaft die Erlaubniß zu geben, den Bau auch
auf Staatskosten übernehmen und weil eine Eisenbahn nicht

von mehreren Unternehmern der Fortschaffung zugleich benutzt
werden kann, vielmehr mit dem Eigenthum das ausschließliche
Betriebsrecht verbunden ist, so besteht das Eisenbahnregal
aus dieser doppelten Besugniß der Negierung, Eisenbahnen an¬

zulegen und aus der Benutzung derselben ein Einkommen zu
ziehen, wozu sich, nach den Bedingungen, unter denen
Privatbahnen gestattet worden sind, öfters auch das Recht ge¬
sellt, diese nach einer gewissen Zeit gegen eine gewisse Vergü¬

tung an sich zu bringen. Dieses Hoheitsrecht ist dem Berg¬
werksregale in der Entstehungsart, dem Postregale in der Na¬
tur des Gegenstandes am ähnlichsten.

Z. 219 cl.

Daß Eisenbahnen auch ohne eigene Betheiligung des Staats
durch Privatgesellschaften zu Stande kommen können, ist eine
bekannte Lhatsache. Zndeß sprechen mehrere gewichtvolle
Gründe dafür, daß der Staat die Hauptbahnen eines Landes

auf eigene Rechnung herstelle, weil er ihnen leichter eine dem
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Staatswohl in verschiedenen Hinsichten (vorzüglich volkswirth-
schaftlichcn und militärischen) entsprechende Richtung und
Beschaffenheit geben und ihre Verwaltung auf gemein¬
nützige Weise führen lassen kann, weil ferner der Actienhandel
mit seinen Mißbräuchen auf diese Weise am vollständigsten be¬
seitigt wird, II, Z. 273 o. Die Größe eines solchen Werkes
macht, daß hier die Vorzüge einer Privatunternehmung gegen
den Bau aus Staatskosten in viel schwächerem Grade, als bei
anderen Gewerben, erscheinen, wenn nur die Negierung ernst¬

lich bemüht ist, überall eine verständige Sparsamkeit vorzuschrci-
ben und durchzuführen. Bringt man außer den sämmtlichcn
Betriebskosten auch die Zinsen des großen in die Bahn und alle

Zubehörungen gewendeten stehenden Capitals und die Ab¬
nutzung desselben in Anschlag, so wird der Ertrag einer Staats¬
bahn nicht leicht einen ansehnlichen Ueberschuß abwerfen (»),
allein dieser unmittelbare finanzielle Nutzen ist nicht der einzige,
es kommt die Ersparung an den Kosten des Posibetriebes
(§. 219 n.) und an mancherlei andern Staatsausgaben,
z. W. Reisekosten und Tagegeldern der Beamten, Fort¬
schaffungskosten der Soldaten, der Vorräthe zum Gebrauche
der Staatsvertheidigung, des Kochsalzes und dgl. hinzu. Selbst
mit einem Dpfer auS der Staatskasse wären aber auch die gro¬
ßen, dauernden volkswirthschafrlichen Wirkungen der Eisenbah¬
nen nicht zu theuer erkauft, zumal da der erhöhte Verkehr und
Wohlstand auch andere Duellen der Staatseinnahmen reichlicher
fließen macht. Da bei den Landstraßen, Brücken u. dgl. auf
eine Verzinsung des Aufwandes durch die erhobene Gebühr
gar nicht zu rechnen ist, so kann man auch bei den Eisenbahnen
sich aus den obigen Gründen leicht mit einem unvollständigen
Zinsenersatze begnügen. Indeß muß man mit Benutzung aller
bis jetzt erworbenen Erfahrung und Wciziehung bewährter Bau¬
meister'darnach streben, daß der Aufwand, unbeschadet der
Dauerhaftigkeit und des Anstandes, durchaus mit strenger
Sparsamkeit eingerichtet werde.
(e) In Belgien sind nach genauen Ermittlungen höchstens 3 Proc. und

mit Sicherheit nur 2 hl. Proc. des Kapitales zu erwarten. Die Zeit
ist noch zu kurz, als daß man die Abnützung der Schienen, der Lager
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u. dgl. vollständig berechnen könnte. Die ganze Ausgabe für die bel¬
gischen Bahnen, mit Zinsen und den im Verlaufe der Zeit nöthig
gewordenen Vermehrungen der beweglichen Hülfsmittcl kam auf
172 Mill Fr. Die Länge ist 112 Wegstunden zu 8 Kilometern —
78,° geogr. Meilen — 126 Wegstunden zu Mcridiangrad. Es
kostete demnach die Meile 1 '«73 000 fl., die Wegstunde 644 000 fl.
kvrrot in OnIIelin 6e In commissio» oeittr-ole <Io stutist., II, l 18.
— A> für 1849: 18'/z Mill. Fr. Einnahme, 9-140 000 Fr. Kosten,
also wäre der Reinertrag gegen 3/ Proc. des Capitols. — Die ba¬
dische Bahn von Mannheim bis gegen Basel kostet ungefähr 29 Mill. fl.,
das Betriebsmaterial gegen 8 Mill., zusammen 34 Mill., wovon der
angenommene Reinertrag des Betriebes für 1848 und 49 (870 000
und l-044 000 fl.) i. D. 2^/z Proc. ausmacht. Die amtliche Rech¬
nung giebt für 1843—46 i. D. 4," Proc.

Z. 218 e.

Die Staatseisenbahnen sind bisher nur in eigener -Verwal¬

tung benutzt worden. Uebcr die Ausführbarkeit und Nützlichkeit^

einer Verpachtung fehlt es daher an allen Erfahrungen; es ist

jedoch nicht wahrscheinlich, daß dieselbe sich vortheilhaft erweisen

werde, schon darum, weil man befürchten muß, daß das kostbare

stehende Capital in Dampf- und Fortschaffungswägen von einem

Pachter nicht sorgfältig geschont und in gutem Stande erhalten

werden möchte. Der Wetteifer zwischen Staats- und Actien-

bahnen hat zu vielen -Vervollkommnungen Anlaß gegeben, die

zum Theile auch Ersparungen bewirkten, z. W. die Verminde¬

rung des Steinkohlenverbrauchs durch die Maaßregel, den Ma-

schienenführern und Heitzern einen Antheil an dem daraus ent¬

stehenden Gewinne einzuräumen («). Die Mittel, durchweiche

die größte Sicherheit, Schnelligkeit, -Bequemlichkeit ic. erreicht

wird, müssen den Kunstverständigen (Technikern) überlassen

werden, doch kommen bei vielen dieser Verbesserungen auch

wirthschaftliche Erwägungen vor, die den Zweck haben, den

Rohertrag der Bahnen zu erhöhen und an den Kosten zu spa¬

ren (A). Dagegen fallen die Anordnungen über die Zahl und

Zeit der täglich abgehcnden Züge und über die Höhe des Fahr¬

geldes und der Fracht für Waaren ganz in das gewerbliche,

also bei bei den Staatsbahnen in das finanzielle Gebiet. Die

Erfahrung muß diejenigen Preisbestimmungen an die Hand

geben, welche für den Reinertrag die vortheilhastesten und zu¬

gleich für die Erleichterung des Gebrauches günstig sind. Die
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Errichtung von- 3 oder 4 Wagenclassen für Reisende ist in bei¬
den Beziehungen zweckmäßig und es hat sich ergeben, daß bei
Fahrten auf kurzen Strecken die wohlfeileren Elasten verhältniß-
mäßig starker benutzt werden, als bei längeren Reisen (a). Wäh¬
rend die erste Elaste noch beträchtlich unter dem -Preise der Eil¬
post steht, müssen die anderen um soviel wohlfeiler sein, daß die
dritte ungefähr die Hälfte der ersten kostet. Die Beifügung
einer vierten vermindert zwar die Besetzung der dritten, ist aber
für Arbeitsleute, Marktverkäufer und dgl. sehr wohlthätig und
kann beiläufig auf den halben Preis der zweiten Elasten gesetzt
werden (ck). Auch bei der Bahnfracht wird zwischen der schnelle¬
ren oder langsameren Beförderung, der Füllung eines ganzen
Wagens oder einzelnen Stücken, ferner zwischen kostbaren und
niedrig im Presse stehenden Waaren ein Unterschied gemacht.
Die höchste Fracht sollte die Kosten der gewöhnlichen Fuhr nicht
übersteigen, die geringste etwa bis zur Halste derselben herab¬
gehen 0).
(a) Auf der linken Versailler Bahn kam der Verbrauch für den Kilome¬

ter von 13'/, bis 7>/z Kil. herab, auf den belgischen Bahnen von 19
bis 12 Kilog. Coaks, in Baden für die Wegstunde (4°/i, Kilom.)
in den I. 1813—46 von 89 auf 55 Pf.

(-) Das Verhältniß der Kosten zum Roherträge ist nicht gleichförmig.
In Frankreich werden jene zu 45 Proc. des letzteren angenommen,
in Belgien A. für 1849 zu 59 Proc., in Baden R. 1843—46 54/
Proc.

(c) In Belgien gingen 1838—42 8—12 Proc. der Reisenden in der er¬
sten , 25—32 Proc. in der zweiten, 55—66 Proc. in der dritten
Elaste, und der Ertrag dieser 3 Elasten betrug 24—35^ und 40'U
Proc. der ganzen Fahrgeldcinnahme. Ein Reisender jeder Elaste
trug i. D. 4," — 2/" — l ,'2 Fr. ein und legte also gegen I l—8
—6,° belg. Iieues zurück. In Großbritanien ist die Zahl der Reisen¬
den in den 3 Elasten 18, — 46 und 36 Proc., in Frankreich 15—39
und 55, in Baden 1843—46 1/ — 9,' — 40/ — 48/ Proc.

(et) Der Durchschnittspreis der Elasten auf den deutschen Bahnen für
die ge. Meile ist 21 — 14 — 9'/, — 7 kr., auf der badische» B.
18 — 12 — 9 — 6 kr., auf der französischenungefähr 22, — 16'/,
11 kr., auf den belgischenungefähr 15 — II'/, — 7'/, kr. Die Ko¬
sten, welche ein Reisender der 3 Elasten der Bahnverwaltung ver¬
ursacht, sind für Belgien nach Ilslpnire ('l'rnitö clvs «Ivpenses
6'oxiiloit.ntioii anx cliem. (Io t'. Lrux. 1847) auf 5'/, — 3'/, — 2 /r
kr. anzunehmen.

fs) Belgien 1/' bis etwa 2/ kr, Basel-Strasburg 1," — 2/^ kr.



Z. 2l9 k.

Die beiden genannten Rechte sind in vielen Landern Rega¬
lien und wurden ehemals als Westandtheile eines sog. Wasser¬
regals angesehen («). Die aus polizeilichen und volkswirth-
schaftlichen Gründen nothwendige Staatsaussicht auf die Be¬
schiffung der öffentlichen Gewässer ist von der Befugniß der

Staatsgewalt zum ausschließlichen Betriebe der Ueberfahrt in
Fahren und des Holzflößens wesentlich verschieden.

1) Die Benutzung der Fahren sowie der, oft'an deren
Stelle tretenden fliegenden Brücken geschieht am besten
vermittelst der Verpachtung auf mehrere Jahre an den Meist¬
bietenden. Dem Pachter werden die Fahren und Brücken sammt

zugehörigen Gerathschasten und dem Fahrhause übergeben.
Kleine Ausbesserungen muß er bestreiten, benannte größere
fallen dem Staate zur Last. Er erhalt einen Gebührensatz
(Tarif), den er nicht überschreiten darf, und andere, auf die

gute Bedienung der Ueberfahrendcn gerichtete Vorschriften (Sh,
Uebrigens haben auch manche Ufergemeinden das Recht, eine
Fähre zu halten und zu benutzen.

2) Das Flößen des Holzes steht mit der Forstwirthschaft
in Zusammenhang und ist von der Negierung häufig als ein
Mittel gebraucht worden, den Ertrag der Kammerwaldungen
zu vergrößern (e). n) Das Fortschaffen der Balkenflöße auf
den Flüssen (Lang Holzflößen) wurde sonst bisweilen an
Holzhandelsgesellschaften gegen eine gewisse Pachtsumme im
Ganzen überlassen. Dieß Verfahren verhinderte das Mitwerben
und gab den Unternehmern monopolistische Gewinnsle, weshalb
es besser ist, das Flößen gegen eine gewisse Abgabe von jedem
Floße nach Maaßgabe seiner Größe und unter den zur Schonung
der Brücken, Mühlen, Uferbauten, Durchlässe rc. nöthigen Be¬
dingungen freizugeben, b) Das Scheitholzslößen kann,
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wenn der Staat keine Holzhöfe mehr hält (Z. 151.), verpachtet

werden. Der Staatscasse fällt die Unterhaltung der Floßteiche,

Schwellungen, Floßgräben, Auffangerechen rc. in baulichem

Stande zur Last.
(a) Gegen die Annahme eines solchen Mittermaier, Grunds. Z. 222.
(-) Bergius, Pol, und Kam. Mag., III, l.
(c) Vgl. Bergius,III, 156 ff.

10. Hauptstück.

Regal dev Glücksspiele.

§. 220 .

Es ist zwar noch immer besser, wenn die Lotteriecn Regal

sind, als wenn cs Privatpersonen freisteht, sie zu unternehmen,

weil von diesen mancherlei Anlockungsmittel gebraucht werden

können, die der Staat verschmäht («), — weil dieser der Spiel¬

sucht gewisse Schranken entgegenstellen kann, die dem Wortheil

eines Privat-Lotterie-Znhabers widerstreiten, — und weil Staats-

lotterieen eine Einnahme für die Staatscasse abwerfen, welche

den Steuerpflichtigen zu Gute kommt, allein auch die Staats-

lotterieen sollten aufhören. Eine Anstalt, welche vom Sparen

abhält und an die Stelle des unverdrossenen Fleißes die aufge¬

regte Gewinnsucht setzt, die Einbildungskraft durch das Trugbild

eines leicht zu erlangenden Neichthums fesselt und Tausende von

Familien der Armuth oder der Unredlichkeit und dem Sitten¬

verderben Preis giebt, wird durch ihre Einträglichkeit keineswegs

gerechtfertiget. Die durch sie zu Grunde gerichteten Personen

können zwar nicht den Staat, nur ihren eigenen Leichtsinn an-

klagen, aber jener sollte dennoch von den Bürgern eine solche

Versuchung ferne halten, die immer für den weniger unterrich¬

teten, gedankenloseren Theil des -Volkes gefährlich ist (ü).
(a) Dahin gehört namentlich, daß Privatunternehmer durch das Mit¬

werben angetriebrnwerden würden, stets neue Bedingungen, For-
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men, Spielarten re. auszusinnen und dadurch den Reltz der Spiele
aufzufrischen.

(b) Häufigkeit der Lotterien in Italien. Bronn, Reisen, II, IIS (1832).

Z. 221.
Zur Bertheidigung der Staatslotterieen ist hauptsächlich Fol¬

gendes angeführt worden:
1) Die Menschen hingen so sehr an Glücksspielen dieser Art,

daß sie, wenn der Staat auf den Ertrag derselben verzichtete,
doch insgeheim, besonders in ausländischen Anstalten spielen
würden, wobei dann das Uebel fortdauerte und nur die Staats-

casse keinen Bortheil mehr bezöge («). Dieser Grund hat am
meisten Gewicht in kleinen Staaten, in deren Nachbarschaft
Lottcrieen sortbcstehcn. Wenn jedoch durch strenges Verbot der
inländischen Privatlotteriecn und des Sammelns für ausländische
Anstalten der tägliche Anreiz beseitigt wird, wenn endlich auch
die Nachbarstaaten gleichen Grundsätzen huldigen, so kann das
Spiel nur in sehr geringer Ausdehnung betrieben werden.

2) Aus den kleinen Ausgaben vieler Spieler würden be¬
trächtliche Summen gesammelt, die den Gewinnenden zuflößen,
die Lotterie wirke also wie eine Ersparung aus den Einkünften (S).
Allein die Lotteriegcwinnste können nicht als eine günstige Wer¬
theilung des Vermögens angesehen werden, denn sie werden
meistens leichtsinnig aufgezehrt, ohne eine dauernde Verbesserung
des Vermögensstandes einer Familie hervorzubringen. Wenn
auch ein Theil der Spieler besonnen genug ist, um weder bei
den Einsätzen das Maaß ihres Einkommens zu überschreiten,
noch auch die Gewinnste zu verschleudern, so ist doch die entge¬

gengesetzte Handlungsweise sehr häufig, besonders in der Classe
der Lohnarbeiter, und es giebt kein Mittel, die Lotteriecn nur

den verständigen Personen zugänglich zu machen.
(a) Z. B. Möser, Patriotische Phantast I, 161. — ünpport an Hoi, S.

126. Hier wird bemerkt, in Frankreich habe man nach der Aufhebung
der Staatslotterie im Z. N93 desto mehr in geheimen Privat- und
in ausländischen Anstalten gespielt, was die Polizei nicht habe ver¬
hindern können, und so sei denn 1797 die Staatslotterie wieder her-
gestellt worden, en se son<Il,»t sur nette iiinxime . . ., gii'H est plim
ssxe lls Aonverner Iss Iwminss tel8 gu'IIs sont gue tels gulls
llevrnient etro.

(ä) Hierauf hat neuerlich Bernouilli aufmerksam gemacht, Schweiz.
Archiv, III, 112.



§. 222 .

Es gicbt zwei in vielen Hinsichten von einander verschiedene

Arten von Lotterieen. Die genuesische oder Zahlenlot¬

terie, neuer als die Classenlotterie und bisweilen durch die Be¬

nennung Lotto (Hotto (li 6enun) von dieser unterschieden («),

ist in viel höherem Grade verderblich. Ihre Einrichtung besteht

darin, daß von 90 Zahlen jedesmal nur 5 gezogen werden, und

den Spielern die Wahl frei steht, nur eine jener 90 Zahlen, oder

2, oder 3, 4, auch wohl 5 zu besetzen. Nach der Zahl der be¬

setzten Nummern steigt die Größe des Einsatzes; dagegen wird

das Herauskommen einer einzelnen Zahl (simpler Auszug)

auch mit einem geringeren Gewinne bezahlt, als das Errathen

zweier Zahlen (Ambe); noch höher die'T ern e, Quaterne

und Qu in lerne. Ferner ist es, wenn man z. B. auf drei

Zahlen setzt, auch gestattet, die in denselben enthaltenen 3 Amben

und 3 einfachen Auszüge noch besonders zu besetzen, um dann

wenn etwa nur zwei Zahlen oder doch eine herauskommt, die

darauf fallenden Gcwinnste zu beziehen. Der Gewinn besieht

in einem Vielfachen des Einsatzes, dessen Größe bis zu einem

gewissen Minimum herab beliebig ist. Der Nutzen für den Un¬

ternehmer entsteht daraus, daß man die Gcwinnste niedriger fest¬

setzt, als sie nach der geringen Wahrscheinlichkeit des Gewinnes

in Folge der arithmetischen Gesetze sein sollten (S). Bei der ge¬

wöhnlichen Einrichtung solcher Lotto's machen die Gcwinnste der

Spielenden ungefähr 2/z der Einsatzsumme aus. Von dem an den

Staat fallenden Drittheil gehen die Besoldungen, Ziehungskosten

und der Antheil der Einnehmer ab. Der Belauf des reinen Er¬

trages hangt von der Volksmenge des Landes, von der Menge

der aufgestellten Einnehmer, der Spielsucht einzelner Gegenden

u. dgl, ab (c).
(a) Ursprung des Lotto in Genua, da bei den Wahlen in den großen

Rath 5 Namen aus 90 gezogen wurden und es aufkam, auf die ein¬
zelnen Candidatcn Wetten anzustellen.Später wurde hieraus, in¬
dem man statt der Namen bloße Zahlen anwendete, das förmliche
Lotto, welches aber erst im vorigen Jahrhunderte auch außerhalb
Genua Eingang fand; 1762 in Wien, (seit 1787 vom Staate selbst
betrieben), 1763 in Berlin, 176S in Ansbach re. — Beckmann,
Beitr. zur Gesch. d. Erfindungen,V, 334—39.
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(-) Nach den Wahrheiten der Combinationslehrebefinden sich unter
90 Zahlen
1) 90 mögliche einfache Auszüge, von denen jedesmal 5 heraus¬

kommen, also ist die Wahrscheinlichkeit, einen derselben über¬
haupt zu gewinnen (unbestimmterAuszug), aber bei einem
auch der Ordnung nach bestimmten,;.B. dem dritten, nur
Zn Baiern bezahlt die Anstalt jenen nur 15-, diesen lOfach, in
Oesterreich 14- und 57fach.

2 ) ^- 7^ oder 4005 Amben (verschiedene Combinationen zu zwei
Dingen), wovon unter den 5 gezogenen Zahlen ^ oder 10 her¬
auskommen, die Wahrscheinlichkeit des Gewinnes ist also
oder ungefähr die Bezahlung desselben geschieht nur
270fach, in Oesterreich 240fach.

3) — 117 480 Lernen; in den 5 Zahlen sind aber

— 10 Lernen enthalte», folglich ist die Hoffnung, eine be¬
stimmte zu gewinnen, nur^^; man bezahlt in Baiern 5100-,
in Oesterreich 4800fach.

4) ^^^ — 2 '555 190 Quaterncn, wovon, da in 5 Zahlen
5 derselben enthalten sind, die Wahrscheinlichkeit nur
ist. Vergütung 60 — 64 öOOfach. siw«

5) 43'949 160 Quinternen, deren Besetzung aber meistens gar
nicht gestattet wird, sowie auch bei der höchst geringen Wahr¬
scheinlichkeit die Spieler selten nur dazu geneigt sein würden.

(v) In Frankreich betrugen im Durchschnitt von 1792- 1828 die Ge-
winnste 72/' Proc., die Bcrwaltungskostcn 8 /' Proc., der reine Er¬
trag war 18/> Proc. Von den Kosten machen wieder die Antheilc
der Einnehmer an (64 Proc.) aus. Die Gewinnste beliefen sich
1814 auf 90 Proc. (max.), 1820 auf 61/" Proc. (mi»>). Die
Einnehmer bezogen früher 6 , später 5 Proc. Bom I. VI (1798)
bis 1832, im 35jährigen Mittel, wurden jährlich eingesetzt
54'679000 Fr., gewonnen 39'533 000 Fr. (71/ Proc.), und vom
Staate als Reinertrag bezogen 10-420000 Fr. — Die Zahl der
Bureaux war in Paris 150, in den Departements seit 1830, 440.
Iliipport an Hoi, S. 126. und 'I'aki. 13, 24., vooum. Statist. I,
134. — Der Reinertrag war 1816—28 im Durchsicht,. 14-250000
Fr., 1829: 12-727 000 Fr., 1830 und 1833 etwas über 10 Will.
Fr., 1834 wegen vieler Beschränkungen in der Zahl der Ziehungen
rc. nur noch 5^ Will. Fr. Vom 1. Jan. 1836 an hörte die
Lotterie nach dem Finanzgesetze vom 21. April 1832
Tit. VI in Frankreich gänzlich auf.

Baiern: Jahresdurchschnitte:

Einsätze. Gewinnste. Kosten. Reinertrag.

1819—21
fl-

4 324 361
fl-

2 826 893
fl-

360 918
fl-

1-136 055
26-31 4 053 566 2 668 404 317 633 1-067 529
38—40 5-983 724 4 560 064 384 953 1-038 707
41—44 5-513 007 3 301 394 — —

Rau, pol. Ockon. Ste Ausg. III. 20
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Die Gewinnste waren in diesen 4 Perioden 65 — 65/— 7 g,».—
59/ Proc. Im I. >8^"/z, wurden 6'686 638 fl. eingesetzt und
3-077 033 fl. oder 83/ Proc. gewonnen, so daß nur 307 388 fl. rein
übrig blieben. Im I. >838 gewannen die Spieler 85/ Proc. der Ein¬
sätze. >838—41 setzte jeder Einwohner im D. I fl. 20 kr., und zwar
in Obcrbaiern 3 fl. 21 kr. (innx.), Schwaben-Neuburg, 1 fl 45 kr.,
Riedcrbaiern 1 fl. 24 kr., — Obcrfranken 36 kr., Pfalz 28 kr. (min.)

Oesterreich: Einsätze und Ncbeneinnahmen 1837 R. 10'410 527
fl., 1843 14-348523 fl. R., >846 A. >2-579 000 fl., Reinertrag
1843 4-993071 fl. R., >847 5-525434 fl. im 20 fl. F. — D ä n c-
mark mit den Herzogthümcrn, 1844 Einsätze 1 -369696 Rthlr.,
Gewinnste 957 655 Rthlr. (69 Proc.), Reinertrag 3l98>8 Rthlr.
(23Proc ) 184> waren 1-662996Rthlr.Einsätze,305l2l Rthlr.reiner
Uebcrschuß.-— Nie d erlan d e, A. 1849 400 000 fl. rein.—Span i e n,
A. >850, 22-273 000 Rthlr..Sa rd i n i c n (v. Ra um er, Italien I,
331 ff.) brutto 5/2 Mill. Lire, Gewinnste 3-300 000 (60 Procent),
Kosten 462 000, Reinertrag 1-738 000 L. (31,° Proc.). — Auch
Toscana, Neapel und der Kirchenstaat, ferner der C. Uri und Zug
haben Zahlenlotteriecn. In Deutschland hatten ehemals viele Länder
solche Lotterieen, die allmälig aufgehoben wurden. Thatsachen hier¬
über aus den Jahren 1770—93 bei Krünitz, Encyklop. Bd.
81, S. 70.

§. 223.

Die Schädlichkeit der Zahlenlotterie insbesondere («) beruht

auf folgenden Umständen:

1) Es sind so geringe Einsätze gestattet (ö), daß auch dürf¬

tige Personen mitspielen können, für welche sowohl dieBersuchung,

als der wirthschaftliche und sittliche Nachtheil am größten ist.

2) Es ist der Phantasie und selbst der Berechnung ein

größerer Spielraum eröffnet. Weil nämlich von den 90 Zahlen

immer nur 5 gezogen werden und die Menge der bei einer Zie¬

hung überhaupt gemachten Gewinnste von der häufigen Besetzung

dieser Zahlen abhängt, jede Nummer aber von Zeit zu Zeit wie¬

derkommt, so geschieht es leicht, daß man durch abergläubische

Mittel die glücklichen Zahlen zu errathen sucht, denselben man¬

cherlei Beziehungen unterlegt, auch das frühere oder spätere Er¬

scheinen derselben beobachtet. So bildet sich eine stete Beschäfti¬

gung der Gedanken mit dem Lotto, wodurch die Spielsucht zum

unwiderstehlichen Hange werden kann, auch findet man Anlaß,

nach Berechnungen planmäßig und hartnäckig das Spiel fort¬

zusetzen, welches indeß meistens die Spieler zu Grunde richtet,

ehe sie das ersehnte Ziel erreicht haben (a).



G) Nach K. Dupin, (Deput. K. 22. März 1828.) hatte Frankreich 21
spielsüchtigc und 65 besonnene Departements. Jene sind die betrieb¬
sameren, mit Gewerken und Handel mehr beschäftigten, z. B. Nord,
Ober- und Niederrhein, Mosel, Rhone, Jsere, Gard, Vauclusc, Rho-
nemündungen '.c. Die Einsätze betrugen 1820 in einem der spiel¬
süchtigen Departements i. D. 2-200 000 Fr., in einem der be¬
sonnenen nur 81 000 Fr. Während die Grundsteuer beider Lhcile
des Landes 52-870000 und 101-884 000 Fr. beträgt, also die 21
leichtsinnigeren Dcxart. nur >/, des ganzen Grundeinkommens
beziehen, war die Anzahl der Hausdiebstähle, der unehelichen
und Findelkinder, auch verschiedener schwerer Verbrechen in den
21 Depart. zusammengenommen fast so groß, als in den 65 an¬
deren. Die 5 Departements, worin die Ziehungsorte lagen (Paris,
Lyon, Bordeaux, Lille, Straßburg), lieferten allein 37-417 000 Fr.
oder über ^ aller Einsätze, in ihnen ist auch u. a. die Menge der
Hausdiebstähle am größten. — In Bezug auf Baicrn: Das Lotto.
Eine Denkschrift. Rördlingcu, 1841.

(-) In Baiern bis 3 kr.
(c) Es ist in mehreren Lotterieen bestimmt, daß im Falle des beharrli¬

chen Besetzens einer und derselben Zahl die Annahme des Einsatzes
verweigert werden kann, auch daß auf jede Zahl für eine einzelne
Ziehung von allen Spielenden nur eine gewisse Summe gesetzt wer¬
den darf. Baicr. Verhandl» 1822. Beil. VII, 226. Solche Vorschrif¬
ten müssen sehr genau geregelt sein, um jede Willkühr auszuschlie¬
ßen, und sie können dennoch den Schein derselben nicht völlig zer¬
streuen, wenn sie erst nach der Ziehung angewendet werden. — Be¬
trügereien, z. B. durch Taubenpost, wenn die entfernten Einnehmer
noch nach der Ziehung Einsätze annehmen.

Z. 224.

Die Aufhebung der Zahlenlotterie ist demnach ein so drin¬
gendes Bedürfniß, daß man sich durch die Schwierigkeit, wie
die Lücke für die Staatskasse wieder zu ergänzen sei, nicht ab¬
halten lassen sollte, denn Steuern sind nicht so schädlich als die
Lottoeinnahme. Als Vorbereitungen zu diesem Schritte sind
solche Maaßregeln anzusehen, welche die Ziehungen seltener,
die Einsätze kostbarer machen, die Anzahl der Einnehmer ver¬
mindern und den Gebrauch besonderer Anreizungen von Seiten
derselben verbieten («). Diese Vorkehrungen der gänzlichen
Aufhebung vorausgehen zu lassen, ist auch darum rathsam, weil
dadurch die Spielsucht allmälig geschwächt wird, was bei dem
plötzlichen Aufhören nicht der Fall sein würde.
(a) Z. B. Frankreich, angef. Ord. v. 1829: In den 8 Departements, wo

keine Collectcurs sind, sollten auch keine angesetzt werden (hierunter
befinden sich die beiden Depart. Creuse und Corrsze, welche sich
durch die äußerst geringe Zahl von Verbrechen auszeichnen, 1 auf
resp. 17 312 und 13 551 Einwohner, s, Lomptö xsusral äs I'aämi-

20 *
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nistrat. lls lagustios criminelle enk't., I. >825, 26,27), in 28
anderen sollten die Einnehincreicn aufhären, der geringste Einsatz
wurde von auf 2 Fr. erhöht. Ehmals wurden in manchen Län-
dcrn lockende Lottokalcndcr herausgcgeben. — Die Reichsversamm¬
lung in Frankfurt wollte die Aufhebung des Lotto in allen deutschen
Staaten. Beschl. v. 8. Jan. >8I!>, Stenogr. Wer. Nr. 148.

§. 22S.

Bei der Holland, sch en oder C l assenlvtterie (») oder
Lotterie im engeren Sinne wird eine bestimmte große Zahl
von Loosen gemacht und eine gewisse Summe von Gewinnsten
verschiedener Große ungeordnet sS). Um die Thcilnahme zu
erleichtern, erfolgt gemeiniglich die Ziehung aller zusammcnge-

hörenden Loose in mehreren Abtheilungcn, nach bestimmten Zwi¬
schenzeiten und so, daß man den Betrag des Looses thcilweise,
für jede Ziehung (Elasse), entrichtet, auch nicht gezwungen
ist, dasselbe durch alle Ziehungen fort zu bezahlen; hiezu wird
man indeß durch den Umstand ermuntert, daß in den letzten

Ziehungen die größern Gewinnste Vorkommen (c). Der Er¬
trag für den Unternehmer wird gleichfalls schon im Voraus in
einem gewissen Procentsatz der Gewinnste (10— 12) festgesetzt,
wovon die Kosten 4—ö Procent hinwegzunehmen pflegen (</).
Da hierin nichts vom Zufalle abhangt, die Thatigkeit des Vor¬
stehers aber viel dazu beitragen kann, den Absatz der Loose zu
befördern (e), so kann eine solche Anstalt eher als ein Lotto
verpachtet werden, was jedoch nicht auf lange Zeit rathsam ist,
weil es Verbesserungen und Einschränkungen verhindert. Den
Einnehmern wird eine Vergütung nach der Zahl der verkauften
Loose zugesichert. Obgleich Lottcriecn dieser Art weniger schäd¬
lich sind, als das Zahlenlotto, zumal wenn der Preis eines Looses
für einen großen Thcil des Volkes unerschwinglich ist (/), so
muß doch die Abschaffung aller Lotterieen als sehr wünschens¬
wert!) anerkannt werden (§>).
(a) Dieser Name ist nicht ganz paffend, denn die Anordnung mehrerer

Classen ist nicht wesentlich, wie sie denn z.B. bei de» kleineren preuß.
Courantlotterieen nicht vorkommt. Den Ausdruck holländische oder
alte Lotterie braucht schon Bcrgius, Mag. Art. Lotterie.

(ä) Bei den Römern wurden öfters Loostäfelchcn (lesserne) ausgcthcilt
oder unter das Volk geworfen (inissilia), welche zum Lcheile Ge¬
winnste trugen. Doch führte diese Einrichtung noch nicht auf die
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Lottericen, welche erst gegen Ende des Mittelalters aufkamen und
anfangs in einzelnen Ausspielungen von Waaren bestanden, oft für
wohlthätige Zwecke; dann kamen Geldgewinnste an die Reihe und
das Spiel kam in fortwährenden Gang. 1530 eine Geldlotterie des
Staates in Florenz. Erste Ziehung in London im Jahre 1569, Ge-
winnste in Silbergeschirr, der Ueberschuß zum Unterhalte der See¬
häfen bestimmt; in Paris 1572 und 1588 zur Ausstattung dürfti¬
ger Mädchen. Hamburg ISIS, Nürnberg 1699 rc. Beckmann
a. a. O.

(e) Z. B. Frankfurter Stadtlotterie, jährlich 2 Spiele, jedes zu 6 Zieh¬
ungen oder „Elasten," deren letzte über 4 Monate nach der ersten
erfolgt. In der ersten Ziehung sind 26 000 Loose, in der letzten nur
noch 18 400. Ein Loos kostet durch alle Ziehungen (Elasten) 6—14
—24 — 22—16—8 fl. oder zusammen 90 fl. Den Gewinnenden
werden außer dem baaren Betrage auch Freiloose für die nächste
Ziehung gegeben. Unter der Voraussetzung, daß mit Ausnahme der
erforderlichen Freiloose alle anderen Loose abgcsetzt werden, zahlen
die Spielenden in allen 6 Elasten 1 >455800 fl., wovon die Einnehmer
107 500 fl.(7,^ Proc.,)crhaltcn,dieGewinnstebetragen l-l54574fl.
(79,2 Proc.), der Antheil des Staats 141041 fl. (9,Proc.), die
Decimation der Freiloose 52 685 fl. — Preußen: jährlich 2mal 5
zusammenhängende Elasten oder Ziehungen; ein Loos kostet in jeder
Elaste 8 Nthlr., es werden aber auch halbe und Loose abgegeben.
Ertrag, D. 1840—46 rein 943844 Rthlr., A. 1849 1 -029917
Rthlr., nämlich 12(^. Proc. von den Gewinnsten, die zu 6-895000
Rthlr. angenommen sind, und einige Nebcneinnahmen, Kosten
207917 Rthlr. Für 1850 ist der Antheil der Einnehmer an den
Gewinnsten von 3 auf 2 Proc., die Hebgebühr von 1(4 auf 1 Proe.
herabgesetzt worden. — In Dänemark 1844 339290 Rthlr. Einsätze,
256502 Rthlr. Gewinnste, 68 495 Rthlr Reinertrag, in den Her-
zogthümern aber bei 93 559 Rthlr. Einsätzen eine Mehrausgabe von
45 155 Rthlr. Im I. 1841 brachte die Classenlotterie in den Herzog-
thümcrn (80 431 Rthlr. Einsätze) einen Reinertrag von 15513
Rthlr., während im Königreich D. (261 436 Rthlr. E.) die Mehr¬
ausgabe 2376 Rthlr. betrug.— Mecklenburg-Schwerin, Pachtertrag
4627 Rthlr.

(et) In der Frankfurter Lotterie werden von Gewinnsten und Prämien
unter 1000 fl. 10 Proe., von den höheren 12 Proc. abgezogen,
bei den preuß. Lotterien 12/2 Proc. Der Reinertrag in Preußen ist
für 1848 auf 875 000 Rthlr. gesetzt, von etwa 7-814 000 Rthlr.
Einsätzen.

(s) Für den nicht verkauften Theil der Loose muß die Anstalt mitspielcn.
(/) Wohlfeile oder getheilte Loose reizen stärker. In der früheren waadt¬

ländischen Lotterie kostete 1 Billet durch alle Elasten 30 Schweizer-
franken, aber in der ersten nur 2 Fr. (1 fl. 33 kr.). Es hat sich ge¬
zeigt, daß von 2007 Billets nur 164 an reiche Leute, 909 an Perso¬
nen in mittelmäßigen Umständen, 934 aber an „Arme, Falliten und
Unterstützte" abgesetzt wurden. Der Staat hatte von jeder einzelnen
Unternehmung gegen 14000 Fr. Reinertrag und 6000 Fr. Kosten.
S. Forel und Jaquet in den N. Vcrhandl. der Schweiz, gemein-
nütz. Gcsellsch. V, 353 (1829.)

(</) Die britische Classenlotterie wurde 1826 durch Par¬
lamentsbeschluß für immer aufgehoben. Die letzte Zie-



hung war am 18.Juli und bot öGewinnste zu 30000 L. St. dar. —
Aufhebung der Lotterie im Gr. Hessen, 1832. Sie war 1815—32 für
jährliche 8900 fl. verpachtet worden. S.v. Hofmann, Beiträge
S. 94.

Z. 22«;.

In mehreren größeren deutschen Badeorten sind andere

Glücksspiele erlaubt und werden von Privatunternehmern, die
der Staatskasse einen Pachtzins entrichten, veranstaltet (>,).
Man sucht ihre Zulassung aus dem Zusammentreffen vieler un¬

beschäftigten Reichen, aus der Unmöglichkeit, heimliches Wag¬
spiel zu verhindern, wenn das öffentliche verboten wäre, und
aus dem Umstande zu rechtfertigen, daß man bei der bestehen¬
den Einrichtung Gelegenheit hat, nicht blos Betrug zu ver¬
hüten, sondern das Spiel gewissen Einschränkungen zu unter¬
werfen (-). Diese Gründe mögen in den stark besuchten Bä¬
dern, bei dem einmal eingewurzelten Hange nach Glücksspielen,
die plötzliche Aufhebung der Spieltafeln an einem einzelnen
Orte unrathsam machen, auch kommt die Rücksicht auf die Er¬
schütterung des Nahrungsstandcs vieler Einwohner hinzu; aber
man sollte wenigstens einstweilen auf die weitere Einschränkung
derselben in Ansehung der Spielzeit, des höchsten und niedrig¬
sten zulässigen Einsatzes, der Art von Spielen rc. Bedacht .
nehmen und auf die allgemeine Aufhebung hinwirken (<--).

(a) In Paris waren fortwährend Spielhäuser geöffnet, welche 6 Miss
Fr. Pacht trugen, nebst 1 Mill. pot-ilo-vln für die 6jährige Pacht¬
zeit. Auf die Folgen derselben für Wirthschaftlichkeit und Sittlich¬
keit läßt schon die Menge der durch sie vcranlaßten Selbstmorde
schließen. — Poisson berechnete 1820, daß im treute-et-u» jährlich
330 Millionen, in der roulette 100 Mill. Fr. eingesetzt wurden, zu¬
sammen 430 Mill., welche, da dieselben Geldstücke im Jahre 12—15
mal über die Tafeln gingen, eine Geldmasse von 24 Mill. in den
Händen der Spieler und Banquiers erforderten. Den Gewinn der
letzteren schlug P. auf ungefähr 8 Mill. an, später wurde er auf mehr
als 9 Mill. geschätzt, wovon nach Abtragung des Pachtgeldes und
Bestreitung der Kosten noch gegen I'880 000 Fr. reiner Ueberschuß
bleiben sollten; s. Zschokke's Prometheus, 1, 262 (1832).—
Aufhebung dieser Spiel Häuser 1837,

(i) Auch kommt vielleicht hie und da die Erwägung hinzu, daß es mei¬
stens Ausländer find, die sich zu Grunde richten!

(c) Baden: bisher 40 400 fl. Pachtzins, welcher, sowie die Abgabe von
Handelsbuden, ganz für Gebäude, Anlagen, Freibad rc., in Baden
verwendet wird, doch 3000 fl. auch für andere Badeorte. — Hom¬
burg 1841 Pachtvertrag auf 30 Jahre, Pachtsumme 24 000 fl-, wozu
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aber noch andere beträchtliche Leistungen kommen, namentlich 4 Jahre
hindurch jährlich 40000 fl., sodann 31 Jahre hindurch 10 000 fl.
jährliche Verwendung für Bauten und Anlagen. Homburg hat durch
den starken Besuch in Folge der Spiele und der von den Spielpach-
tcrn getroffenen Einrichtungen (Theater, Orchester, Lesezimmer re.)
sehr gewonnen, viele Privatpersonen haben Häuser gebaut u. dgl. s.
die Schrift: Zur Beurtheilung der Frage über Aufheb. d. Spiel¬
banken, Homb. 1848. — Die Reichsversammlung in Frankfurt be¬
schloß am 8. Jan. 1849 die Aufhebung aller Spielbanken vom I. Mai
desselben Jahres an (Stenogr. Ber. Nr. 148), dieß Gesetz ist aber
bis jetzt unvollständig vollzogen worden.
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